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EDITORIAL 
Falko Schmieder

Die vorliegende Ausgabe widmet sich mit ›Kommunika-
tion‹ und ›Zensur‹ schwerpunktmäßig zwei Begriffen, die 
in einem besonderen Verhältnis zur Begriffsgeschichte 
stehen, weil sie die Praxis der Bedeutungsproduktion 
unmittelbar betreffen. Als Theoriebegriffe wirken sie auf 
die Praxis der Begriffsgeschichte zurück. In diesem Sinne 
hatte der Linguist Clemens Knobloch bereits in einem 
1992 im Archiv für Begriffsgeschichte publizierten und 
seinerzeit vielbeachteten methodischen Grundlagentext 
»Überlegungen zur Theorie der Begriffsgeschichte aus 
sprach- und kommunikationswissenschaftlicher Sicht« 
präsentiert und darin die Bedeutung der Pragmatik für 
die Begriffsgeschichte herausgestellt. In seinem Beitrag 
für die vorliegende Ausgabe untersucht Knobloch nun 
einige Stränge und Fragmente der Begriffsgeschichte 
von ›Kommunikation‹. Er verweist auf die grundlegende 
Bedeutung neuer technischer Massenkommunikations-
mittel (vor allem Film und Radio, später dann Computer) 
für die Herausbildung einer fachdisziplinären Befassung 
mit Kommunikation (im Rahmen von communication 
research) in den USA und auf die Impulsgeberfunkti-
on US-amerikanischer Theorien und Modelle für die 
breitere Etablierung des Begriffs in Deutschland. Eine 
umfassende Begriffsgeschichte von ›Kommunikation‹ 
erfordert daher immer auch Analysen des internationalen 
Sprachtransfers sowie der Ungleichzeitigkeiten zwischen 
den Begriffsentwicklungen verschiedener Länder. Auffäl-
lig für Deutschland ist, dass der Ausdruck (zunächst in der 
lateinischen Schreibung) eine längere, bis ins 16. Jahr-
hundert reichende Vorgeschichte hat, seine eigentliche 
Konjunktur und Entwicklung zum Grundbegriff aber 
erst in den 1970er Jahren liegt. Die für ›Kommunikation‹ 
diagnostizierbare gleichsam explosionsartige Verbreitung 
scheint ein charakteristisches feature vieler Schlüsselbe-
griffe des 20. Jahrhunderts zu sein, das neue technische 
Massenkommunikationsmedien zur Voraussetzung hat. 
Aus heutiger Perspektive erscheint es jedenfalls erstaun-
lich, dass im umfangreichen Register des Wörterbuchs 
Geschichtliche Grundbegriffe der Begriff Kommunikation 
als quellensprachlicher Begriff insgesamt nur zweimal 

erwähnt wird. Zum Grundbegriff wurde ›Kommunika-
tion‹ auch durch seine im Zeichen von Kybernetik und 
Informationstheorie erfolgte Ausbreitung auf verschie-
dene disziplinäre Felder, darunter etwa die Sprachwis-
senschaft, Ethnographie, Psychologie/Psychiatrie und 
Tierverhaltensforschung.

Dieser interdisziplinäre Charakter ist auch für den Begriff 
Zensur prägend, dem sich der Literaturwissenschaftler 
Daniel Syrovy im zweiten Schwerpunktartikel widmet. 
Zu den Feldern, in denen der Begriff eine Rolle spielt, 
gehören neben dem politisch-sozialen Sprachgebrauch 
unter anderem auch die Journalistik, das Recht und die 
Psychoanalyse. In der Literaturwissenschaft, Medienwis-
senschaft und Soziologie haben sich unterschiedliche 
Formen der Zensurforschung etabliert. Im Unterschied 
zu ›Kommunikation‹ taucht der Begriff Zensur in den Ge-
schichtlichen Grundbegriffen im Lemma ›Presse, Presse-
freiheit, Zensur‹ auf. In dem relativ kurzen Abschnitt, der 
sich direkt auf ›Zensur‹ bezieht, treten sprachgeschicht-
liche Untersuchungen aber hinter sachgeschichtliche 
Dimensionen zurück. Syrovy möchte dagegen in seinem 
Beitrag ein breiteres Spektrum der Bedeutungsgeschich-
te von ›Zensur‹ seit etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts 
erfassen. Er konzentriert sich dabei besonders auf 
deutschsprachige Quellen, nimmt jedoch in vergleichen-
den und transfergeschichtlichen Perspektiven auch 
andere Sprachräume und (politische) Kontexte in den 
Blick. Als eine markante Schwelle erscheinen die 1820er 
und 1830er Jahre, weil sich in diesem Zeitraum ein 
abstrakter Begriff von Zensur herausbildet, der sich von 
den konkreten Akteuren ablöst. Als Eigentümlichkeiten 
der Begriffsgeschichte von ›Zensur‹ arbeitet Syrovy unter 
anderem die auffällige Schere zwischen Begriffs- und 
Sachgeschichte sowie in Bezug auf die Selbstbeschrei-
bungen von staatlicher Seite zwischen Eigen- und Fremd-
wahrnehmung heraus: Zensurmaßnahmen werden nicht 
selten beim politischen Gegner registriert, während die 
eigenen Zensurmaßnahmen hinter euphemistischen 
Umschreibungen versteckt werden. Umgekehrt wird in 
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Bezug auf die eigenen Aktivitäten von ›Zensur‹ oft dann 
gesprochen, wenn Zensurmaßnahmen (vermeintlich) 
aufgehoben werden. Für die Praxis der historischen 
Semantik ist aus der Begriffsgeschichte von ›Zensur‹ zu 
lernen, dass sie besonders in Bezug auf politisch brisante 
Zeiten und totalitäre Regime immer auch die Kunst 
beherrschen muss, zwischen den Zeilen zu lesen.

Neben den beiden Schwerpunktartikeln bietet die vorlie-
gende Ausgabe noch zwei weitere Texte. Bei dem ersten, 
verfasst von dem Turkologen und Historiker Sebastian 
Cwiklinski, handelt es sich um einen Rezensionsessay 
zum Stand der begriffsgeschichtlichen Forschung in der 
Türkei. Bereits im Jahre 2015 hatte Cwiklinski im Forum 
Interdisziplinäre Begriffsgeschichte einen Überblick über 
den Forschungsstand gegeben. Da sich dieser in den 
vergangenen zehn Jahren verändert hat, wurde nun eine 
Aktualisierung des Beitrags erforderlich. Der Autor geht 
darin zudem der Frage nach, inwieweit auch außerhalb 
der Türkei über Begriffsgeschichte im osmanischen und 
türkischen Kontext nachgedacht wird. Der zweite Beitrag 
stammt von der Literaturwissenschaftlerin Florentine 
Emmelot. Sie rezensiert einen Sammelband, der sich aus 
Anlass des 100. Geburtstags dem Werk und Nachlass von 
Hans Blumenberg widmet und das Ziel verfolgt, dessen 
methodische Instrumente zu explizieren und für die von 
der analytischen Philosophie verdeckte ›kontinentale‹ Wis-
senschaftstheorie und -geschichte fruchtbar zu machen.
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KOMMUNIKATION 
Clemens Knobloch1

II. KONJUNKTURPHASE IN DER VERWEN-
DUNG DES BEGRIFFS KOMMUNIKATION

In der Bundesrepublik ist die in den 1960er Jahren mäch-
tig anschwellende Konjunktur in der Verwendung des 
Begriffs Kommunikation dem massiven Import US-ame-
rikanischer Theorien und Modelle von communication 
zu verdanken. Zu den Wendungen der Wissenschaftsge-
schichte gehört es, dass an der Herausbildung dieser Tra-
ditionen in den USA zahlreiche vor den Nazis in die USA 
geflüchtete deutsche (und vor allem: deutsch-jüdische) 
Gelehrte beteiligt waren. Zu den Wendungen gehört 
ebenfalls, dass diese Exilierten durchweg nicht mit dem 
Begriff Kommunikation arbeiteten, der nämlich in der 
deutschsprachigen Szene der 1930er Jahre noch keine 
nennenswerte Rolle spielte (und sich keinesfalls seman-
tisch deckt mit angelsächsisch communication, das unser 
späteres Verständnis von ›Kommunikation‹ geprägt hat). 
In den USA wiederum dürfte die frühe Hochkonjunktur 
von Gruppen‑, Kommunikations‑ und Massenmedien-
studien mit der Tatsache zu tun haben, dass es dort 
keine einheitlich überlieferte kulturelle ›Gemeinschaft‹ 
gab, die den sozialen Zusammenhalt hätte sichern 
können. Alle stabilisierenden Formen von ›Gemeinschaft‹ 
mussten in den frühen Jahren der US-Massendemokratie 
strategisch erzeugt werden.5 

In der Bundesrepublik erreicht die Kommunikations-
manie ihren Höhepunkt während der 1970er Jahre, als 
in Schulen und Hochschulen über kaum etwas so viel 
gesprochen wurde wie über das bei Paul Watzlawick 
begründete ›Axiom‹ von der Unmöglichkeit, nicht zu 
kommunizieren. Darin wird alles, was überhaupt inter-
pretiert werden kann, der Kommunikation zugerechnet.6 

5		  Vgl. hierzu Ulrich Bröckling: Gute Hirten führen sanft. Über 
Menschenregierungskünste, Berlin 2017, S. 197–221; James 
McElvenny/Andrea Ploder (Hg.): Holisms of communication. The 
early history of audio-visual sequence analysis, Berlin 2021.

6		 Paul Watzlawick/Janet H. Beavin/Don D. Jackson: The 
Pragmatics of Human Communication. A Study of Interactional 

I. KURZE WORTGESCHICHTE1

Communication ist bereits in Simon Rots Fremdwörter-
buch aus dem Jahre 1571 belegt, mit den Synonymen 
»mittheylung, besprechung, unterredung«,2 also gar nicht 
übermäßig weit entfernt von der modernen Verwendung. 
Der Ausdruck ist ein nomen actionis, aber auch in Ge-
brauch als nomen acti für das Kommunizierte. Abgeleitet 
ist ›Kommunikation‹ vom Lateinischen communicatio, 
seinerseits ein nomen actionis, dessen verbale Basis com-
municare man vielleicht mit ›gemeinsam machen, teilen‹ 
übersetzen könnte, das nomen actionis aber auch schon 
mit ›(sprachlicher) Mitteilung‹. Die Basis des abgeleite-
ten Verbs wiederum ist das Adjektiv/Adverb communis/
commune, das man mit ›gemeinschaftlich, Gemeingut‹ 
übersetzen kann (der Begrenzungen solcher Übersetzun-
gen immer eingedenk). Was immer mitschwingt, ist of-
fenbar das ›Teilen‹ bzw. das ›Geteilte‹. Bei Hermann Paul 
lesen wir, dass die Verwendung des Ausdrucks erst im 
18. Jahrhundert stärker belegt ist, da aber für das Bau‑, 
Militär‑ und Verkehrswesen.3 U. a. listet Paul einen Beleg 
in Herders Konversationslexikon, wo von einer »schnelle[n] 
Communication durch alle Provinzen« die Rede ist,4 was 
sich offenbar auf Straßen‑ und Verkehrswesen (modern 
gesagt: auf ›Infrastruktur‹) bezieht. 

1		  Die folgenden Fragmente einer Begriffsgeschichte von ›Kom-
munikation‹ im 20. Jahrhundert stammen aus dem Umkreis 
eines Forschungsprojekts des Siegener Sonderforschungsbe-
reichs »Medien der Kooperation«. Das fragliche Projekt handelt 
von der Vor‑ und Frühgeschichte der modernen Medien und 
Kommunikationswissenschaft, die (extrem vielstimmig und in-
terdisziplinär) in den 1920er bis 1940er Jahren in den USA ent-
stand. Eine erste, kürzere Fassung des Beitrags ist erschienen 
unter dem Titel: »Zur Begriffsgeschichte von Kommunikation«, 
in: Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften 162 
(2024), S. 31–60.

2		  Simon Rot: Fremdwörterbuch (Ein teutscher Dictionarius ... 
publiciert durch Simon Roten) (1571), Neudruck, hg. von Emil 
Öhmann, Helsinki 1936.

3		  Vgl. Hermann Paul: Deutsches Wörterbuch, Tübingen 91992, 
S. 476 f.

4		  Ebd.
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»Kommunikation kann heute alles heißen. Darum 
steht in Frage, ob der Begriff überhaupt noch etwas 
heißt. Wie andere Modebegriffe, anno dazumal z. B. 
der des Organismus, erhebt auch dieser einen nicht 
völlig unglaubwürdigen Universalitätsanspruch. Als 
Generalmetapher verbreitet und verflacht er sich in 
den Humanwissenschaften und vor allem den Sozial-
wissenschaften, aber auch in den verschiedenen Welt‑ 
und Selbstdarstellungen moderner Intellektueller im 
›Kulturbetrieb‹.«12

Die beinahe grenzenlose Überdehnung des Kommunika-
tionsbegriffs, die Luckmann moniert, finden wir in der 
US-Szene bereits gut 30 Jahre früher.13 

Wie in der BRD beginnt die Begriffskonjunktur von Kom-
munikation in der DDR ebenfalls in den frühen 1970er 
Jahren. Und sie hat, wie das von Wolfdietrich Hartung 
verfasste Grundlagenwerk Sprachliche Kommunikation 
und Gesellschaft belegt, durchaus auch (aber keineswegs 
nur) andere Wurzeln als die westdeutsche Konjunktur.14 
Zu den markanten Eigenheiten der Kommunikations-
konjunktur in der DDR dürfte die breite und fruchtbare 
Rezeption der Traditionen gehören, die unter den Namen 
›Kulturhistorische Schule‹ und ›Tätigkeitstheorie‹ auf 
Lew S. Wygotski, den Pionier der frühen sowjetischen 
Psychologie, zurückführen. Diese Tradition fehlt weitge-
hend in Westdeutschland, sie kehrt, wenn überhaupt, 
erst auf Umwegen über die USA zurück in den wirk-
mächtigen Bestand der Strömungen über ›neo-wy-
gotskianische‹ Bewegungen aus den USA, etwa bei 
Jerome Bruner, James Wertsch, Michael Tomasello.15

12	 Thomas Luckmann: »Aspekte einer Theorie der Sozialkommu-
nikation«, in: Lexikon der Germanistischen Linguistik, hg. von 
Hans Peter Althaus/Helmut Henne/Herbert Ernst Wiegand, 
Tübingen 21980, S. 28–41.

13	 Hier sei nur erinnert an die diversen Reader zu Kommunikation 
von Lee Thayer aus den 1960er Jahren: Lee Thayer (Hg.): Second 
International Symposion on Communication Research and Theory, 
Washington D.C. 1966; ders. (Hg.): Communication: concepts and 
perspectives, Washington D.C. 1967; ders. (Hg.): Communication: 
Theory and Research. Proceedings of the First International Sym-
posium, Springfield 1967; ders. (Hg.): Communication: General 
Semantics Perspectives, Washington D.C. 1970. Zur Debatte im 
deutschsprachigen Raum vgl. Helmut Richter/H. Walter Schmitz 
(Hg.): Kommunikation – ein Schlüsselbegriff der Humanwissen-
schaften?. Münster 2003..

14	 Wolfdietrich Hartung (Hg.): Sprachliche Kommunikation und 
Gesellschaft, Berlin 1974.

15	 Auch in der BRD gab es (im Umkreis der ›Kritischen Psycholo-
gie‹) durchaus bedeutende Versuche, die Wygotski-Tradition 
für den Kommunikationsbegriff fruchtbar zu machen. Sie krei-
sen meist um den Topos ›Kommunikation als gegenständliche 
Tätigkeit‹ (z. B. Arne Raeithel: »Kommunikation als gegen-
ständliche Tätigkeit. Zu einigen philosophischen Problemen 
der kulturhistorischen Psychologie«, in: Clemens Knobloch 
[Hg.]: Kognition und Kommunikation. Beiträge zur Psychologie 

›Kommunikation gleich Verhalten‹, so lautete die ver-
breitete (teils kritisch, teils affirmativ gemeinte) Formel. 
Weit entfernt von solchen Vereinfachungen hebt dann 
die (1981 erschienene) voluminöse Theorie des kommu-
nikativen Handelns von Jürgen Habermas den Kommuni-
kationsbegriff in philosophisch-soziologische Höhen und 
sperrt sich gegen alle einfache praktische Verwendung.7 
Habermas und Watzlawick könnte man als die Extrem-
pole des zeitgenössischen Kommunikationsrausches der 
1970er Jahre bezeichnen. Das ist aber bei Weitem nicht 
alles. In einer viel zitierten Bestandsaufnahme aus dem 
Jahr 1977 gibt der Kommunikationswissenschaftler Klaus 
Merten nicht weniger als 160 unterschiedliche Lesarten 
und Definitionen von Kommunikation, die er in der Lite-
ratur gefunden hat.8 Dass die Definition von Grund- und 
Leitbegriffen stets umstritten ist, zumal in ihrer Etab-
lierungsphase und zumal, wenn sie ›Schlüsselattitüde‹ 
beanspruchen, ist als Erkenntnis wenig hilfreich.9 

Keinesfalls darf man vernachlässigen, dass auch schon 
vor Habermas’ monumentalem Hauptwerk von 1981 die 
Frankfurter Schule die vermutlich wirksamste Kraft beim 
Reimport des US-amerikanischen Kommunikationsbe-
griffs in die deutsche Intellektuellenszene gewesen ist. 
In Adornos Jargon der Eigentlichkeit ist Kommunikation 
bereits Grund- und Leitbegriff.10

Zum unwiderstehlichen Charme des Kommunikations-
begriffs mag auch beigetragen haben, dass er, vor allem 
über Ethologie und Tierverhaltensforschung um diese 
Zeit (neben dem Modernitätssignal von Kybernetik und 
Informationstheorie) bereits eine starke biologisch-na-
turwissenschaftliche Konnotation mitführte.11

Dass die humanwissenschaftliche Öffentlichkeit um 
1980 herum bereits etwas genervt war von der Allge-
genwart der Kommunikation, belegt das folgende Zitat 
von Thomas Luckmann aus dem Lexikon der Germanis-
tischen Linguistik: 

Patterns, Pathologies, and Paradoxes, New York 1967 (dt. 1969).
7	 	 Jürgen Habermas: Theorie des kommunikativen Handelns, 2 

Bde., Frankfurt a. M. 1981.
8	 	 Vgl. Wolfram K. Köck: »Kognition – Semantik – Kommunikation«, 

in: ders./Peter M. Hejl/Gerhard Roth (Hg.): Wahrnehmung und 
Kommunikation, Frankfurt a. M. 1978, S. 187–213.

9		  Sprachwissenschaftler werden vielleicht erinnern, dass John 
Ries: Was ist ein Satz?, Prag 1931 die weit über 100 von ihm ge-
sammelten Satzdefinitionen dazu nutzt, die Frage zu klären, 
was eine heuristisch fruchtbare Definition ausmacht.

10	 Theodor W. Adorno: Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen 
Ideologie, Frankfurt a. M. 1964.

11	 Vgl. Georg Toepfer: »Kommunikation«, in: ders.: Historisches 
Wörterbuch der Biologie, Bd. 2, Stuttgart 2011, S. 244–276.
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Insgesamt ist festzuhalten, dass es in Deutschland 
(ebenso wie in den USA) auch vor der Hochkonjunktur 
von ›Kommunikation‹ eine ganze Reihe von Ausdrücken 
gab, die sich mit der späteren Verwendung von ›Kom-
munikation‹ partiell überschneiden, darunter Verkehr, 
Verkehrsverhältnisse, Austausch, Wechselwirkung, Ver-
ständigung, Mitteilung. Dennoch liegt wohl nicht falsch, 
wer den Siegeszug der Begriffe Kommunikation, Informa-
tion, Kybernetik (erst in den USA, später auch in Deutsch-
land) mit der wachsenden Einsicht in die Dynamik von 
Massenkultur und Massendemokratie in Verbindung 
bringt. Panajotis Kondylis, der einflussreiche Theoretiker 
der Massendemokratie, schreibt: »Wissen heißt aber 
Information, und Information wird zum Hirn und Herzen 
der Gesellschaft – ebenso wie ›Kommunikation‹ zum 
Zentralbegriff massendemokratischer Sozialtheorie.«18

III. MASSENKOMMUNIKATION

Zu den unzweifelhaften Treibern der Kommunikations-
konjunktur gehört die meist mit den USA identifizierte 
Massenkommunikationsforschung.19 Unter diesem Na-
men formierte sich ab den 1920er Jahren ein Komplex, 
zu dem die Massenmedien (zunächst Presse, alsbald 
dann auch Radio), die psychologische Filmforschung 
und vor allem auch die aufkommenden Meinungs-
umfragen und sozialwissenschaftlichen Feldstudien 
zählten. Große Namen in diesem Zusammenhang sind 
Walter Lippmann, Harold D. Lasswell und Paul Lazars-
feld. Wer einen Eindruck davon erhalten möchte, wie 
vielstimmig diese ›Szene‹ in den USA gegen Mitte des 
20. Jahrhunderts geworden ist, der sei verwiesen auf 
den Sammelband von Berelson und Janowitz.20 Und mit 
dem Namen Paul Lazarsfeld sind wir bereits mitten im 
Feld der Wirkungen und Wechselwirkungen zwischen 
der deutschsprachigen und der US-amerikanischen 
Kommunikationsforschung. Lazarsfeld entstammt dem 
Umkreis des Wiener Bühler-Instituts. Er leitete die im 
Zusammenhang mit den kommunalen Projekten des 
Bühler-Instituts im ›Roten Wien‹ gegründete Wirt-
schaftspsychologische Forschungsstelle (1930–1933) 
und war (zusammen mit Marie Jahoda und Hans Zeisel) 
Autor der wohl ersten groß angelegten deutschen 
Gemeindestudie über die Arbeitslosen von Marienthal 
(1933) – zweifelsfrei ein ›linkes‹ Projekt ausweislich des 
sozialistischen Engagements der Forschenden. Ein 

18	 Panajotis Kondylis: Das Politische im 20. Jahrhundert, Heidel-
berg 2001, S. 181.

19	 Vgl. Peters/Simonson (Hg.): Mass Communication and American 
Social Thought (Anm. 16).

20	 Bernard Berelson/Morris Janowitz (Hg.): Reader in Public Opini-
on and Communication, Glencoe 1950.

Zwei Dinge sind es, die im historiographischen Rückblick 
auf den Kommunikationsbegriff in den Sprach- und 
Sozialwissenschaften der DDR auffallen: Zum einen die 
Tatsache, dass es offenbar bei den Organen der ideologi-
schen Aufsicht erhebliches Misstrauen gab gegen die (als 
›idealistisch‹ und westlich geltende) Überbewertung von 
Sprache und Kommunikation als gesellschaftskonstitutiv 
(und damit als Konkurrenz zur offiziell gesellschaftskons-
titutiven Sphäre von Arbeit und Produktion). Als Urheber 
dieser ›idealistischen‹ Position werden gewöhnlich 
Autoren wie Georg Simmel genannt, für die Gesellschaft 
gleich Interaktion sei.16 Zum anderen die Tatsache, dass 
sich aus den axiomatischen Beständen der Kulturhis-
torischen Schule wenigstens tendenziell das Prinzip 
durchgesetzt hat, dass alle höheren Verhaltensformen 
des Menschen zuerst als ›interpsychische‹ (und damit 
kommunikative) Leistungen das Licht der Welt erbli-
cken, bevor sie, von den Individuen angeeignet, auch 
als ›innerpsychische‹ (neudeutsch: kognitive, früher: 
denkpsychologische) Leistungen in Anspruch genommen 
werden können. Einflussreich ist diese Erkenntnis im 
Westen erst deutlich später geworden – auf dem Umweg 
über US-amerikanische Quellen. 

Im Folgenden werde ich versuchen, einige Stränge der 
Kommunikationsdebatten in Deutschland Ost und 
West exemplarisch vorzustellen, einschließlich der 
Anregungen, denen sie sich in Ost und West verdanken. 
Weitgehend ausgeblendet bleiben hier die (ansonsten 
sehr wichtigen) bedeutungs- und ideengeschichtlichen 
Strömungen und Konnotationssphären, die den Kom-
munikationsbegriff in den USA genährt haben.17 Dort 
verbinden sich vielfältige und widersprüchliche Motive 
wie Teilhabe, Vergemeinschaftung, Übermittlung, 
Übernahme, aber eben auch deren Gegenteil, nämlich 
die prinzipielle Unmöglichkeit, das eigene innere Erleben 
und Vorstellen unverfälscht anderen zu übermitteln. 
Kein Wunder, dass vor diesem Hintergrund auch in 
Deutschland in den 1970er Jahren Kommunikationskon-
zepte vertreten wurden, die von der (bereits erwähnten) 
›Unmöglichkeit, nicht zu kommunizieren‹ (Watzlawick) 
bis zur ›Unmöglichkeit jedweder genuinen Kommunika-
tion‹ (z. T. in der Schule Gerold Ungeheuers) reichen. 

der Zeichenverwendung, Münster 1989, S. 29–70), sind aber 
zunächst weitgehend wirkungslos geblieben. 

16	 Vgl. John Durham Peters/Peter Simonson (Hg.): Mass Commu-
nication and American Social Thought. Key Texts 1919–1968, 
Lanham 2004, S. 33.

17	 Hierzu sehr gründlich John Durham Peters: Speaking into the 
Air. A History of the Idea of Communication, Chicago 1999.
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ständnisse. Niemand wird heute ernsthaft bestreiten, 
dass die Blickweise des Kalten Krieges partiell berechtigt 
war. Selbstverständlich trug die US-Massenkommunika-
tionsforschung zur Verwissenschaftlichung der ›ideo-
logischen Apparate‹ im Westen bei. Umgekehrt glaube 
ich nicht so recht daran, dass sich die Ideologen der SED 
ernsthaft von den Kommunikationswissenschaftlern der 
Akademie beraten und anleiten lassen wollten.

Und was das Selbstverständnis der frühen Protagonis-
ten der US-Massenkommunikationsforschung betrifft, 
so finden wir höchst diverse Positionen: vom zynischen 
strategischen Manipulator, der die Bevölkerung für 
viel zu dumm hält, um sich ein eigenes Urteil zu bilden 
(z. B. Walter Lippmann)24 bis hin zu den romantischen 
Kommunikationsoptimisten der ersten Generation (wie 
John Dewey)25 und zu den eher linken Akteuren, die 
aus Roosevelts New Deal-Ära stammen und sich einer 
demokratischen Verwissenschaftlichung des Sozialen 
(bzw. dem Democratic Social Engineering)26 verschrei-
ben. Und zwischen diesen beiden Polen finden sich 
›neutrale‹ Szientisten, die erklären, Propaganda sei ein 
Instrument, das von allen eingesetzt werden könne (z. B. 
Harold D. Lasswell). Am Ende darf man nicht vergessen, 
dass sich Propaganda in den 1920er Jahren überall zu 
einem politischen ›Zentralgebiet‹ der aufkommenden 
Massendemokratie entwickelte, bei der sozialistischen 
Linken (Willi Münzenberg) nicht weniger als in den USA 
(Edward Bernays) und im aufkommenden Faschismus 
und Nationalsozialismus (Hitlers Mein Kampf ). Die unbe-
dingt negative Konnotation von ›Propaganda‹ setzt erst 
später ein. Die Massenkommunikationsforschung ist 
wissenschaftliches Echo dieser Prozesse, die ihr zugleich 
den außerwissenschaftlichen Resonanzraum liefern. 

Der Höhepunkt des Kommunikationsbooms in den USA 
liegt zweifellos bereits in den Jahren um 1950, also gut 20 
Jahre vor dem deutschen. Zu den unmittelbaren Auslö-
sern des Booms gehören zwei klassische Werke: Norbert 
Wieners Cybernetics; or Communication and Control in the 
Animal and Machine27 und Claude Shannon und Warren 
Weavers The Mathematical Theory of Communication.28 Im 
letzteren formuliert Warren Weaver zuerst das Glaubens-
bekenntnis derer, die so gut wie alle Formen der Wechsel-
wirkung dem Kommunikationsbegriff subsumieren:

24	 Walter Lippmann: Public Opinion, New York 1922.
25	 John Dewey: Die Öffentlichkeit und ihre Probleme, Bodenheim 

1996 (engl. 1927).
26	 Vgl. Thomas Etzemüller (Hg.): Die Ordnung der Moderne. Social 

Engineering im 20. Jahrhundert, Bielefeld 2009.
27	 Norbert Wiener: Cybernetics or Control and Communication in 

the Animal and Machine, New York 1948.
28	 Claude E. Shannon/Warren Weaver: A Mathematical Theory of 

Communication, Chicago 1949.

Projekt, dessen Ergebnisse keineswegs den linken 
Erwartungen entsprachen: Rückzug und Resignation 
erwiesen sich als dominierende Folgen von Arbeitslosig-
keit und Verelendung, nicht politische Radikalisierung 
und politisches Engagement. 

Lazarsfeld ging bereits 1933, ein Jahr vor Beginn des 
Austrofaschismus und fünf Jahre vor dem ›Anschluss‹ 
Österreichs, in die USA. Gebahnt war sein Weg dorthin 
durch die engen, auch finanziellen Förderbeziehungen 
des Wiener Instituts zur Rockefeller Foundation.21 Im anti
semitischen Wien wäre zudem ein Habilitationsversuch 
von Lazarsfeld wenig aussichtsreich gewesen. Im Einzel-
nen war es freilich eine ganze Reihe von Zufällen, die den 
Weg für Lazarsfelds Erfolg in der US-Massenkommuni-
kationsforschung bahnten.22 Hilfreich war gewiss auch 
der Kontakt mit dem Ehepaar Lynd, das im Jahr 1929 die 
erste US-amerikanische Gemeinde-Feldstudie Middle-
town veranstaltet hatte, das Vorbild für die Arbeitslosen 
von Marienthal. In jedem Falle war das Wiener Bühler-
Institut im deutschsprachigen Bereich der späten 1920er 
Jahre der führende Akteur, wenn es um Radio-, Film- und 
Meinungsforschung ging, sicherlich nicht zuletzt durch 
den intensiven Austausch mit den USA. Von dort kamen 
auch viele Studierende und Doktoranden nach Wien.23

Im Kommunikationsboom der 1970er Jahre hatten die 
Sichtweisen des Kalten Kriegs den Blick auf die Anfänge 
der US-Massenkommunikationsforschung verändert. 
Man sah sie in der DDR nunmehr im Lichte der ideolo-
gischen und propagandistischen Systemkonkurrenz 
zwischen Sozialismus und Kapitalismus und argwöhnte, 
dass sie der Propaganda der westlichen Seite ein wis-
senschaftliches Mäntelchen umhänge. Die Medien- und 
Massenkommunikation der anderen Seite wird mit Pro-
paganda gleichgesetzt (und der ›herrschenden Klasse‹ 
zugerechnet), die der eigenen Seite mit Aufklärung. Die 
politische Aufladung des ganzen Feldes sorgt jedenfalls 
auf beiden Seiten für blinde Flecke und Selbstmissver-

21	 Hierzu mehr bei Gerhard Benetka: Psychologie in Wien. Sozial‑ 
und Theoriegeschichte des Wiener Psychologischen Instituts 
1922–1938, Wien 1995.

22	 Vgl. hierzu das Kapitel über Lazarsfeld in Christian Fleck: Eta-
blierung in der Fremde. Vertriebene Wissenschaftler in den USA 
nach 1933, Frankfurt a. M./New York 2015, S. 333–374.

23	 Hierzu mehr bei Janette Friedrich (Hg.): Karl Bühler und das 
Wiener Psychologische Institut. Dokumente und Fundstücke, 
Lausanne 2022; Gerhard Benetka/Janette Friedrich (Hg.): Karl 
Bühler und das Psychologische Institut oder die Bedeutung des 
Lokalen, Lausanne 2022. Zum Einfluss des Bühler-Instituts auf 
die US-Rundfunkforschung Cornelia Epping-Jäger: »Kontaktak-
tion. Die frühe Wiener Ausdrucksforschung und die Entdeckung 
des Rundfunkpublikums«, in: Irmela Schneider/Isabell Otto 
(Hg.): Formationen der Mediennutzung II. Strategien der Ver-
datung, Bielefeld 2007, S. 55–72.
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In diesem frühen Text findet sich bereits der Kern des-
sen, was später sowohl den Kommunikationsbegriff der 
Kulturhistorischen Schule als auch den symbolisch-in-
teraktionistischen Kommunikationsbegriff ausmachen 
wird: Im symbolvermittelten Austausch bilden und 
befestigen sich Gruppen, Gemeinschaften, Institutionen, 
die Effekte solcher Kommunikation sind kumulativ, und 
sie bilden (als symbolvermittelte) die Naht- und Über-
gangssphäre zwischen den sozialen und den individuell 
kognitiven und evaluativen Ressourcen der Individuen. 
Auch das massenmediale Geschehen (vor allem Zeitung 
und Film) ist bereits in seinen kommunikativen Eigen-
heiten in Cooleys frühem Text gewürdigt. Die Dialektik 
von sozial-kommunikativer Vereinheitlichung und 
Spezialisierung von Gruppen ist klar erkannt: »The same 
facility of communication which animates millions with 
the emulation of common models, also makes it easy for 
more discriminating minds to unite in small groups.«33

Es ist dann vor allem Edward Sapir, der in diesen Bahnen 
weiterdenkt. In der (zwischen 1930 und 1935 erschie-
nenen, nachweislich eher wirkungsschwachen, aber 
gleichwohl hoch repräsentativen) Encyclopedia of the 
Social Sciences schreibt er den wegweisenden Artikel 
über communication.34 Zu den wichtigsten Vorarbeiten 
Sapirs zu diesem Themenfeld gehört der (bereits 1927 
veröffentlichte) Text The Unconscious Patterning of Beha-
vior in Society.35 Im Zentrum dieses frühen Papiers steht 
der Gedanke, dass das immer strukturierte, geordnete 
Verhalten des Einzelnen in sozialen Situationen mal dem 
Individuum, mal der ›Kultur‹ zugerechnet wird, obwohl 
weder die Akteure selbst noch die (fachlich geschulten) 
Beobachter ein bewusstes Regelwissen haben. Sapir 
schließt daraus, dass die Unbewusstheit (die Selbst-
verständlichkeit und Reflexionsferne) kultureller (und 
persönlicher) Muster operativ wichtig sei. Kein externer 
Beobachter einer fremden Kultur, so Sapir, kann ohne 
praktische Vertrautheit mit dem gültigen Relevanzsys-
tem der natives valide Aussagen über das machen, was er 
beobachtet.36 Das ist, selbstverständlich, eine Erkenntnis 
aus dem Umfeld von Franz Boas, dem Begründer der mo-
dernen US-Ethnographie, der auch Sapirs Lehrer war.37 

33	 Ebd., S. 151 f.
34	 Edward Sapir: »Communication«, in: Encyclopedia of the Social 

Sciences, hg. von Edwin R. Seligmann, Bd. 4, New York 1931 (oft 
zitiert als 1935), S. 78–81.

35	 Edward Sapir: »The Unconscious Patterning of Behavior in Soci-
ety«, in: Ethel S. Dummer (Hg.): The Unconscious. A Symposium, 
New York 1927, S. 114–142. Das bei Dummer dokumentierte Sym-
posium über das Unbewusste versammelte Gestaltpsychologen, 
Psychoanalytiker, Ethnologen etc., es ist ein frühes Dokument 
der interdisziplinären Konstellation, die an der Herausbildung 
des modernen Kommunikationsbegriffs beteiligt war. 

36	 Ebd., S. 547.
37	 Bateson verweist ausdrücklich auf Sapir: »The Unconscious Pat-

»The word communication will be used here in a very bro-
ad sense to include all the procedures by which one mind 
may affect another. This, of course, involves not only 
written and oral speech, but also music, the pictorial arts, 
the theatre, the ballet, and in fact all human behavior.«29

Um dann sogleich fortzufahren, dass in manchen Zusam-
menhängen ein noch weiterer Kommunikationsbegriff 
nützlich wäre, der dann auch die Wechselwirkungen 
zwischen unterschiedlichen nichtbiologischen und nicht-
kulturellen Mechanismen einschließen würde (also eine 
Sphäre der Kybernetik). 

Zu diesem Komplex wäre noch viel zu sagen. Ich möchte 
jedoch im nächsten Abschnitt einige Konvergenzlinien 
nachzeichnen, welche den Kommunikationsbegriff in Ost 
und West gleichermaßen mitbestimmt haben. 

IV. KONVERGENZEN

Zu den frühen programmatischen Texten des Kommunika
tionsbooms in den USA gehört Charles Horton Cooleys So
cial Organization.30 Viel von dem, was in der deutschsprachi-
gen Literatur (etwa bei Habermas) George Herbert Mead 
oder John Dewey zugerechnet wird, findet sich bereits 
entfaltet bei Cooley.31 Über Kommunikation heißt es da:

»If we take a larger view and consider the life of a social 
group, we see that communication, including its orga-
nization into literature, art, and institutions, is truly the 
outside or visible structure of thought, as much cause 
as effect of the inside or conscious life of men. […] By 
the aid of this structure the individual is a member 
not only of a family, a class, and a state, but of a larger 
whole reaching back to prehistoric man. […] Thus, the 
system of communication is a tool, a progressive in-
vention whose improvements react upon mankind and 
alter the life of every individual and institution.«32

29	 Ebd., S. 1.
30	 Charles Horton Cooley: Social Organization, New York 1909. Das 

Kommunikationskapitel ist nachgedruckt in Bernard Berelson/
Morris Janowitz (Hg.): Reader in Public Opinion and Commu-
nication, Glencoe 21953. Ein ebenfalls sehr aufschlussreicher 
Kommunikationstext von Cooley aus dem Jahr 1897 ist doku-
mentiert im (vorzüglich kommentierten) Massenkommunika-
tion-Reader von Peters/Simonson (Hg.): Mass Communication 
and American Social Thought (Anm. 16).

31	 Es sind jedenfalls diese drei Autoren, die in den USA die Anfän-
ge der Kommunikationseuphorie entscheidend prägen. 

32	 Cooley: Social Organization, zit. nach Berelson/Janowitz (Hg.): 
Reader in Public Opinion and Communication (Anm. 30), S. 146 f.
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ihrer fachlichen Erklärung) gehört.45 Was erst viel später46 
theoretisch realisiert wird: dass die Rationalisierungen 
der Teilnehmer Teil ihrer Kultur und eben nicht Teil ihrer 
ethnographischen Analyse sind, steckt bereits in diesem 
frühen Text von Sapir. Er schreibt: 

»Communication processes do not merely apply to 
society; they are indefinitely varied as to form and 
meaning for the various types of personal relationships 
into which society resolves itself. […] Generally spea-
king, the smaller the circle and the more complex the 
understandings already arrived at within it, the more 
economical can the act of communication afford to 
become. A single word passed between members of an 
intimate group, in spite of its apparent vagueness and 
ambiguity, may constitute far more precise communica-
tion than volumes of carefully prepared corresponden-
ce exchanged between two governments.«47

Das Denkmodell, das Sapir hier erstmals für die Kom-
munikation entfaltet, nimmt Mitteilungen eben nicht 
als eine Funktion der Sprachzeichen und ihrer ›Bedeu-
tungen‹ oder ›Referenten‹. Es ist gestaltpsychologisch 
inspiriert und beruht auf einer Figur-Grund-Dialektik. Die 
explizite Kommunikation ist Figur vor geteiltem Grund, 
und je reicher dieser ausfällt, desto sparsamer kann die 
sprachliche Oberfläche gestaltet werden. Sapir war ein 
Bewunderer des Gestaltgedankens, und es ist sicher 
kein Zufall, dass sein Text über die unbewusste Mus-
terbildung48 in einem Band erschienen ist, in dem auch 
der für die USA wichtige Gestaltpsychologe Kurt Koffka 
vertreten war. Vor einem solchen Hintergrund hat man 
auch keine Schwierigkeit mit dem Gedanken, dass ein 
und derselbe Ausdruck ganz unterschiedliche Deutungen 
erfordert, je nach dem Ganzen, zu dem (und vor dessen 
Hintergrund) er geäußert wird.

In dem kurzen Text von 1935 macht Sapir sich auch Ge-
danken über die (wenig später dann bereits notorische) 
Frage nach dem Verhältnis des sprachlichen ›Teils‹ zum 
kommunikativen Gesamtgeschehen, das ja auch noch 
Ausdruck, Gestik, Setting, Nähe- und Distanzmanage-

45	 Garfinkel wird in ähnlichem Sinne später von den account-Prak-
tiken der Teilnehmer sprechen und den Löwenanteil der 
Her‑ und Darstellung kultureller Ordnung bereits zur Definition 
des gewöhnlichen Handelns rechnen. Explizite accounts, Ratio-
nalisierungen, gelten ihm als kompensatorische Praktiken, die 
nur dann aufgerufen werden, wenn Unordnung droht.

46	 Vgl. Michael Silverstein: »Language Structure and Linguistic 
Ideology«, in: Paul R. Clyne/William F. Hanks/Carol F. Hofbauer 
(Hg.): The Elements. A Parasession on Linguistic Units and Levels, 
Chicago 1979, S. 193–247.

47	 Sapir: »Communication« (Anm. 34), S. 79.
48	 Sapir: »The Unconscious Patterning of Behavior in Society« 

(Anm. 35).

Es geht um das, was nicht explizit ›bekannt‹ ist, aber von 
den kompetenten eigenkulturellen Teilnehmern ›gefühlt‹ 
und praktisch ›gekonnt‹ wird, ohne dass Teilnehmer oder 
Beobachter die Regeln formulieren könnten, nach denen 
das geschieht. Was externe Beobachter für relevant 
halten, kann für die Teilnehmer völlig kontingent sein 
und vice versa.38

Wirklich zukunftsweisend für die Debatte um den neuen 
Leitbegriff ›communication‹ wird dann der soziologische 
Modellgedanke von Sapirs Text.39 Da heißt es einleitend, 
dass soziale Institutionen faktisch nur in ihrer kommuni-
kativen Betätigung und Realisierung vor Ort existieren, 
also als Kommunikationen.40 Das ist eine massive Kritik 
an der zeitgenössischen Soziologie, der sich schon 
Florian Znaniecki41 und hernach unbedingt Garfinkel42 
angeschlossen haben. Das zutiefst Implizite (durchaus 
im Sinne von Polanyi43) an den social skills der kultur-
kompetenten Teilnehmer transformiert Sapir44 in einen 
sozial-kulturell universalisierten Kommunikationsbegriff, 
der verspricht, in den kommenden Jahrzehnten leitend 
zu werden. Bemerkenswert ist, dass es stets auch um die 
(vergleichsweise bewussten) sprachlichen und die (ver-
gleichsweise unbewussten) nichtsprachlichen Modi der 
Kommunikation geht. Sapir ist sich darüber im Klaren, 
dass die verbalen Rationalisierungen der Teilnehmer das 
›Expliziteste‹ sind, was wir haben, aber eben darum auch 
das, was zur Kultur selbst (und keineswegs per se auch zu 

terning of Behavior in Society« (Anm. 35) für sein Argument, dass 
Freuds Vorstellungen vom Unbewussten so korrigiert werden 
müssen, dass ›Unbewusstheit‹ eher der Normalzustand psycho-
sozialer Prozessdynamiken sei (Jürgen Ruesch/Gregory Bateson: 
Kommunikation. Die soziale Matrix der Psychiatrie, Heidelberg 
1995 [engl. 11951; 21968], S. 8). Gut übertragbar aus der freudi-
anischen Welt in die Welt der Kommunikationsanalyse ist für 
ihn dagegen das Feld von Projektion und Übertragung. Bereits 
Ruesch/Bateson (ebd.) bestehen darauf, dass man Kultur nicht 
direkt, sondern nur vergleichend beobachten kann, weil sie für 
ihre Mitglieder selbstverständlich ist und ihre Kontingenzen erst 
vor dem Hintergrund anderer Möglichkeiten sichtbar werden. 

38	 Sapir: »The Unconscious Patterning of Behavior in Society« 
(Anm. 35), S. 547.

39	 Sapir: »Communication« (Anm. 34).
40	 Ebd., S. 78.
41	 Florian Znaniecki: Cultural Reality, Chicago 1919; ders.: The 

Method of Sociology, New York 1934.
42	 Harold Garfinkel: Seeing Sociologically. The Routine Grounds 

of Social Action (1948), hg. und eingeleitet von Anne Warfield 
Rawls, London 2006.

43	 Michael Polanyi: Personal Knowledge. Towards a Post-Critical 
Philosophy, London 1958.

44	 Sapir: »Communication« (Anm. 34).
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Sapir war eng verbunden mit der ethnographischen 
Sprachwissenschaft im Umfeld von Franz Boas, u. a. mit 
Margaret Mead. Es sind durchaus auch ethnographisch 
fundierte Theoriebestände, die mit ihm in den Kommu-
nikationsbegriff einschießen. Ich komme darauf zurück.

Und wer sich einen Begriff von der ›Ungleichzeitigkeit‹ 
der deutschen und der US-amerikanischen Geschich-
te machen möchte, der sei darauf verwiesen, dass 
ungefähr in den nämlichen Jahren (1934) die Zeitschrift 
Muttersprache, Zentralorgan des fremdwortfeindlichen 
und puristischen (Allgemeinen) Deutschen Sprachver-
eins deutsche Philosophen dafür angreift (in diesem 
Falle Karl Jaspers), dass sie Fremdwörter wie Kommuni-
kation, Aspekt, relevant etc. verwenden.53 

In diesem Zusammenhang muss am Rande erwähnt 
werden, dass Karl Jaspers bereits in der ersten Auflage 
seiner Philosophie ein mit »Kommunikation« über-
schriebenes Kapitel enthielt.54 Ganz im Gegensatz zur 
US-amerikanischen Ernüchterungs- und Szientifizie-
rungstradition des Begriffs finden wir bei Jaspers aber 
ein Programm, das eher auf eine emphatisch-program-
matische Aufwertung von Kommunikation als Grund-
begriff der Philosophie zielt. Ob diese Linie möglicher-
weise auch zu Habermas’ Theorie des kommunikativen 
Handelns beigetragen hat, kann hier nicht überprüft 
werden. Dass ›Kommunikation‹ auch als Programmbe-
griff mitlaufen konnte, ist aber offenkundig. Wie sehr 
›Kommunikation‹ in Jaspers’ Philosophie als Pathosfor-
mel fungiert, erhellt aus dem folgenden Zitat:

»Die psychologisch und soziologisch wirklichen Be-
ziehungen sind Gegenstand der Forschung; die wahre 
Kommunikation, in der ich eigentlich erst mein Sein 
weiß, indem ich es mit dem Anderen hervorbringe, ist 
empirisch nicht vorhanden; ihre Erhellung ist philoso-
phische Aufgabe.«55

Dass US-amerikanische Ernüchterungsbegriffe der 
1930er und 1940er Jahre in Deutschland als empha-
tische Programmbegriffe auftauchen, ist jedenfalls 
nicht ganz singulär. Ein prominentes Beispiel dafür ist 
Hannah Arendts Begriff des (politischen) Handelns, der 
ebenfalls mit der Emphase der gemeinsamen politi-

53	 Vgl. hierzu Clemens Knobloch: Sprachauffassungen. Studien 
zur Ideengeschichte der Sprachwissenschaft, Frankfurt a. M. 
2011, S. 106.

54	 Karl Jaspers: Philosophie, Bd. 2: Existenzerhellung (1932), Berlin 
41973.

55	 Ebd., S. 551.

ment etc. beinhaltet. Das explizit Sprachliche ist für ihn 
gewissermaßen der sozial akkreditierte und offizielle 
Strang der Kommunikation. Dieser Strang kann einer-
seits in Widerspruch zu dem treten, was mit anderen 
Mitteln (etwa Ausdruck und Gestik) kommuniziert 
wird.49 Andererseits ist der sprachliche Strang eben 
›offiziell‹, etwas, worauf man sich berufen kann,50 und 
dient auch der Rationalisierung des Gesamtgeschehens. 
Sprachsymbole »have the property of locating every 
known social referent«.51 Im Rückblick scheint mir Sapir 
hier den wesentlichen Punkt getroffen zu haben, was 
das Verhältnis von verbaler und nonverbaler Kommuni-
kation in den folgenden Jahrzehnten betrifft. Wir dürfen 
freilich keinen Moment Gregory Batesons wichtige und 
wirkmächtige spätere Erkenntnis vergessen, wonach 
»die Mitteilungen, die wir in Gesten austauschen, 
gar nicht dasselbe sind wie irgendeine Übersetzung 
dieser Gesten in Worte«.52 Gleich, wie man zu Bate-
sons Konzept des double bind steht, ist es zweifelhaft, 
dass das kulturell ritualisierte nonverbale Geschehen 
überwiegend für ›Beziehungskommunikation‹ steht und 
dass es im gesellschaftlichen Verkehr zwar sehr wohl 
Gestisch-Nonverbales ohne Worte, aber kaum Verbales 
ohne gestisch-nonverbale Beimischungen gibt, wiewohl 
die Schrifttradition sich dem Pol der Reduzierung des 
Gestischen annähert. 

Sapirs ethnographischer Blick ist sicher auch dafür 
verantwortlich, dass er genau erkennt, wie indirekt 
und vermittelt der Zusammenhang zwischen sprach-
lich-propositionaler Explikation und kollektiv einge-
lebten sozialen und kulturellen Praktiken ist. Hierin 
ähnelt Sapirs Kommunikationsbegriff den wissensso-
ziologischen Vorstellungen Karl Mannheims und Michel 
Polanyis, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. 
Beim Erwerb all dessen, was ›man‹ in einer Kultur tut, 
hat es den Anschein, als ob die Teilnehmer sprachlich 
instruiert worden wären, weil alle diese Aktivitäten 
sprachlich artikuliert und rationalisiert werden können. 
Die kulturelle Übereinkunft der Teilnehmer bleibt aber 
informell und implizit.

49	 Hier formuliert Sapir bereits den Grundgedanken zu dem, was 
später als double bind Geschichte machen wird (bei Bateson 
und Watzlawick). 

50	 Im Unterschied zum zunächst weitgehend unbewussten, dann 
aber in der Sozialisation trainierten und partiell beherrschten 
Ausdrucksgeschehen.

51	 Sapir: »Communication« (Anm. 34), S. 78. Hier liegt der Ausgangs-
punkt dessen, was Kenneth Burke: The Philosophy of Literary 
Form (1941), Berkeley 31973 wenig später als semantic meaning 
fassen und von dem viel umfassenderen Ideal der konnotativ und 
evaluativ reicheren poetic meaning unterscheiden wird. 

52	 Gregory Bateson: Ökologie des Geistes, Frankfurt a. M. 1981 
(engl. 1971), S. 43.
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wonach die menschliche Natur kein dem Individuum 
innewohnendes Abstractum ist, sondern das Ensemble 
der gesellschaftlichen Verhältnisse:59

»The view here maintained is that human nature is not 
something existing separately in the individual, but a 
group nature or primary phase of society, a relatively 
simple and general condition of the social mind. It is 
something more, on the one hand, than the mere ins-
tinct that is born in us – though that enters into it – and 
something less, on the other, than the more elaborate 
development of ideas and sentiments that makes 
up institutions. It is the nature that is developed and 
expressed in those simple face-to-face groups that are 
somewhat alike in all societies, groups of the family, the 
playground, and the neighborhood. In the essential si-
milarity of these is to be found the basis, in experience, 
for similar ideas and sentiments in the human mind. In 
these, everywhere, human nature comes into existen-
ce. Man does not have it at birth; he cannot acquire it 
except through fellowship, and it decays in isolation.«60

Obwohl es im Werk Kurt Lewins so etwas wie einen 
terminologisierten Kommunikationsbegriff so wenig gibt 
wie im Werk Karl Bühlers, sind beide Forscher höchst 
bedeutsam für die Geschichte dieses Begriffs. Was Bühler 
betrifft, so hat Gerold Ungeheuer schon vor Jahrzehnten 
darauf hingewiesen, dass das in der Krise der Psycholo-
gie61 entwickelte Modell der ›wechselseitigen Steuerung‹ 
sinnvollen Verhaltens protokybernetisch angelegt ist 
(eine Deutung, die Bühler in seinem Spätwerk von 1960 
auch selbst bestätigt).62 Für Lewin gilt ebenfalls, dass 
sein (durch die Berliner Gestaltpsychologie geprägtes) 
topologisches Feldmodell zunächst strikt individual-
psychologisch ausgelegt ist. Erst in seinen letzten zehn 
Lebensjahren wird Lewin zu einem Pionier der sozial-
psychologischen Erforschung von Gruppenprozessen. 
Bluma Zeigarnik, eine seiner wichtigsten Schülerinnen, 
die nach ihrer Promotion bei Lewin in Moskau mit der 

59	 Berelson/Janowitz (Hg.): Reader in Public Opinion and Commu-
nication (Anm. 30), S. 374 f.

60	 Cooley: Social Organization, S. 28, zit. nach Berelson/Janowitz 
(Hg.): Reader in Public Opinion and Communication (Anm. 30), S. 
274 f.

61	 Karl Bühler: Die Krise der Psychologie, Jena 1927.
62	 Vgl. Karl Bühler: Das Gestaltprinzip im Leben der Menschen und 

der Tiere, Bern/Stuttgart 1960. Für die Sozialphänomenologie 
Alfred Schütz’ gilt (ähnlich wie für Bühler), dass der Kommuni-
kationsbegriff in den Werken vor dem Exil (zumal im Sinnhaften 
Aufbau der sozialen Welt von 1932) gar nicht auftaucht, wohl 
aber dann in den späten Publikationen, die im US-Exil nach der 
Kontaktnahme mit der pragmatistischen Strömung (William 
James, Charles H. Cooley, George H. Mead) entstanden sind. 
Zuvor geht es bei einschlägigen Themen um Ausdruck, Mittei-
lung, Verstehen/Verständigung etc. 

schen Etablierung neuer institutioneller Realitäten 
aufgeladen ist, wiewohl er in den USA längst szientifisch 
ernüchtert in den Humanwissenschaften zirkuliert.56

V. ZUM KOMMUNIKATIONSBEGRIFF DER 
KULTURHISTORISCHEN TÄTIGKEITSTHEORIE

Zu den Eigenheiten des Kommunikationsbegriffs der 
Kulturhistorischen Schule gehört, wie bereits angedeutet, 
die Einordnung der Kommunikation in das umfassendere 
Feld der sozialen Tätigkeiten. Menschliche Kommunikati-
on gibt es als Bestandteil übergreifender sozialer Prakti-
ken und als relativ selbständige Tätigkeit. In Karl Bühlers 
Terminologie könnte man vielleicht sagen: Das ›Symprak-
tische‹ bildet den axiomatischen Grund- und Normalfall 
der Kommunikation, eine absolute Verselbständigung 
der Kommunikation gegenüber der Sphäre der sozialen 
Praxis gibt es dagegen nicht. Alle höheren Denk- und 
Verhaltensformen beginnen als kollektiv-interpsychische, 
bevor sie sekundär als intrapsychische auf- und ausge-
baut werden. Zur Kommunikation gehört das Herstellen 
und Aufrechterhalten eines direkten oder vermittelten 
Kontaktes zwischen Menschen sowie die Aktualisierung 
einer sozialen Beziehung zwischen den Teilnehmern. 

Was bei Bühler im Organonmodell in die drei (je ›eigensin-
nigen‹) Sphären von Ausdruck, wechselseitiger Steuerung 
und Darstellung auseinandergelegt ist,57 das spielt der Kom-
munikationsbegriff zusammen, weshalb er stets Gefahr 
läuft, sehr Heterogenes einzuschließen. Der oben zitierte 
Unmut Thomas Luckmanns, Kommunikation könne so gut 
wie alles bedeuten, ist in der Architektur des Kommunika-
tionsbegriffs durchaus angelegt.58 Während aber Bühler 
von der individualpsychologischen Perspektive zu den 
sozialen Dimensionen von Kommunikation fortschreitet, 
geht die kulturhistorische Psychologie den umgekehrten 
Weg: Sie beginnt mit der Sozialität alles Menschlichen und 
betrachtet die individualpsychologische Sichtweise auf 
Kommunikation als abgeleitet, als ein sekundäres Produkt 
der individuellen Aneignung sozialer Praktiken. 

In diesem Kontext kann man daran erinnern, dass Coo-
ley einen ähnlichen, materialistischen Kerngedanken 
in die US-Diskussion eingeführt hat, einen Gedanken, 
der wie ein Echo der Marx’schen Feuerbachthese klingt, 

56	 Vgl. Hannah Arendt: Vita Activa oder Vom tätigen Leben, Mün-
chen 1967 (engl. 1958).

57	 Vgl. Karl Bühler: Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der 
Sprache, Jena 1934.

58	 Und, so wäre zu ergänzen, die Ausweitung von Kommunikation 
auf subsymbolische kybernetische Regulationsprozesse ent-
grenzt den Kommunikationsbegriff weiter. 
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sich Lewin auch den Themen der exilierten Frankfurter 
Schule (die ihn, wie man weiß, als scharfen Konkurrenten 
wahrgenommen und auch bekämpft hat).66 Vom Szientis-
mus der ›alten‹ Feldtheorie ist das Prinzip der möglichst 
präzisen Situationsanalyse geblieben, und die Prinzipien 
von Planung, Ausführung, Bewertung und Kontrolle der 
ausgeführten Handlungen. All das liest sich im historio-
graphischen Rückblick, als sei es inspiriert von der de-
mokratischen Planungsemphase seines (soziologischen) 
Generationsgenossen Karl Mannheim (ebenfalls 1947 
gestorben) und von den sich abzeichnenden Konturen 
der kulturhistorischen Tätigkeitstheorie aus dem Umfeld 
des (bereits 1934 gestorbenen) Lew S. Wygotski.

Mannheim, bei dem bereits in den 1920er Jahren die 
begriffliche Opposition zwischen ›kommunikativem‹ 
und ›konjunktivem‹ Erkennen auftaucht, muss in jedem 
Falle zu den Pionieren des modernen Kommunikations-
begriffs gerechnet werden. Wie weit er mit den oben 
skizzierten ethnographischen Traditionen aus dem 
Umkreis von Cooley, Boas, Sapir vertraut war, kann ich 
hier nicht näher ausführen. Frappierend ist jedenfalls 
die Parallelität der Denkweisen: Als ›konjunktives‹ 
Erkennen versteht Mannheim das durch Teilnahme an 
gemeinsamen kulturellen Praktiken fundierte, aber 
nicht restfrei propositional artikulierbare Wissen, das 
wir wohl heute eher als soziales ›Können‹ oder (im Sin-
ne von Polanyi) als ›implizites Wissen‹ kodieren würden 
(bei Polanyi freilich ›personal‹ kodiert).67 Wir lernen in 
unserem sozialen Umfeld, wie ›man‹ bestimmte Dinge 
und Probleme bearbeitet. Hinzuzufügen wäre gegen-
über Mannheim: Wir lernen dabei auch, wie man solche 
bewährten Praktiken gegenüber anderen Teilnehmern 
begründet und rationalisiert, wenn sie den Bereich des 
Selbstverständlichen überschreiten (account-Techni-
ken). Es wäre gewiss leichtfertig, solche accounts auch 
im wissenschaftlichen Feld für bare Münze zu nehmen, 
sie gehören aber definitiv in den Bereich dessen, was 
wissenschaftlich ›erklärt‹ werden muss. Als ›kommuni-
kativ‹ gelten in Mannheims früher Schrift68 begriffliche 

66	 Vgl. Rolf Wiggershaus: Die Frankfurter Schule, München 1986, 
S. 412–415.

67	 Vgl. hierzu Rainer Schützeichel: »Implizites Wissen in der So-
ziologie«, in: Jens Loenhoff (Hg.): Implizites Wissen, Weilerswist 
2012, S. 108–128.

68	 Der fragliche Text von Karl Mannheim ist in der ersten Hälfte 
der 1920er Jahre geschrieben, aber zu seinen Lebzeiten nicht 
veröffentlicht worden. Die erste gedruckte Ausgabe datiert von 
1980 (Karl Mannheim: »Eine soziologische Theorie der Kultur 
und ihrer Erkennbarkeit (konjunktives und kommunikatives 
Denken)«, in: ders.: Strukturen des Denkens, Frankfurt a. M. 
1980 [Manuskript von 1924], S. 155–322). Insofern kann der Text 
keiner ›wirksamen‹ Tradition von Kommunikation zugerechnet 
werden. Der Begriff des ›konjunktiven‹ Denkens, den Mannheim 
mit dem ›kommunikativen‹ kontrastiert, ist geprägt von Viktor 

Wygotskischule zusammengearbeitet hat, sieht in 
diesem Wechsel von der intrapsychischen zur interpsy-
chischen Perspektive ein Ergebnis des langjährigen 
Kontaktes zwischen Lewin und der Moskauer Kulturhis-
torischen Psychologie.63 Wygotski und Lewin haben sich 
zweimal getroffen, einmal kurz bei Wygotskis Besuch 
1925 in Berlin und einmal länger, als Lewin im Jahr 
1933 (vor seiner Emigration in die USA) in Moskau war. 
Auch wenn es in seinem gedrucktem Werk nur wenige 
(und überwiegend recht allgemeine) Bezugnahmen auf 
Wygotski gibt, dürfte der nach 1933 im US-Exil lebende 
Lewin der einzige Psychologe gewesen sein, der sowohl 
die US-Traditionen der sozialpsychologischen Kommu-
nikationsforschung als auch die einschlägigen Ansichten 
der Kulturhistorischen Schule kannte. Und obwohl 
Lewin in der DDR-Psychologie (wie die meisten ›bürger-
lichen‹ Psychologen) als ›idealistisch‹ galt, findet man 
bei Wygotski zahlreiche anerkennende Bezugnahmen 
auf Lewins Feldtheorie.64 Lewins Beitrag zur Begriffs-
geschichte der Kommunikation ist vielleicht am besten 
erfasst, wenn man ihn als Begründer der sogenannten 
(kommunikativen) ›Gruppendynamik‹ versteht. 

Einen guten Einblick in Lewins Spätwerk gibt der zu 
Beginn der 1950er Jahre ins Deutsche rückübersetzte 
Titel Die Lösung sozialer Konflikte.65 Das Original ist kurz 
nach Lewins Tod 1948 in den USA erschienen. Die dort 
versammelten Texte geben Zeugnis vom praktischen 
und interventionistischen Geist seiner späten Arbeiten. 
Es geht um (demokratische und autoritäre) Kommuni-
kationsstile in der Gruppe und die damit verbundenen 
Folgen, die in experimentellen Settings untersucht wer-
den, um praktische Verhaltensänderung etc. Zweifellos 
zählt der späte Lewin zu den Optimisten des Democratic 
Social Engineering, der progressiv-demokratischen 
Verwissenschaftlichung des Sozialen, die in weiten Teilen 
vom McCarthyismus der 1950er Jahre diffamiert und 
verdrängt worden ist. Mit einem Male findet man beim 
späten Lewin politisch ›eingreifende‹ Stichworte wie 
action research, change management, ›Minderheiten
probleme‹, Untersuchungen zum Antisemitismus und 
zum Rassenproblem in den USA. Erkennbar nähert 

63	 Vgl. hierzu Ines Langemeyer: »Die methodologischen Verbin-
dungen zwischen Kurt Lewin und Lev Semenovic Vygotskij«, in: 
Dirk Paul Bogner/Neslihan Sriram-Uzundal/Marianne Soff (Hg.): 
Kurt Lewin Reloaded, Bd. 2, Heidelberg 2023, S. 39–71.

64	 Im Personenregister von Wygotskis Ausgewählten Schriften 
(1985 auf Russisch und auf Deutsch in DDR und BRD erschie-
nen) heißt es über Lewin: »Vertreter der Gestaltpsychologie 
und Begründer der topologischen Psychologie; versuchte das 
Wollen und Handeln auf idealistischer Grundlage zu erklären.« 
Ausgabe Berlin (Ost) 1985, S. 428.

65	 Kurt Lewin: Die Lösung sozialer Konflikte, Bad Nauheim 1953 
(ins Deutsche rückübersetzt; engl. 1948).
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bestünde im Wesentlichen aus geäußerten Worten«.72 
In jedem Falle hätte Goffman gewiss nicht den (Simmel 
zugeschriebenen) Satz unterschrieben, wonach die 
Grenzen der interindividuellen Interaktion auch die 
Grenzen der Gesellschaft seien. Letztlich dürfte es 
dieser Satz sein, der die Marxisten zu Zurückhaltung 
gegenüber dem Leitbegriff Kommunikation veranlasst 
hat. Dass einschlägige Auseinandersetzungen bis zum 
Ende der DDR andauerten, belegen die ausführlichen 
kritischen Kommentare zu Habermas, exemplarisch in 
Hans-Peter Krügers Kritik der kommunikativen Vernunft.73 
Noch schwerer als mit Habermas, der immerhin noch 
so etwas wie den progressiven Anspruch der Frankf-
urter Schule verkörperte, tat man sich in der DDR mit 
dem Kommunikationsbegriff der Luhmann’schen Sys-
temtheorie, in dem es gar nicht mehr die individuellen 
Akteure sind, die Kommunikation prozessieren (wie 
es Habermas’ Begriff des kommunikativen Handelns 
impliziert). Dort sind es vielmehr die gesellschaftli-
chen Funktionssysteme selbst, die Kommunikation 
prozessieren, und die Handelnden treten lediglich auf 
als systemspezifisch erzeugte und konventionalisierte 
Zurechnungsadressen. Ulrich Bröckling resümiert die 
Position Luhmanns folgendermaßen:

»Kommunikation benötigt und produziert Akteurs
fiktionen, und es ist diese kommunikative Verfertigung 
von Akteuren als Zurechnungsprodukte, auf die das 
Konzept der Adressierung beziehungsweise Adressa-
bilität abhebt. Akteur ist demnach, auf wen Handeln, 
insbesondere Mitteilungshandeln zugerechnet werden 
kann.«74

Eine solche Perspektive mag dem sprichwörtlichen 
gesunden Menschenverstand befremdlich erscheinen. 
Der nämlich versteht Kommunikation als erfolgreich 
und geglückt, wenn die Rezipienten die (teils illokutiv 
konventionalisierte, teils individuelle) Intention des 
kommunikativ Handelnden entschlüsselt haben. Haber-
mas setzt da eine modifizierte Version der Sprechakt-
theorie von John L. Austin und John Searle ein. Die sys-
temische Lesart Luhmanns öffnet aber (ganz wie schon 
Cooley und Mead etliche Jahrzehnte früher) den Blick 
darauf, wie sich durch Kooperation und Kommunikation 
Verhältnisse etablieren, die von den ›Intentionen‹ der 
(ansonsten letztinstanzlichen) Akteure meilenweit 
entfernt sind, aber doch hoch wirksame Folgen haben 
und in der Analyse berücksichtigt werden müssen. 

72	 Erving Goffman: Rede-Weisen. Formen der Kommunikation in 
sozialen Situationen, Konstanz 2005 (engl. 1981), S. 102.

73	 Hans-Peter Krüger: Kritik der kommunikativen Vernunft, Berlin 
1990.

74	 Bröckling: Gute Hirten führen sanft (Anm. 5), S. 65.

Praktiken, die Verständigungsmöglichkeiten über den 
›konjunktiv‹ geteilten Erfahrungsraum hinaus möglich 
machen. Sie sind in der Regel abstrakt und reflexiv und 
tendieren zu naturwissenschaftlichen Erkenntnisstilen. 
Alles ›Konjunktive‹ bleibt dagegen perspektivisch und 
indexikalisch an den einzelnen Handlungszusammen-
hang gebunden. Um in der Breite sozial wirksam zu 
werden, müssen freilich solche eher ›kommunikativen‹ 
wissenschaftlichen Erkenntnisse wieder in die ›kon-
junktive‹ Erfahrungssphäre eingefüttert werden.69 
Aber Mannheims Ausführungen dazu sind nicht immer 
widerspruchsfrei. Im Hintergrund von seiner Gegen-
überstellung gibt es, wenn ich recht sehe, Nachwirkun-
gen von Ferdinand Tönnies und dessen wirkmächtiger 
Opposition von ›Gemeinschaft‹ und ›Gesellschaft‹.

Wer ernsthaft nach Konvergenzen zwischen dem ›west-
lichen‹ und dem ›östlichen‹ Kommunikationsbegriff 
sucht, der könnte auch finden, dass zum ›Nachleben‹ 
des axiomatischen Konflikts über ›reine‹ Kommunikati-
on zwischen der Tätigkeitsschule und den Interaktions- 
und Dialogsoziologen auch die Kontroverse zwischen 
Erving Goffman und der US-Conversation Analysis 
durchaus noch gehört. Goffman hat nie in Abrede 
gestellt, dass Interaktionen, Gespräche, Begegnungen, 
Auftritte, die er mikrosoziologisch analysiert, stets 
Bestandteile umfassender sozialer Zusammenhänge 
sind.70 Was er als Framing und Keying beschreibt, dient 
stets der praktischen Einbettung der Kommunikation 
in die Sphäre eingelebter kultureller Zusammenhän-
ge und Strukturen. Framing ist gewissermaßen der 
Platzhalter dessen, was bei Bühler das Sympraktische 
wäre. Es ordnet das Geschehen in einen übergreifen-
den Tätigkeitszusammenhang ein. Goffmans Kritik an 
der Konversationsanalyse bestätigt dieses Bild.71 Er 
schreibt, der Dialog-Ansatz habe zahlreiche Sünden 
von den Grammatikern geerbt. Deren Vorstellungen 
von der Analyse der Bedeutung isolierter Sätze gehör-
ten zur Praxis des schulischen Grammatikunterrichts 
und hätten nur dort Sinn. Außerhalb der professio-
nellen Sprachreflexion gebe es keinen Grund, sich mit 
der Bedeutung isolierter Sätze zu befassen. Schrift 
(und ergo auch die Gesprächstranskripte, mit denen 
die Gesprächsanalyse arbeitet) erzeuge die illusionäre 
Annahme, »der Stoff, aus dem die Unterhaltungen sind, 

von Weizsäcker. 
69	 Der gegenwärtige mediopolitische Diskurs zum Klimawandel 

wäre vielleicht ein Beispiel dafür, dass fachdiskursives ›kom-
munikatives‹ Wissen wieder in die konjunktive Erfahrungsweilt 
eingefüttert wird. 

70	 Vgl. vor allem Erving Goffman: Frame Analysis, New York 1974.
71	 Vgl. Erving Goffman: Forms of Talk, Oxford 1981.
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Rückblick auch in der eigenen Kultur entdeckt).78 Aber 
was die Axiomatik der Kommunikation betrifft, gehen 
auch die späteren Arbeiten aus dem Umkreis von Boas 
nicht wesentlich über das hinaus, was oben zu Sapirs 
Kommunikationsbegriff ausgeführt worden ist. 

Für den gesamten Komplex Ethnographie, Psychiatrie, 
Tierverhaltensforschung ist eine Person zentral, die 
während ihres bewegten Lebens in der Tat auf allen 
diesen drei Feldern originelle und wirkungsstarke For-
schung betrieben hat: Gregory Bateson. Zeitlich liegt das 
Kommunikationsbuch von Ruesch und Bateson79 ganz 
dicht bei den ›Rennern‹ aus Kybernetik und Informations-
theorie (Wiener, Shannon und Weaver), biographisch liegt 
es in den Jahren, da Bateson sich (nach den mit Margaret 
Mead zusammen betriebenen) ethnographischen Studien 
der Psychiatrie (und der psychiatrischen Kommunikation) 
zuwendet – und wieder später dann der Tierverhaltens-
forschung. Gerade in seiner Inkonsistenz und in der etwas 
krampfhaften Synthese all dessen, was um 1950 unter 
dem Begriff Kommunikation lief, ist das Buch von Ruesch 
und Bateson hoch repräsentativ, obwohl seine Wirkungs-
geschichte erst später einsetzt. Viele Stichworte, die 
später über Watzlawick populär und Gemeingut wurden, 
werden hier etabliert: Inhalts‑ und Beziehungsaspekt, 
Metakommunikation, analog vs. digital, Sequenzierung 
und Interpunktion von Ereignisfolgen etc.

In der Psychiatrie, Batesons neuem Interessengebiet, gilt 
das therapeutische Gespräch als praktische Modifikation 
des Kommunikationssystems, in dem der Patient lebt 
und sich orientiert. Hier (wie in vielen anderen Fragen) 
erweist sich Bateson als guter Kenner der Arbeiten von 
Kenneth Burke aus den 1930er und 1940er Jahren,80 die 
er zusammenführt mit seinen ethnographischen (und 
ethologischen) Beständen. 

Gregory Bateson war wie ein Schwamm. Er hat alle neu-
en und resonanzfähigen Zeitströmungen aufgesogen, 
weitergeführt und resynthetisiert. Man nehme das bitte 
nicht als Abwertung, im Gegenteil. Auch die Wissen-
schaft (und nicht nur die Philosophie!) ist: »ihre Zeit in 
Gedanken gefasst«. Batesons (wahrlich interdisziplinäre) 
Bewegung über die Stationen Ethnographie, Psychiatrie, 
Kybernetik, Ethologie/Tierverhaltensforschung, Erkennt-

78	 Zu den ethnographischen Traditionen der US-Kommunika-
tionswissenschaft vgl. H. Walter Schmitz: Ethnographie der 
Kommunikation, Hamburg 1975.

79	 Ruesch/Bateson: Kommunikation (Anm. 37).
80	 Burke: The Philosophy of Literary Form (Anm. 51); Kenneth 

Burke: Permanence and Change. An Anatomy of Purpose (1935), 
Berkeley/Los Angeles/London 31984. 

In Luhmanns systemischer Kommunikationstheorie 
gehört das Bewusstsein der individuellen Akteure gar 
nicht zum Kommunikationssystem selbst, sondern zu 
dessen Umwelt. 

VI. DIVERGENZEN: ETHNOGRAPHIE, PSY
CHIATRIE, TIERVERHALTENSFORSCHUNG

Neben Massenkommunikationsforschung, Kybernetik 
und Informationstheorie gehören zu den ergiebigen Quel-
len des allgemeinen Kommunikationsbegriffs in den USA 
auch die Beiträge aus Ethnographie, Psychiatrie und Tier-
verhaltensforschung, die zunächst in der deutschen Dis-
kussion keine wesentliche Rolle gespielt haben (weder in 
der DDR noch in der BRD).75 Wie auch der oben skizzierte 
frühe Beitrag von Sapir76 kommen die ethnographischen 
Anregungen durchweg aus der Schule von Franz Boas. 
Zu nennen sind hier die Arbeiten von Margaret Mead und 
Ruth Benedict. Namentlich bei Mead gibt es einen recht 
inklusiven und differenzierten Kommunikationsbegriff, 
der die kulturbildende und ‑erhaltende Funktion nicht 
allein der Kommunikationsprozesse selbst, sondern auch 
der in sie eingehenden kulturellen ›Technologien‹ heraus-
stellt.77 Es wäre interessant, der Frage nachzugehen, ob 
es Ähnlichkeiten zwischen Meads Kulturtheorie und der 
Kulturhistorischen Schule gibt. 

Es ist naheliegend, dass ethnographische und ethnolo-
gische Aufgaben (in der teilnehmenden Beobachtung) 
dazu nötigen, über das Verhältnis von (selbstverständ-
lichem) Teilnehmerwissen und dessen sprachlicher 
Formulierung nachzudenken. Ethnographen machen 
beständig die Erfahrung, dass Sprachkenntnis allein 
(Lexikon und Grammatik) den Beobachtern aus einer 
anderen Kultur zwar den Einstieg in ein Verständnis 
bahnt, aber dafür keineswegs ausreicht. Vor dem Hinter-
grund, dass kulturell Selbstverständliches nicht explizit 
kommuniziert werden muss, zeigen sich die Konturen 
eines Kommunikationsmodus, der sehr viel stärker von 
Akten des Zeigens, des Andeutens, des ›Mitverstehens‹ 
bestimmt ist (und den man dann im reflektierenden 

75	 Die große Ausnahme ist hier freilich Watzlawick, der von Ba-
teson und damit aus der Psychiatrie kam, in der BRD aber von 
vornherein als ›allgemeiner‹ Kommunikationswissenschaftler 
gelesen worden ist. Zur Tierkommunikation vgl. Toepfer: »Kom-
munikation« (Anm. 11); eine Handbuchdarstellung der Begriffs-
geschichte von Kommunikation bis 1972 gibt Carl Friedrich 
Graumann: »Interaktion und Kommunikation«, in: ders. (Hg.): 
Handbuch der Psychologie, Bd. 7.2: Sozialpsychologie, Göttingen 
1972, S. 1109–1262.

76	 Sapir: »Communication« (Anm. 34).
77	 Vgl. Margaret Mead: Continuities in Cultural Evolution, New 

Haven/London 1964.
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umfassender ›Schlüsselattitüde‹ (hätte Arnold Gehlen 
wohl gesagt) scheinen sich aber als höchste und letzte 
Berufungsinstanzen in den Systemen der fachlichen 
Kommunikation immer wieder neu zu etablieren. Augen-
blicklich scheint mir der Medienbegriff in diese Rolle ein-
gerückt zu sein. In Bezug auf die Transformationen des in 
den USA um 1950 zum ›absoluten Begriff‹ avancierenden 
Kommunikationsbegriffs hin zu den folgenden Alterna-
tivbegriffen des Typs Kognition, Medien, System vertritt 
Schüttpelz die These, der Durchbruch des Kommunikati-
onsbegriffs in den USA sei das Vorspiel zu den folgenden 
Begriffskonjunkturen der kognitiven und medialen 
Wende gewesen. Schüttpelz versteht die überbordende 
Konjunktur des Kommunikationsbegriffs um 1950 auch 
als Versuch, die Erkenntnisse der kriegerischen Propa
gandaforschung in die Zeit der Nachkriegsordnung (und 
des Kalten Krieges) hinüberzuretten.87

VII. SCHLUSS

Dass Kommunikation als sozialwissenschaftlicher Leit‑ 
und Oberbegriff mittlerweile (beginnend in den 1990er 
Jahren) weitgehend abgelöst ist durch den Medienbegriff, 
erhellt beispielsweise aus dem Wikipedia-Eintrag zum 
Stichwort »Kommunikationswissenschaft«. In diesem 
Zusammenhang lässt sich nachverfolgen, wie all das, was 
im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts Kommunikations
forschung gewesen ist, allmählich in das Begriffsfeld 
der Medienwissenschaft überwechselt. Insofern liegt 
man wohl nicht ganz falsch, wenn man die Hochzeit von 
›Kommunikation‹ als (akademischem und interdiskursi-
vem) Leitbegriff auf die 1970er bis 1990er Jahre eingrenzt. 
Kein schlechter Indikator für diese Transformation ist der 
Umstand, dass zahlreiche akademische Institutionen, die 
im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts Kommunikation 
in ihrem Titel getragen haben, mittlerweile auf Selbstbe-
zeichnungen umgeschaltet haben, in denen die Medien 
Leitbegriff sind (vielfach übrigens über Und-Verbindun-
gen des Typs ›Medien und Kommunikation‹). 

87	 Vgl. Erhard Schüttpelz: »›Get the message through‹ – Von der 
Kanaltheorie der Kommunikation zur Botschaft des Mediums«, 
in: Irmela Schneider/Peter Spangenberg (Hg.): Medienkultur der 
50er Jahre, Bd. 1, Wiesbaden 2002, S. 51–76. 

nistheorie ist insofern exemplarisch für die Herausbil-
dung des modernen Kommunikationsbegriffes, die ja im 
Schnittfeld dieser ›Disziplinen‹ stattgefunden hat. 

Das Buch von Ruesch und Bateson ist nicht sehr enthusi-
astisch aufgenommen worden. Wolfram Lutterer notiert, 
dass es 17 Jahre bis zu einer zweiten Auflage gedauert 
habe.81 Ein Rezensent nennt es »overly ambitious«.82 
Typisch für die Bemühungen der Zeit ist aber gerade der 
umfassende Anspruch, der in Bezug auf communication 
erhoben wird. Über das »concept of communication« 
heißt es in der Einleitung: »Communication is the only 
scientific model which enables us to explain physical, 
intrapersonal, interpersonal, and cultural aspects of 
events within one system.«83 Und wenige Seiten später 
lesen wir: »[C]ommunication is the matrix in which all hu-
man activities are embedded.«84 Ausdrücklich formuliert 
wird der Anspruch, psychiatrische, psychologische und 
anthropologische Konzepte mit Theorien und Model-
len zu koppeln, die aus der Kybernetik und aus dem 
»communication engineering« stammen.85 Das penible 
und kleinteilige Studium von Interaktions‑ und Kom-
munikationsprozessen wird eingespannt zwischen die 
beiden extremen Pole: hoch differente kulturelle Wert‑ 
und Bedeutungssysteme auf der einen Seite und ganz 
allgemeine, szientifisch zu beschreibende kybernetische 
Regulations- und Selbstregulationsprozesse. Erhard 
Schüttpelz verweist auf Norbert Wieners pankommuni-
katives Denken, das hier Pate gestanden hat, und zeigt 
am Typus der ›to-whom-it-may-concern‹-Nachrichten, 
mit welchen ungeklärten Widersprüchen das Kommuni-
kationsmodell von Ruesch und Bateson behaftet ist.86

Ich vermute, dass es diese Universalisierungstendenz 
von Kommunikation, der Versuch, Kommunikation zum 
absoluten god term nicht nur der Sozial- und Kultur-
wissenschaften zu erheben, war, die den skeptischen 
Grundton (und den Idealismusverdacht) auf der marxis-
tischen Seite hervorgebracht hat. Solche god terms mit 

81	 Wolfram Lutterer: »The Two Beginnings of Communication 
Theory«, in: Kybernetes 36.7/8 (2007), S. 1022–1025, hier S. 1022.

82	 William Caudill: [Rez.] »Communication: The Social Matrix of 
Psychiatry. Jurgen Ruesch and Gregory Bateson«, in: American 
Anthropologist 54 (1952), S. 561–563, hier S. 561.

83	 Ruesch/Bateson: Kommunikation (Anm. 37), S. 5.
84	 Ebd., S. 13.
85	 Ebd., S. 14.
86	 Vgl. Erhard Schüttpelz: »Nachrichten vom Nirgendwo (1951). Ein 

alternatives Kommunikations- und Medienmodell nach Norbert 
Wiener bei Gregory Bateson und Jürgen Ruesch«, in: Archiv für 
Mediengeschichte 4 (2004), S. 145–154. Für die wenig später boo-
mende Erforschung der nonverbalen Kommunikation dürfte der 
folgende Band bahnbrechend gewesen sein: Jürgen Ruesch/
Weldon Kees: Nonverbal Communication. Notes on the Visual 
Perception of Human Relations, Berkeley/Los Angeles 1956.
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EIN BEITRAG ZUR BEGRIFFSGESCHICHTE 
Daniel Syrovy

I. WAS IST ZENSUR?

Obwohl der Begriff Zensur in öffentlichen Debatten 
allgegenwärtig ist, herrscht kein Konsens darüber, was 
darunter verstanden werden soll. Üblicherweise ist mit 
dem Schlagwort die Vorstellung einer Einschränkung 
von Kommunikation in unterschiedlichen medialen 
Kontexten (Literatur, Presse, Theater, bildende Kunst, 
Film, Rundfunk, soziale Medien) verbunden. Weniger 
Einigkeit besteht darüber, wer die Einschränkung ausübt: 
ob Staaten mit ihren unterschiedlichen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, fachspezifisch ausgerichtete 
Strukturen (»Selbstkontrolle«1) oder gesellschaftliche 
Gruppierungen bzw. die Gesellschaft als Ganzes. Entspre-
chend bleibt, wenn die Rede von ›Zensur‹ ist, oft unklar, 
wie systematisch derartige Eingriffe erfolgen und welche 
Konsequenzen daraus entstehen. Der Begriff wird an ein 
breites Spektrum von Maßnahmen und Phänomenen 
geheftet, von der institutionalisierten Kontrolle aller 
Druckerzeugnisse hin zu ökonomischen Zwängen, von 
strafrechtlich verfolgten Einzelpublikationen bis zu po-
lemischen Diskursphänomenen wie der vieldiskutierten 
Cancel Culture.2 Manchen Auffassungen zufolge ist Zensur 

1		  Dabei kann weiter unterschieden werden zwischen einer »reinen 
freiwilligen Selbstkontrolle« und einer »regulierten Selbstregulie-
rung« (Tobias Eberwein: »Medienselbstkontrolle«, in: Jan Krone/
Tassilo Pellegrini [Hg.]: Handbuch Medienökonomie, Wiesbaden 
2020, S. 1493–1509, hier S. 1499).

2		  Adrian Daub rekonstruiert die moderne Verbreitung des ›Can-
celns‹ von Personen (wie man sonst TV-Serien ›cancelt‹) unter 
anderem über eine zunächst satirische Verwendung durch den 
Comedian und Fernsehmoderator Stephen Colbert Anfang 
2014; der Ausdruck Cancel Culture entsteht als Analogiebildung 
zur Call-out Culture auf Black Twitter (vgl. Adrian Daub: Cancel 
Culture Transfer. Wie eine moralische Panik die Welt erfasst, Ber-
lin 2022, S. 92–98). Im afroamerikanischen Slang ist der Begriff 
viel älter. Green’s Dictionary of Slang führt einen Beleg von 1978 
an, damals noch ohne Anspielung auf TV-Serien: »When I cancel 
a person, that’s it. Like a canceled check.« (Ray Charles/David 
Ritz: Brother Ray. Ray Charles’ Own Story, New York 1978, S. 120, 
https://greensdictofslang.com/entry/li3a35a, alle Onlinequel-
len zuletzt aufgerufen am 06.01.2026).

sogar konstitutiv für Sprache und Kommunikation 
überhaupt, also auch im alltäglichen Verhalten, etwa in 
Gesprächen zu beobachten.3

Die seit den 1970er Jahren vermehrt in verschiedenen 
Fachkontexten betriebene Zensurforschung hat ihrer-
seits ein differenziertes Vokabular entwickelt, um die 
Mechanismen zensorischer Eingriffe und ihre Auswir-
kungen zu beschreiben. Häufig handelt es sich um 
zusammengesetzte Begriffe und Komposita, die das Wort 
Zensur modifizieren: ›Informelle‹ und ›formelle Zensur‹, 
›Selbstzensur‹, ›Präventiv-‹ und ›Prohibitivzensur‹, 
›Widerrufszensur‹, ›Vor-‹, ›Nach-‹ und ›Rezensur‹, bis hin 
zu ›Zensursubjekten‹, ›-objekten‹ und ›-mitteln‹.4 Erwar-
tungsgemäß weist die wissenschaftliche Terminologie nur 
einzelne Berührungspunkte mit den verschiedenen Be-
griffsverwendungen etwa innerhalb der juristischen und 
psychoanalytischen Fachsprache, der journalistischen 
Praxis oder gar der Umgangssprache auf. Gleichzeitig be-
rücksichtigt aber auch die Zensurforschung nur selten die 
konkrete sprachliche Dimension der unterschiedlichen 
Einzeldiskurse und achtet vorrangig auf Zensurphänome-
ne, weniger auf ihre spezifischen Bezeichnungen.

Um diese Situation etwas zu entwirren, unternimmt 
der folgende Beitrag den Versuch, einen möglichst breit 
aufgestellten Abriss des Begriffs Zensur seit etwa der 
Mitte des 19. Jahrhunderts zu liefern. Ein Schwerpunkt 
liegt dabei auf deutschsprachigen Quellen, jedoch mit 
einem ständigen Bewusstsein für andere Sprachräume 
und (politische) Kontexte. Die skizzierte Forschungslage 
bietet reichhaltiges Material für eine solche Untersu-

3		  In der Forschung firmiert diese Position häufig als New Censor
ship (vgl. Nikola Roßbach: »Zensur: Begriffe und Definitionen«, 
in: dies. [Hg.]: Zensur. Handbuch für Wissenschaft und Studium, 
Baden-Baden 2024, S. 13–29, hier S. 20).

4		  Ebd., S. 24. Neben der literaturwissenschaftlichen gibt es auch 
eine schwerpunktmäßig medienwissenschaftliche bzw. sozio-
logische Zensurforschung. Einige weitere Fachbegriffe werden 
im letzten Abschnitt diskutiert.

https://greensdictofslang.com/entry/li3a35a
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chung, erschwert in mancher Hinsicht aber auch die 
Rekonstruktion historischer Diskurse – was etwa den 
Wortlaut von gesetzlichen Regelungen, internen Doku-
menten oder Korrespondenzstücken betrifft, gerade in 
Fällen, wo die Sachlage stärker in den Blick genommen 
wird als der sprachliche Aspekt. Da es hier in erster Linie 
darum gehen soll, was zu welchem Zeitpunkt und aus 
welcher Perspektive diskursiv explizit als ›Zensur‹ be-
zeichnet wurde und wird, sei zudem vorweg betont, dass 
die Abwesenheit des Wortes Zensur nicht zwangsläufig 
das Fehlen von Zensur oder zensurartigen Strukturen 
bedeutet, wobei solche Zusammenhänge in den einzel-
nen behandelten Kontexten aus Platzgründen meist nur 
knapp skizziert werden können. Auch die gelegentlichen 
Euphemismen oder Synonyme für ›Zensur‹ können 
nur am Rande berührt werden, obwohl sie für einen 
systematischen Überblick von großem Wert wären. Ein 
Charakteristikum vieler Formen der Zensur ist, dass man 
sie nicht ohne Weiteres von außen wahrnehmen soll. 
Dies verkompliziert zweifellos die jeweilige historische 
Sachlage und tut es bisweilen auch, was die begriffsge-
schichtliche Dimension betrifft.

II. WORTGESCHICHTE UND SEMANTIK

In den meisten europäischen Sprachen ist ein mit dem 
lateinischen censura verwandtes Wort gebräuchlich, um 
moderne Zensurphänomene zu beschreiben (censure, 
cenzura, Zensur, cinsireacht usw.5). Die semantische 
Herleitung des Begriffs ist dabei wohl komplexer, als 
meist angenommen wird. Unter anderem Dirk Rohmann 
vertritt die Auffassung, dass ›Zensur‹ nicht direkt von 
censeo (beurteilen) oder dem römischen Amt des censor 
komme, das inhaltlich keinen Bezug zur Beurteilung von 
Texten hatte, sondern über den Umweg der censoria 
virgula, einer textkritischen Markierung, die im Kontext 
der Rhetorikausbildung bei Quintilian erwähnt wird.6 

5	  	 Ausnahmen sind zumindest Griechisch, Isländisch und Arme-
nisch, wo zwar das Konzept, nicht aber das Etymon vorhanden 
ist (vgl. »Λογοκρισία«, Wikipedia [gr.], https://el.wikipedia.org/
wiki/Λογοκρισία; »Ritskoðun«, Wikipedia [isl.], https://is.wiki-
pedia.org/wiki/Ritskoðun; »գրաքննություն«, Wikipedia [arm.], 
https://en.wiktionary.org/wiki/գրաքննություն).

6	  	 Dirk Rohmann: »Zensurphänomene von der Antike bis zum 
Mittelalter«, in: Roßbach (Hg.): Zensur (Anm. 3), S. 205–230, 
hier S. 206. Rohmann glossiert den Ausdruck mit »zensorischer 
Spieß« (ebd.) – eine direkte Übersetzung des gebräuchlicheren 
griechischen Begriffs für die Markierung, obelus, d. h. ›Röst-
spieß‹. In einer unmittelbar auf die römischen censores bezoge-
nen Bedeutung kommt die Phrase in der Antike nicht vor (die vir-
gae der lictores bieten aber einen Anknüpfungspunkt). Eine der 
Bedeutungen von virgula ist ›Strich‹, d. h. es ist gut möglich, dass 
es sich um eine Ad-hoc-Fügung handelt, die später zur stehenden 
Wendung wurde. Bei Quintilian (Institutio oratoria I.4.3) heißt 
es: »ita severe sunt usi veteres grammatici ut non versus modo 

Im übertragenen Sinn einer Ablehnung von Texten 
(»with an ironic allusion to the whip or rod of the Roman 
magistrate and the moral control of the censor«7) ist 
die censoria virgula um 400 n. Chr. belegt, und zwar im 
Kontext eines öffentlich ausgetragenen Streits zwi-
schen Hieronymus und Rufinus von Aquileia mit Bezug 
auf die Origenes-Übersetzungen der beiden Autoren.8 
In der Frühen Neuzeit schließt sich dann der Kreis 
zur censura.9 Dieser Begriff hatte bei den christlichen 
Autoren seit der Spätantike die Bedeutungsdimension 
eines »critical reading and evaluation of one’s peers« 
angenommen, war in nichtliterarischen Kontexten aber 
auch »increasingly employed to denote public authority 
and ecclesiastical or secular disciplinary justice«.10 Die 
allmähliche Engführung der beiden Konzepte im Sinne 
einer Überprüfung von Schriften vollzog sich allerdings 
erst im 17. Jahrhundert. Noch Erasmus von Rotterdam 
nutzt censura im Sinne eines »positive assessment 

censoria quadam virgula notare et libros qui falso viderentur 
inscripti tamquam subditos summovere familia permiserint sibi, 
sed auctores alios in ordinem redegerint alios omnino exemerint 
numero.« (»The old grammatici indeed were so severe in their 
judgements that they not only allowed themselves to mark lines 
with a sign of disapproval and disinherit, as it were, as bastards 
any books which seemed to be wrongly attributed, but also 
listed some authors in a recognized canon, and excluded others 
altogether.«) Original und Übersetzung: Quintilian: The Orator’s 
Education, hg. und übers. von Donald A. Russell, Bd. 1: Books 1–2, 
Cambridge/London 2002, S. 102–105.

7	  	 Irene van Renswoude: »The Censor’s Rod: Textual Criticism, 
Judgment, and Canon Formation in Late Antiquity and the Early 
Middle Ages«, in: dies./Mariken Teeuwen (Hg.): The Annotated 
Book in the Early Middle Ages: Practices of Reading and Writing, 
Turnhout 2017, S. 555–595, hier S. 586. Gemeint mit »whip«/»rod« 
ist die virga (vgl. ebd., S. 574).

8		  An einer Stelle in Hieronymus’ Apologia contra Rufinum I, 11 ist 
die Rede davon, dass die Schriften (»scripta«) die »censoriam 
lectoris virgulam« spüren sollen (zit. nach ebd., S. 585), also 
jene des Lesers, »not that of the text critic [...] referring to the 
capacity of readers to judge for themselves what is true and 
what is false« (ebd. S. 586). Rufinus’ Antwort hingegen bezieht 
sich klar auf die textkritische Markierung, die mittlerweile als 
Synonym für obelus geläufig ist.

9	  	 Vgl. Rohmann: »Zensurphänomene« (Anm. 6), S. 206 f.
10	 Beide Stellen: Irene van Renswoude: »Guidelines for Reading. 

Medieval censura and Roman Censorship«, in: Fokko Jan 
Dijksterhuis (Hg.): Regulating Knowledge in an Entangled World, 
London/New York 2023, S. 23–43, hier S. 26. Vgl. auch folgen-
den Befund über die Begriffsverwendung im Mittelalter: »Next 
to censura, we find examinatio, correctio, iudicium and sententia 
and their correlates in reference to the assessment of books.« 
(Ebd., S. 27) Zur Kirchenstrafe als Bedeutungsaspekt von ›Cen-
sur‹ vgl. überdies Simone Loleit: »Eine ›vorsichtige Durchsehung‹, 
die Schriftsteller ›schüchtern‹ macht? Zu Wort und Begriff der 
Zensur in deutschsprachigen Quellen der Frühen Neuzeit«, in: 
Florian Gassner/Nikola Roßbach (Hg.): Zensur vom 16. bis zum 
18. Jahrhundert: Begriffe, Diskurse, Praktiken, Bern/Berlin 2020, 
S. 15–31, hier S. 18–20. Zum späteren kirchlichen Zensurbegriff 
vgl. Horst Herrmann: »Kirchenzensur«, in: Michael Kienzle/Dirk 
Mende (Hg.): Zensur in der Bundesrepublik. Fakten und Analysen, 
München 1981, S. 249–255.

https://el.wikipedia.org/wiki/Λογοκρισία
https://el.wikipedia.org/wiki/Λογοκρισία
https://is.wikipedia.org/wiki/Ritskoðun
https://is.wikipedia.org/wiki/Ritskoðun
https://en.wiktionary.org/wiki/գրաքննություն
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after due consideration«,11 und auch bei Pierre Bayle 
herrscht die nichtkirchliche Verwendung von censurer 
im Sinne von »kritisieren« vor.12

Aus dieser komplexen Wortgeschichte wird deutlich, 
warum die moralische Dimension des Sittenrichters, die 
den römischen Zensoren zukam, ohne Weiteres auch 
in späterer Zeit ein Teil des (Selbst-)Verständnisses der 
Zensur bleiben konnte. Solche Zusammenhänge wurden 
immer wieder an prominenter Stelle hergestellt, wie es 
schon bei Erasmus der Fall war.13 Die Verbindung bleibt 
noch in der Encyclopédie von Diderot und d’Alembert für 
die Definition des Zensors zentral.14

Die europaweite Verbreitung des Begriffes ab der 
Frühen Neuzeit müsste in vergleichender Hinsicht erst 
noch untersucht werden. Die Allgegenwärtigkeit des 
Lexems dürfte zum Teil eine semantische Leerstelle 
gefüllt haben, jedoch sind auch parallele Entwicklungen 
denkbar, bei denen – etwa in Form von Lehnwörtern aus 
dem Französischen oder Russischen (vgl. türk. sansür 

11	 Van Renswoude: »Guidelines« (Anm. 10), S. 35.
12	 Lorenzo Bianchi: »Critique et république des lettres. Critique 

et censure dans le Dictionnaire de Bayle«, in: Laurence Macé/
Claudine Poulouin/Yvan Leclerc (Hg.): Censure et critique, Paris 
2015, S. 81–94, hier S. 85. Bianchi führt in seinem Beitrag auch 
die unten zitierten Stellen aus der Encyclopédie an.

13	 »In eundem sensum ›censoria virgula‹ legitur identidem apud 
divum Hieronymum pro castigandi notandique auctoritate. 
Item apud Quintilianum […]. A censoribus Romanis traductum, 
quorum partes erant notare, si quid in moribus civitatis dignum 
emendatione iudicassent, ac mulctam dicere.« (Erasmo da 
Rotterdam: Adagi, hg. von Emanuele Lelli, Milano 2013, S. 486 
[Adagia 458]; »In diesem Sinn verwendet der Heilige Hierony-
mus die ›censoria virgula‹ für die Ermächtigung, zu bestrafen 
und anzuzeigen. So auch bei Quintilian […] Abgeleitet von den 
römischen Zensoren, deren Aufgabe es war, anzuzeigen, wenn 
sie etwas in den Sitten der Leute für verbesserungswürdig 
hielten, und eine Strafe auszusprechen«, Übersetzung hier und 
im Folgenden, sofern nicht anders ausgezeichnet, D. S.) Bei 
Valerius Maximus steht die Diskussion der antiken Zensoren 
unter der Rubrik der »Censoria nota« (II, 9), vgl. auch die Phrase 
»censoria nota perstrictus« (Valerius Maximus: Facta et dicta 
memorabilia, Bd. 1, hg. von John Briscoe, Stuttgart/Leipzig 1998, 
S. 144). Dazu auch »nota (6)«, in Karl Ernst Georges: Ausführliches 
lateinisch-deutsches Handwörterbuch, Bd. 2, Hannover 81918, Sp. 
1191–1192, zit. nach: http://www.zeno.org/Georges-1913/A/nota.

14	 »CENSEURS de livres, (Littérature): nom que l’on donne aux 
gens de Lettres chargés du soin d’examiner les livres qui 
s’impriment. Ce nom est emprunté des censeurs de l’ancienne 
Rome, dont une des fonctions étoit de réformer la police & 
les mœurs.« (Denis Diderot/Jean Le Rond d’Alembert [Hg.]: 
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et 
des métiers. Nouvelle impression en facsimilé de la première 
edition de 1751–1780, Bd. 2, Stuttgart/Bad Cannstatt 1966, S. 
818; »Bücherzensoren: Name für jene Gelehrten, die Bücher 
vor der Drucklegung überprüfen. Der Name kommt von den 
Zensoren im alten Rom, die unter anderem die Aufgabe hatten, 
das öffentliche Leben und die Sitten zu verbessern.«)

oder Farsi sânsur15) – bereits aus religiösen Kontexten 
vertraute Konzepte auf staatlich-institutionelle oder 
bürokratische Vorgänge übertragen wurden.16 Ebenso 
zu untersuchen wären die neben Varianten von censura 
in vielen Sprachen vorhandenen weiteren Begriffe, die 
mit der Pressebeschränkung oder moralischen Zensur 
von Schriften zu tun haben. Wie Ernst Fischer pointiert 
feststellt, »kann kein politisches System, auch nicht der 
liberale Rechtsstaat der Gegenwart, auf eine Überwa-
chung der gesellschaftlichen Kommunikationsverhält-
nisse grundsätzlich und vollständig verzichten«.17

Vergleichsweise gut untersucht ist eine schrittweise 
semantische Verschiebung seit dem 18. Jahrhundert. So 
steht der Akt des Zensierens durch die Person des Zen-
sors am Anfang, bei der Zensur handelt es sich zunächst 
um eine konkrete Korrektur oder ein Urteil durch diesen 
– bzw. um das Urteil selbst18 – oder um die Kritik an ei-
nem Text.19 Bis heute hängen in vielen Sprachen die von 
censura abgeleiteten Lexeme mit der Kritik am Verhalten 
bzw. Fehlverhalten von Personen zusammen (vgl. engl. 
censorious20); daneben findet sich auch eine Dimension 
der (objektiven) Bewertung und Überprüfung bzw. Beno-
tung (vgl. dt. ›Zensur‹ für Schulnote21). Gegen Ende des 

15	 Vgl. »sansür«, Wiktionary (en.), https://en.wiktionary.org/wiki/
sansür; »روسناس«, Wiktionary (en.), https://en.wiktionary.org/
wiki/روسناس#Persian.

16	 Vgl. die »Entwicklung vom Fremd- zum Lehnwort« der ›Censur‹ 
im Deutschen, die Simone Loleit im 17. und 18. Jahrhundert un-
ter anderem an den zuerst lateinisch, später deutsch flektier-
ten Formen festmacht (vgl. Loleit: »Vorsichtige Durchsehung« 
[Anm. 10], S. 24 f.).

17	 Ernst Fischer: »Geschichte der Zensur«, in: Joachim-Felix 
Leonhard u. a. (Hg.): Medienwissenschaft. Ein Handbuch zur 
Entwicklung der Medien und Kommunikationsformen, Teilbd. 1, 
Berlin 1999, S. 500–513, hier S. 500.

18	 »Als Grundgerüst beider Artikel [in Adelungs Wörterbuch 
und Zedlers Universal-Lexicon] ergibt sich […], dass das Wort 
Censur eine einer Person/Institution obliegende Tätigkeit 
(Beurteilung) und zugleich deren Ergebnis (Urteil) bezeichnet, 
zudem für das damit bekleidete Amt und die dafür zuständige 
Institution steht und ggf. für die aus dem Urteil resultierende 
Strafe.« (Loleit: »Vorsichtige Durchsehung« [Anm. 10], S. 19)

19	 Zum Verhältnis von Kritik und Zensur in der neueren Theorie 
und seit dem 18. Jahrhundert vgl. Laurence Macé: »Intro-
duction«, in: dies./Poulouin/Leclerc (Hg.): Censure et critique 
(Anm. 12), S. 7–22. Im selben Band erinnert der Beitrag von 
Christophe Cave daran, dass in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts Zeitschriften mit Titeln wie Le Censeur hebdomadaire, 
Censeur universel anglais oder Censeur dramatique existierten 
(Christophe Cave: »Le ›Censeur périodique‹. Censure et critique 
dans la presse au XVIIIe siècle«, in: ebd., S. 139–156, hier S. 143).

20	 Vgl. Oxford English Dictionary online (OED) unter »censorious 
(1)«: »inclined to censure«; unter »censorious (3)«: »of or rela-
ting to censorship of works for publication« (»censorious«, in: 
OED, https://www.oed.com/dictionary/censorious_adj).

21	 Das Deutsche Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm 
(DWB) definiert Zensur unter anderem als »urtheil über die leis-
tung eines schülers« (»Zensur 3«, in: Deutsches Wörterbuch von 

http://www.zeno.org/Georges-1913/A/nota
https://en.wiktionary.org/wiki/sansür
https://en.wiktionary.org/wiki/sansür
https://en.wiktionary.org/wiki/سانسور#Persian
https://en.wiktionary.org/wiki/سانسور#Persian
https://www.oed.com/dictionary/censorious_adj
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18. Jahrhunderts stellt sich das Bedeutungsspektrum 
wie folgt dar: »a) Zensur als Tätigkeit, als Beurteilung, 
als Akt des Zensierens, b) Zensur als an Institutionen 
und Personen gebundenes Amt, c) Zensur als Urteil, das 
ein Veröffentlichungsverbot und bei Nicht-Beachtung 
eine Strafe nach sich zieht und d) Zensur als ideologisch 
begründetes Urteil«.22

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verschwindet 
die Bedeutung des Urteils im engeren Sinn; ›die Censur‹ 
wird weiterhin als Bezeichnung für den Akt des Beurtei-
lens verwendet (›etwas zur Censur geben‹), verschwimmt 
aber auch mit der Person des Zensors sowie mit der 
Institution, die beurteilt.23 Für diese sind neben der Kurz-
form Censur auch weiterhin Komposita wie Censur-Amt, 
Censur-Anstalt, Censur-Behörde, Censur-Bureau, Cen-
sur-Kommission gängig.24 Neu ist, dass sich etwa ab den 
1820/30er Jahren eine Verwendung findet, die das Resul-
tat der Zensurhandlungen von den konkreten Akteuren 
(Zensoren) loslöst und die Zensur letztlich als Abstraktum 
begreift, das das Vorhandensein von Zensurvorgängen 
bzw. Unterdrückungsmechanismen bezeichnet. Auch die 
Definition von censorship des Oxford English Dictionary 
umfasst diese differenzierten Aspekte, unterscheidet 
jedoch nicht systematisch oder diachron nach ihrem 
Auftreten: »The action of examining books, plays, films, 
correspondence, etc. […]; a system or organization for 
doing this. Sometimes also more generally: the suppressi-
on or restriction of free speech, thought, etc.«25

Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Bd. 15, bearb. von Moriz Hey-
ne/Henry Seedorf/Hermann Teuchert, Leipzig 1956, Sp. 634, 
https://woerterbuchnetz.de/?sigle=DWB&lemid=Z04219).

22	 Loleit: »Vorsichtige Durchsehung« [Anm. 10], S. 21.
23	 »Censoren, welche man auch selbst oft die Censur nennt«, aber im 

Präteritum: »Beurtheilung [die] man im engern Sinne die Censur 
nannte« (»Büchercensur«, in: Conversations=Lexicon oder encyclo-
pädisches Handwörterbuch für gebildete Stände, Bd. 2, Stuttgart 
1816, S. 107–109, hier S. 108. Es handelt sich hierbei um Macklots 
Raubdruck der 3. Auflage von Brockhaus’ Conversations=Lexicon, 
https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10400817?pa-
ge=114,115).

24	 Simone Loleit sammelt für das 18. Jahrhundert folgende 
Komposita: »›Bücher-Censur‹, ›Büchercensur‹, ›Censurs-Ex-
emplar[]‹, ›Zensurskommissionen‹, ›Zensurs-Entscheidung‹, 
›Censurswesen‹, ›Censurssachen‹, ›Zensursbewilligung‹, 
›Zensursanstalten‹, […] ›Bücherzensursgeschäft[]‹ […], ›Bücher-
zensurshauptkommission‹« (Loleit: »Vorsichtige Durchsehung« 
[Anm. 10], S. 26).

25	 »censorship 3a«, in: OED, https://www.oed.com/dictionary/
censorship_n. Der Eintrag erläutert darüber hinaus konkrete 
Vorgänge und Zensurgründe: »[…] in order to identify and 
delete, suppress, or obscure material deemed to be obscene, 
blasphemous, politically unacceptable, classified information, 
damaging to morale, etc.« (Ebd.)

Im Englischen durchläuft das Verb to censor eine ähnliche 
Bedeutungsverschiebung, von »to criticize, condemn, or 
pass judgement on« (ab 1654) über »to examine […] in order 
to identify, delete, suppress, or obscure material« (ab 1830) 
zu »to delete, suppress, or obscure« (ab 1898).26 Vor allem 
der graduelle Bedeutungswandel von der Überprüfung von 
Text oder anderem Material hin zum bloßen Verweis auf die 
Entfernung (das Entferntwordensein) anstößiger Details, 
ist ein wesentlicher Aspekt des Zensurbegriffs ab dem 
späteren 19. Jahrhundert, dessen genauere Differenzierung 
keine geringen Schwierigkeiten bereitet. 

Eine solche Verwendung war der Encyclopédie im 
18. Jahrhundert beispielsweise noch völlig fremd;27 die 
Konversationslexika um 1840 hingegen beschreiben 
unter dem Stichwort Censur zunehmend ein komplexes 
Phänomen, das teilweise auch zusätzlich in Artikeln 
etwa zur ›Pressegesetzgebung‹ verhandelt wird (siehe 
unten). Im deutschen Sprachraum operiert auch die 
Publizistik um die Jahrhundertmitte schwerpunktmä-
ßig mit einem abstrakteren Zensurbegriff, daneben 
stehen jedoch weiterhin die älteren Bedeutungsschat-
tierungen. Diese begriffliche Ambivalenz bereitete 
einen letzten Schritt vor, nämlich die Anwendung des 
Zensurbegriffs auch auf Situationen, wo jede formal 
autorisierte Instanz fehlt, die auf einen Text einwirkt. 
Was stattfindet, ist eine oft unterstellte, jedenfalls nicht 
sichtbare, großteils internalisierte Einschränkung. 

Die Selbstzensur (oft auch ›Schere im Kopf‹) ist dabei 
der geläufige Ausdruck für eine eigenverantwortliche 
Umsetzung von Zensuranforderungen. Das Wort hätte 
eine eigene, ausführlichere Untersuchung verdient. Es 
kommt in einer tendenziell internalisierten Bedeutung 
bereits 1840 bei Heinrich Heine vor, der sich der Sache 
übrigens schon Jahre vorher bewusst gewesen war.28 

26	 »censor verb«, in: OED, https://www.oed.com/dictionary/
censor_v.

27	 »CENSURE de livres ou de propositions, c’est une note ou une 
qualification, qu’on donne à tout ce qui blesse la vérité, soit 
dans un livre, soit dans une proposition.« (Diderot/d’Alembert 
[Hg.]: Encyclopédie [Anm. 14], S. 819; »Zensur von Büchern 
oder Äußerungen: eine Notiz oder Anmerkung, die man allem 
zukommen lässt, was in Büchern oder Äußerungen gegen die 
Wahrheit verstößt«.)

28	 »[Die Artikel] kommen ja doch schon censirt aus meinem Kopfe«, 
hieß es 1832 (Heinrich Heine: »Brief an Johann Friedrich von 
Cotta«, in: ders.: Säkularausgabe, Bd. 21: Briefe 1831–1841, bearb. 
von Fritz Eisner, Berlin/Paris 1970, S. 33–35, hier S. 35). Wie inter-
nalisiert die ›Selbstzensur‹ ist, bleibt aber mehrdeutig: »[D]aß ich 
bey der Abfassung des Buches Ihre Censurnöthen im Auge hatte, 
daß ich die Selbstcensur sehr gewissenhaft übte« (Heinrich 
Heine: »Brief an Julius Campe« [1840], in: ebd., S. 359–361, hier 
S. 360), »[…] um den Druck des Buches […] möglich zu machen, 
die selbstcensur [sic] bis zur Schwäche zu treiben« (Heinrich 
Heine: »Brief an Julius Campe« [1840], in: ebd., S. 383–384, hier 

https://woerterbuchnetz.de/?sigle=DWB&lemid=Z04219
https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10400817?page=114,115
https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10400817?page=114,115
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Die Praxis eigenmächtigen Veränderns und Kürzens mit 
dem Bewusstsein für die Wirkung des Textes auf eine 
institutionelle Zensur ist seit dem 18. Jahrhundert weit 
verbreitet,29 offenbar wird dieser Vorgang bei den meis-
ten Autoren aber zunächst am fertigen Text praktiziert, 
ähnelt daher den anderen Zensurformen noch stärker, 
als dies bei einer internalisierten Zensur der Fall ist, 
wie sie beispielsweise im 20. Jahrhundert beschrieben 
wird (unter anderem als »innerer Zensor«30). Dement-
sprechend sind die Belege für ›Selbstzensur‹ im 19. 
Jahrhundert auch mehrheitlich auf die autonome Zensur 
von Redaktionen bezogen, wie sie z. B. im Rahmen des 
Preußischen Pressegesetzes vom 12. Mai 1851 (freilich 
ohne den Begriff Zensur zu nennen) durch die Zuweisung 
einer entsprechenden Verantwortung notwendig wur-
den.31 In ihrer internalisierten Form wird Selbstzensur als 
Begriff erst im 20. Jahrhundert geläufig.32 Ihre Durch-

S. 384). Jean Paul spricht bereits 1805 vom »Selber-Zensiren« 
(Jean Paul: Freiheits=Büchlein; oder dessen verbotene Zueignung 
an den regierenden Herzog August von Sachsen=Gotha; dessen 
Briefwechsel mit ihm; – und die Abhandlung über die Preßfreiheit, 
Tübingen 1805, S. 122).

29	 Beispiele sind leicht zu finden, von Friedrich Schiller (Friedrich 
Schiller: Brief an Johann Friedrich Cotta [8.12.1799], in: ders.: 
Briefe II, 1795–1805, hg. von Norbert Oellers, Frankfurt a. M. 2002, 
S. 501–502) über August Wilhelm Schlegel – »[d]aß einzelne Stel-
len schon vorläufig aufgeopfert werden müssen, versteht sich 
von selbst« (»August Wilhelm Schlegel an Adelbert von Chamis-
so« [18.12.1810], in: August Wilhelm Schlegel. Digitale Edition der 
Korrespondenz, Version: 01-22, https://august-wilhelm-schlegel.
de/briefedigital/letters/view/1043) – bis hin zu Johann Nestroy 
(vgl. W. Edgar Yates: »Bin Dichter nur der Posse«: Johann Nepomuk 
Nestroy. Versuch einer Biographie, Wien 2012, S. 87).

30	 So Erich Loest schon 1976 in einem HR-Interview (Erich Loest: 
Der vierte Zensor. Vom Entstehen und Sterben eines Romans in 
der DDR, Köln 1984, S. 14). Sehr ausführlich zum Thema auch 
Jan Faktor in seiner Antwort auf den Fragebogen Richard Zip-
sers: »Selbstzensur bedeutet nicht die Vermeidung irgendwel-
cher Reizwörter, es geht um ganze Haltungen, um die Auswahl 
von Themen, Brisanz der Urteile, um grundsätzliche Loyalität 
dem Staat gegenüber« (Richard Zipser: Fragebogen: Zensur. Zur 
Literatur vor und nach dem Ende der DDR, Leipzig 1995, S. 125 f.). 
Allerdings bleibt die Bandbreite der Selbstzensur (auf Papier 
oder im Kopf) auch im 20. Jahrhundert erheblich.

31	 Das DWB hat gar kein Lemma ›Selbstzensur‹; der früheste Beleg 
im OED stammt von 1845 und bezieht sich auf eine ebensolche 
redaktionelle Praxis (vgl. »self-censorship«, in: OED, https://
www.oed.com/dictionary/self-censorship_n). Zur Verantwor-
tung der Redaktionen 1851 heißt es noch bei Bodo Plachta, 
diese »sollten […] auf eine Selbstzensur verpflichtet werden« 
(Bodo Plachta: Zensur, Stuttgart 2006, S. 125).

32	 Die internalisierte Zensur im heutigen Verständnis ist im OED 
erst 1932 belegt (vgl. »self-censorship«, in: OED, https://www.
oed.com/dictionary/self-censorship_n). Der Grand Robert 
führt »autocensure« überhaupt erst um 1960 an (Alain Rey 
[Hg.]: Le Grand Robert de la langue française, Bd. 1, Paris 21985, 
S. 719) Auch für die ›Schere im Kopf‹ habe ich keine frühen 
Belege gefunden. Obwohl die »Censurscheere« schon im 19. 
Jahrhundert existiert (unten, Anm. 89), kann das Bild auch leicht 
in Verbindung mit der Filmzensur gebracht werden. Der Einfluss 
von Freud auf Aspekte der Selbstzensur wird weiter unten the-

setzung mag das letzte Ziel der institutionalisierten 
Zensur sein, wie es oft heißt;33 sie zu dokumentieren wird 
allerdings fast unmöglich, denn ein so ›zensierter‹ Text 
ist allenfalls im Kontrast zu einem nicht realisierten Ideal 
zu verstehen und hinterlässt keinerlei Spuren materieller 
Manipulation. Ausgehend von solchen Prozessen ist es 
ein Leichtes, die unterschiedlichsten sozialen Restriktio-
nen ebenso als Zensur zu begreifen.34 

III. ZUR VERMEIDUNG DES ZENSUR
BEGRIFFS IM 19. JAHRHUNDERT

Es war zweifellos prägend für die aktuelle Verwendung des 
Begriffs Zensur, dass dieser in der öffentlichen Debatte 
über weite Strecken der Forderung nach Pressefreiheit 
gegenüberstand. So ist es auch nicht verwunderlich, dass 
die wenigen Bemerkungen zum Zensurbegriff aus den 
Geschichtlichen Grundbegriffen im Rahmen des Artikels 
»Presse, Pressefreiheit, Zensur« geäußert werden.35 Franz 
Schneider schildert darin vorrangig die historischen 
Umstände der Zensur (Institutionalisierung, Motive), 
weniger die sprachliche Dimension, hält jedoch fest: »Je 
mehr die Popularität des Wortes Preßfreiheit wuchs, um 
so mehr wuchs die Unpopularität des Wortes Zensur. Man 

matisiert.
33	 Stellvertretend Klaus Staeck: »Bald jeder Narr weiß inzwischen, 

daß die Selbstzensur das eigentliche Problem der Zensur ist. 
Die Selbstzensur macht die Zensur, den Eingriff von außen, 
überflüssig. Funktioniert sie total, kommt die Zensur denkge-
setzlich gar nicht mehr vor.« (Klaus Staeck: »Eine Zensur findet 
gelegentlich statt«, in: Ingeborg Drewitz/Wolfhart Eilers [Hg.]: 
Mut zur Meinung. Gegen die zensierte Freiheit, Frankfurt a. M. 
1980, S. 158–163, hier S. 158) Thomas Keiderling unterscheidet 
übrigens mehrere Formen der Selbstzensur, nämlich eine, bei 
der herrschende Zensurnormen internalisiert werden oder 
vorab zu Überarbeitungen am Manuskript führen, und eine 
»Selbstunterdrückung von Äußerungen und Handlungen, die 
zwar nicht durch Zensureinrichtungen sanktioniert würden, je-
doch ökonomische, rechtliche oder persönliche bzw. institutio-
nelle Nachteile nach sich ziehen könnten« (Thomas Keiderling: 
»Funktionsweise und Wirkung von Zensur«, in: Roßbach [Hg.]: 
Zensur [Anm. 3], S. 51–76, hier S. 68).

34	 »Selbstzensur in freien Gesellschaften bleibt gefühlte Wahr-
heit ohne überprüfbare Evidenz« (Matthias N. Lorenz: »Das 
›Cancel Culture‹-Narrativ«, in: Roßbach [Hg.]: Zensur [Anm. 3], 
S. 545–564, hier S. 547).

35	 Franz Schneider: »Presse, Pressefreiheit, Zensur«, in: Otto 
Brunner/Werner Conze/Reinhart Koselleck (Hg.): Geschichtli-
che Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland, Bd. 4, Stuttgart 21997, S. 899–927. 
Schneider verweist übrigens auf eine maschinenschriftliche 
Münchner Magisterarbeit von 1968, Dagmar Pfeiffers Zensur. 
Begriffsgeschichte im deutschen Sprachraum unter besonderer 
Berücksichtigung der politischen Zensur, die zu lokalisieren mir 
nicht gelungen ist (vgl. ebd., S. 902).
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kann gegen Ende des 18. Jahrhunderts bereits von einem 
horror vocis sprechen, der seine Wurzeln im Haß gegen 
und im Spott über diese Institution hatte.«36 

Dieses Verhältnis beschreibt zwar einen Aspekt der 
zunehmenden öffentlichen Auseinandersetzung mit der 
Zensur, berücksichtigt aber weder ausreichend, dass 
auch aufseiten der Publizistik ein differenziertes Bild mit 
Bezug auf die Pressefreiheit vorhanden war,37 noch wird 
die Gegenseite, die der staatlichen Akteure, gebührend 
beleuchtet und spielt nur am Rand überhaupt eine Rolle. 
So heißt es bei Schneider zwar richtig, dass die Karlsbader 
Beschlüsse 1819 umgesetzt wurden, »ohne daß dabei das 
Wort Censur verwendet wurde«,38 darin ein Zugeständnis 
an die Idee der Pressefreiheit zu sehen, geht meines 
Erachtens allerdings zu weit.39 Im Text des Preßgesetzes 
für den Deutschen Bund ist nicht von ›Zensur‹ die Rede, 
aber sehr wohl vom »Mißbrauch der Presse«, von den 
»rechtmäßigen Grenzen der Preßfreiheit« sowie der 
»Unterdrückung« von Schriften.40 Darüber hinaus wird in 
§ 2 klar festgehalten, dass die »erforderlichen Mittel und 
Vorkehrungen […] der nähern Bestimmung der Regierun-
gen anheimgestellt« bleiben.41 Die ›Zensur‹ kann in diesem 
Kontext als verwaltungstechnischer Begriff verstanden 
werden, als eine spezifische Möglichkeit unter anderen, 
die Vorgaben des Preßgesetzes umzusetzen. So hieß es bei 
einem Vortrag, der 1818 im Zuge der Vorbereitungen der 
Beschlüsse bei der Bundesversammlung gehalten wurde: 
»[D]ie höchste Staatsgewalt ist […] befugt, […] zu Verhü-
tung der Preß=Mißbräuche Vorkehrungen zu treffen, unter 
denen die Censur als die erste und wirksamste genannt 
wird, indem sie den Gebrauch der Presse einer beständi-
gen unmittelbaren Aufsicht unterwirft.«42 Somit wäre eine 

36	 Ebd., S. 915.
37	 Vgl. York-Gothart Mix: »Zensur im 18. Jahrhundert. Prämissen 

und Probleme der Forschung«, in: ders./Wilhelm Haefs (Hg.): 
Zensur im Jahrhundert der Aufklärung. Geschichte – Theorie – 
Praxis, Göttingen 2007, S. 11–23, insb. S. 13 f.

38	 Schneider: »Presse« (Anm. 35), S. 924.
39	 In der Tat findet sich eine ähnliche Beobachtung in Brockhaus’ 

Conversations-Lexikon von 1833 (die 1827 noch fehlt): »Übrigens 
ist in dem Bundesbeschlusse vom 20. Sept. 1819 das Wort Censur 
nicht genannt worden« (»Büchercensur«, in: Allgemeine deutsche 
Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände, Bd. 2, Leipzig 81833, 
S. 283–286, hier S. 285).

40	 Der Text ist abgedruckt bei Edda Ziegler (Hg.): Literarische 
Zensur in Deutschland 1819–1848. Materialien, Kommentare, 
München 1983, S. 8–11, hier S. 8, 11, 9.

41	 Ebd., S. 8.
42	 »Vortrag des Herzoglich=Holstein=Oldenburgischen, Anhalt= 

und Fürstlich=Schwarzburgischen Gesandten, Herrn von 
Berg. Uebersicht der verschiedenen Gesetzgebungen über 
Preßfreiheit, besonders in Deutschland«, in: Protokolle der 
deutschen Bundesversammlung 1818, S. 601–645, hier S. 605. 
Weiter heißt es: »Wird […] nicht einmal die Einreichung der in 
den Buchhandel bereits gebrachten Schriften bei einer öffentli-
chen Behörde verlangt; so verschwindet der eigentliche Begriff 

konkrete Erwähnung der Zensur im Text des Preßgesetzes 
als administrative Einschränkung zu verstehen gewesen.43 
In Wirklichkeit wird der Begriff und die Maßnahme der 
Zensur in zahlreichen Gesetzen und Erlässen der Bundes-
mitglieder, sowohl vor 1819 als auch im Zuge der Karlsba-
der Beschlüsse, unter anderem in Österreich,44 Preußen,45 
Sachsen,46 Hannover,47 Baden48 oder Bayern49 ohne 

der Censuranstalt, und der Zweck ist nicht mehr Verhütung 
eines zu befürchtenden, sondern Unterdrückung eines bereits 
vorhandenen Übels.« (Ebd.)

43	 Dass Metternich das gerne gesehen hätte, wie es Franz Schneider 
darstellt, ist sicher richtig (vgl. Schneider: »Presse« [Anm. 35], 
S. 923). Weniger nachvollziehen kann ich bei Schneider die 
Implikation einer Parteinahme des Gesandten von Berg für Jus-
tizsysteme (im Gegensatz zu Polizeisystemen), was höchstens 
idealiter der Fall war; in der Praxis plädiert von Berg vielmehr für 
eine Mischform aus Justiz- und Polizeisystem bei der Verfolgung 
der »Preß-Mißbräuche« (ebd.).

44	 Durchgehend bei Thomas Olechowski: Die Entwicklung des 
Preßrechts in Österreich bis 1918. Ein Beitrag zur österreichischen 
Medienrechtsgeschichte, Wien 2004, insb. S. 87–202.

45	 Durchgehend bei Bärbel Holtz, z. B.: »Nach der Verordnung we-
gen Zensur der Druckschriften vom 18. vorigen Monats sollen 
die Oberpräsidenten eine angemessene Zahl Zensoren durch 
das zu errichtende Ober-Censur-Collegium in Vorschlag zu 
bringen [sic].« (Dokument 1a: »Bericht des Oberpräsidenten der 
Provinz Brandenburg […] an die drei Zensurminister. Berlin, 1. 
November 1819.«, in: Bärbel Holtz [Hg.]: Preußens Zensurpraxis 
von 1819 bis 1848 in Quellen, Berlin 2015, S. 172–174, hier S. 172)

46	 »[…] dass ihnen [den Beschlüssen] durch genaue Befolgung der 
vorhin, wegen des Censur= und Bücherwesens, in den hiesigen 
Landen ergangenen Gesetze ausreichende Genüge geschieht« 
(Gesetzsammlung für das Königreich Sachsen, Nr. 18, Dresden 
1819, S. 229, https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/
bsb10509612?page=248,249).

47	 »Wir finden […] Uns in Gnaden veranlaßt, nachstehendes 
unterm 31sten Mai 1731 erlassenes Censur=Edict […] hiedurch 
ausdrücklich zu erneuern und für Unsere sämmtlichen Königli-
chen deutschen Lande für verbindlich zu erklären« (Sammlung 
der Gesetze, Verordnungen und Ausschreiben für das Königreich 
Hannover, Nr. 21, Hannover 1819, S. 117–119, https://www.
digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10510322?page=130,131).

48	 Eine Verordnung vom 5. November 1819 hebt »die Censurord-
nung vom 16ten November 1797. so wie alle frühere und spätere 
[…] Verfügungen« auf und orientiert sich am preußischen 
Zensuredikt »vom 18ten Oktober 1819«: »Alle in Unserm Lande 
herauszugebende Bücher und Schriften, sollen der, in den 
nachstehenden Artikeln verordneten Censur zur Genehmigung 
vorgelegt, und ohne deren schriftliche Erlaubniß weder gedruckt 
noch verkauft werden.« (Großherzoglich=Badisches Staats= 
und Regierungs=Blatt 28 [10. November 1819], S. 179–184, hier 
S. 179, https://digital.blb-karlsruhe.de/blbihd/periodical/page-
view/746077)

49	 Das »Edict über die Freyheit der Presse und des Buchhandels« 
garantiert zwar Zensurfreiheit, aber schon § 2 hält fest: »Aus-
genommen von dieser Freyheit sind alle politischen Zeitungen 
und periodischen Schriften politischen oder statistischen In-
halts. Dieselben unterliegen der dafür angeordneten Censur.« 
(»Edict über die Freyheit der Presse und des Buchhandels«, 
III. Beilage zur Verfassungs=Urkunde des Königreichs Baiern, 
München 1818, S. 105–110, hier S. 106.) Eine solche Einschrän-
kung ist generell nicht untypisch für Staaten mit nomineller 
Pressefreiheit.
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Bedenken angeführt.50 Im Februar und März 1848 wurde 
die Zensur nach den revolutionären Unruhen in Baden, 
Württemberg und Bayern teilweise lokal aufgehoben; am 
3. März beschloss die Bundesversammlung entsprechend: 
»Jedem deutschen Bundesstaate wird freigestellt, die 
Censur aufzuheben und Preßfreiheit einzuführen.«51

Im Kontext der technischen Begriffsverwendung in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist zu beachten, dass 
›Censur‹ ohne jeden Zusatz in der Regel die Präventivzen-
sur von Manuskripten bezeichnete.52 Das österreichische 
System, eines der strengsten und umfassendsten der 
Zeit, unterschied beispielsweise strikt zwischen ›Censur‹ 
und ›Revision‹, wobei mit letzterer die Überprüfung 
gedruckter Schriften vor allem aus dem Ausland gemeint 

50	 Manche Fälle stellen sich etwas komplexer dar: In Nassau etwa 
galt seit 1814 eine »illimitirte Preßfreiheit«, die bedeutete, dass 
Buchdrucker »ohne vorgängige Censur oder sonst erhaltene 
besondere Erlaubniß, alle und jede Manuscripte […] verviel-
fältigen« konnten (Sammlung der landesherrlichen Edicte und 
anderer Verordnungen, Bd. 1, Wiesbaden 1817, S. 148, https://
digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PP-
N775165905&PHYSID=PHYS_0156). Die Umsetzung der Karlsba-
der Beschlüsse geschah über eine Erweiterung der Kompeten-
zen der Landesregierung mit Bezug auf die nach »§ 4. des Edicts 
vom 5./6. Januar 1816« vorgesehene »polizeyliche Aufsicht über 
den Buchhandel und die Presse« (vgl. »Verordnungsblatt des 
Herzogthums Nassau Num. 13 den 5. Oktober 1819«, in: Herzo-
glich-nassauisches Intelligenzblatt, Wiesbaden 1819, S. 125–136, 
hier S. 126, https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bs-
b10477859?page=654,655). In der ursprünglichen Formulierung 
erstreckte sich die Autorität »auf die im Herzogthum gedruckt 
werdenden Zeit= und andere Schriften, so wie auf den Buch-
handel, nach Masgabe des deßfallsigen Edictes« (Sammlung 
der landesherrlichen Edicte und anderer Verordnungen, Bd. 2, 
Wiesbaden 1817, S. 2, https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/
werkansicht?PPN=PPN775166006&PHYSID=PHYS_0010).

51	 Zit. nach Olechowski: Entwicklung (Anm. 44), S. 205. Dort findet 
sich auch ein Hinweis auf einen von Preußen kurz darauf (13. 
März 1848) der Bundesversammlung vorgelegten »Entwurf 
eines neuen BPreßG […], der […] nicht weiter verfolgt wurde« 
(ebd., S. 206). In diesem Entwurf wird unterschieden zwischen 
»Staaten mit Censurfreiheit« und den übrigen; es kann also 
selbst 1848 noch nicht die Rede von einer radikalen Vermei-
dung des Begriffs sein (vgl. »Beilage zu §. 143 des Protocolls der 
18. Sitzung der deutschen Bundesversammlung vom 13. März 
1848. Grundzüge zu dem Entwurfe eines Bundesbeschlusses 
über die Presse«, in: Protokolle der Deutschen Bundesversamm-
lung vom Jahre 1848. Sitzung 1 bis 70, Frankfurt a. M. 1848, 
S. 247–251, insb. S. 250). Vonseiten Sachsens wurde in dieser 
Sitzung jedoch bereits gefordert, ein allgemeines Pressegesetz 
auf Basis des »Repressivsystems« zu entwickeln (»Achtzehnte 
Sitzung«, in: ebd., S. 239–245, hier S. 241).

52	 Nikola Roßbach streicht hervor, dass unterschieden werden 
muss zwischen der Präventivzensur in einem »System des 
allgemeinen Verbots mit Erlaubnisvorbehalt« und der Prohi-
bitivzensur in einem »System der allgemeinen Duldung mit 
Verbotsvorbehalt« (Roßbach: »Zensur« [Anm. 3], S. 18), die 
Widerrufszensur »unterwirft das genehmigte Werk erneut einer 
Prüfung« (ebd., nach Klaus Kanzog: »Zensur, literarische«, in: 
ders./Achim Masser [Hg.]: Reallexikon der deutschen Literaturge-
schichte, Bd. 4, Berlin/New York 1984, S. 998–1049, hier S. 1000).

war.53 Bis heute bezieht sich das juristisch-verfassungs-
rechtliche Verständnis von ›Zensur‹ auf die Einrichtung 
einer Vorabkontrolle von Manuskripten;54 in diesem 
Sinne wird etwa auch der Satz »Eine Zensur findet nicht 
statt« aus dem Deutschen Grundgesetz ausgelegt.55 Dies 
ist nicht nur im Deutschen der Fall, sondern etwa auch in 
Frankreich.56 In vielen Polemiken wurde die Formulierung 
beanstandet, aber auch die Implikation, dass es sich 
folglich bei keinen anderen stattfindenden Maßnahmen 
um Zensur handelt, ist gelegentlich bemerkt worden.57

All dies bedeutet allerdings nicht, dass es keine Skepsis 
gegenüber dem Zensurbegriff vonseiten der Machthaber 
gegeben hätte. Das bemerkenswerteste Beispiel dafür 
(und teilweise eine Rechtfertigung für Franz Schneiders 
Konstatierung eines horror vocis) stellt Frankreich dar. 
Seit Napoleons Staatsstreich 1799 bestand dessen 
Umgang mit der Öffentlichkeit aus einer neuartigen 
Kombination von Zensur (um oppositionelle Stimmen 
zu unterdrücken) und Propaganda, indem (auch falsche) 
Informationen gezielt zur Steuerung der öffentlichen 
Meinung lanciert wurden.58 Napoleons Ziel war vor allem 
die Publizistik: Schon zu Beginn des Konsulats wurden 

53	 Hingegen fasst der Brockhaus von 1827 die Zensur von Manu-
skripten und gedruckten Schriften unter der Formulierung 
»Allgemeine Censur des Buchhandels und der Druckerei« 
zusammen (»Büchercensur«, in: Allgemeine deutsche Real=En-
cyklopädie für die gebildeten Stände, Bd. 2, Leipzig 71827, S. 
267–270, hier S. 270).

54	 »Der moderne verfassungsrechtliche Zensurbegriff ist sogar 
noch enger, er umfasst nur die staatlich institutionalisierte 
Vorzensur« (Norbert Bachleitner: »Theorien der literarischen 
Zensur und Zugänge zu ihrer Erforschung«, in: Roßbach [Hg.]: 
Zensur [Anm. 3], S. 31–50, hier S. 31).

55	 Mehrere Entwurfsfassungen lauteten tatsächlich: »Eine Vor-
zensur […] findet nicht statt.« (vgl. Klaus-Berto von Doemming/
Rudolf Werner Füsslein/Werner Matz: »Entstehungsgeschichte 
der Artikel des Grundgesetzes« [1951], in: Jürgen Wilke [Hg.]: 
Pressefreiheit, Darmstadt 1984, S. 267–290, hier S. 270 f.) Ein 
Abgeordneter »betonte, daß die Vorzensur nur einen Teil der 
Zensur darstelle: ›Die Nachzensur wollen wir doch auch nicht.‹« 
(Ebd., S. 273) Eine abweichende Perspektive aber bei Sieghart 
Ott: Kunst und Staat. Der Künstler zwischen Freiheit und Zensur, 
München 1968, S. 144 f.

56	 »En droit, le terme de ›censure‹ revêt une acception précise. Il 
désigne une restriction préventive de la liberté d’expression, 
c’est-à-dire l’interdiction d’une expression avant qu’elle soit 
diffusée« (Thomas Hochmann: »Censure et critique. Quelques 
pistes de recherche en droit«, in: Macé/Poulouin/Leclerc [Hg.]: 
Censure et critique [Anm. 12], S. 157–170, hier S. 157).

57	 Vgl. Staeck: »Eine Zensur« (Anm. 33), S. 158, und Klaus Stiller: 
»Zensur findet statt«, in: Drewitz/Eilers (Hg.): Mut zur Meinung 
(Anm. 33), S. 174–175, hier S. 174.

58	 Auf Deutsch dazu etwa Wolfram Siemann: »Zensur im Übergang zur 
Moderne«, in: Haefs/Mix: Zensur (Anm. 37), S. 357–387, insb. S. 366. 
Übrigens war auch die Zeit nach der französischen Revolution 
keineswegs frei von zensurartigen Interventionen (vgl. Charles 
Walton: Policing Public Opinion in the French Revolution. The Culture 
of Calumny and the Problem of Free Speech, Oxford 2009).
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zahlreiche Periodika verboten, die verbliebenen streng 
kontrolliert, und der Premier Consul ließ sich täglich über 
die Entwicklungen informieren.59 Nicht erst als Außenmi-
nister sollte sich Clemens von Metternich viele Aspekte 
seiner Pressepolitik bei Napoleon abschauen, allerdings 
konnte er sich vor seinem Amtsantritt 1809 damit noch 
nicht gegen den Widerstand der habsburgischen Admi-
nistration durchsetzen.60 

Zu diesem Zeitpunkt war Frankreich bereits zu neuen 
Pressegesetzen und Vorschriften bezüglich der Lizenzie-
rung von Druckereien und Periodika übergegangen, und 
es gab de facto wieder eine Zensur aller Druckschriften. 
Der Begriff der Zensur wurde dabei (im Gegensatz 
etwa zur Habsburgermonarchie) wenigstens zu Beginn 
tunlichst vermieden.61 In Napoleons strengem Décret 
impérial vom 5. Februar 1810 wurde die Zensur dem 
Innenministerium unterstellt. In diesem Text war zwar 
die Rede von Zensoren, aber nicht von Zensur.62 Eine Ten-

59	 Verbote betrafen 60 der 73 erscheinenden Periodika; das 
Protokoll des Konsulats vom 16. Januar 1800 hielt fest, dass es 
eine Übertretung der Pressefreiheit darstelle, wenn eine Zeitung 
publiziert wurde, ohne dass der Regierung ihr Inhalt bekannt war, 
was eine de facto Vorzensur bedeutete (»avant que le gouver-
nement ait été instruit des principes ou des avis dangereux qu’il 
renferme«, zit. nach Patricia Sorel: Napoléon et le livre. La censure 
sous le Consulat et l’Empire [1799–1815], Rennes 2020, S. 18).

60	 Er schrieb etwa im Juni 1808 an den Außenminister Graf 
Stadion: »La postérité croira à peine que nous ayons regardé 
le silence comme une arme efficace à opposer aux clameurs 
de la partie adverse, et cela dans le siècle des mots!« (Clemens 
von Metternich: Aus Metternich’s nachgelassenen Papieren, Bd. 
2, hg. von Richard Metternich-Winneburg, Wien 1880, S. 192; 
»Die Nachwelt wird kaum glauben, dass wir das Schweigen für 
eine wirksame Waffe gegen den Lärm unserer Gegner gehalten 
haben, und das im Jahrhundert der Worte!«) Vgl. dazu Daniel 
Syrovy: Literatur, Politik und habsburgische Zensur in Lombar-
do-Venetien, Wiesbaden 2021, S. 165 f. und Wolfram Siemann: 
Metternich. Stratege und Visionär, München 2016, S. 320–324.

61	 »De 1800 à 1804, la censure n’a pas d’existence légale« (Sorel: 
Napoléon [Anm. 59], S. 19; »Von 1800 bis 1804 gab es die Zensur 
rechtlich nicht«). In den entsprechenden Verfügungen war nur 
die Rede von den polizeilichen Gesetzen sowie von Verletzun-
gen der Sitten und des öffentlichen Anstands, z. B.: »Le préfet de 
police fera exécuter les lois de police sur l’imprimerie et la lib-
rarie, en tout ce qui concerne les offenses faites aux mœurs et à 
l’honnêteté publique.« (»Arrêté du 12 messidor an VIII/1er juillet 
1800«, zit. nach ebd., S. 18; »Der Polizeipräfekt wird die Polizei-
gesetze bezüglich Buchdruck und Buchhandel durchsetzen, was 
Verstöße gegen Moral und öffentlichen Anstand betrifft«).

62	 § 14: »Lorsque le directeur-général aura sursis à l’impression 
d’un ouvrage, il l’enverra à un censeur choisi parmi ceux que 
nous nommerons […]«; § 16: »Sur le rapport du censeur, le 
directeur-général pourra indiquer à l’auteur les changemens ou 
suppressions jugés convenables, et sur son refus de les faire, 
défendre la vente de l’ouvrage, rompre ses formes et saisir les 
feuilles ou exemplaires déjà imprimes.« (»Décret impérial con-
tenant Réglement sur l’Imprimerie et la Librairie«, Légifrance. 
Le service public de la diffusion de droit, https://www.legifrance.
gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000051822255; »Sobald der Gene-
raldirektor die Drucklegung eines Werks suspendiert hat, wird 

denz, Zensurstrukturen unter einem anderen Namen bei-
zubehalten oder gar neu einzuführen, hängt häufig mit 
Bedenken hinsichtlich des negativ konnotierten Begriffs 
zusammen. In vielen Fällen war es aber auch so, dass die 
Verfassungen der jeweiligen Staaten explizit die Möglich-
keit einer Zensur ausschlossen, was zu weiteren Kom-
plikationen führte. Dies war auch in Frankreich der Fall, 
wo die Charte constitutionelle von 1830 (die sich an jene 
von 1814 anlehnte) jegliche Wiedereinführung der Zensur 
untersagte.63 Diese Perspektive prägte unter anderem 
die Pressegesetze vom 9. September 1835, die zwar zen-
surartige Strukturen etablierten, jedoch nun endgültig 
ohne den Begriff auskamen. Dies war der Fall bis 1881. 
Die Theaterzensur blieb in Frankreich bis 1906 bestehen, 
ab 1909 begann man mit der Zensur der Filmindustrie.64 
Die Tatsache allein, dass eine Verfassung sich gegen die 
Zensur aussprach, bedeutete also keinesfalls, dass es in 
der Praxis keine gab; im Gegenteil. Entsprechend wurde 
auch im deutschsprachigen Raum die Abschaffung der 
Zensur 1848 relativ schnell wieder rückgängig gemacht 
bzw. auf andere Bereiche ausgelagert.65

er es an einen der von uns ernannten Zensoren schicken […]«; 
»Dem Bericht des Zensors folgend, kann der Generaldirektor 
dem Autor die geforderten Änderungen oder Striche anzeigen, 
und im Falle der Weigerung, diese durchzuführen, den Verkauf 
der Werke verbieten, den Satz zerschlagen oder die bereits 
gedruckten Bögen beschlagnahmen.«); vgl. auch die weiteren 
Details in § 26 und 28.

63	 »Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer 
leurs opinions en se conformant aux lois. – La censure ne 
pourra jamais être rétablie.« (»Charte constitutionnelle du 14 
août 1830, Article 7«, Conseil Constitutionnel, https://www.
conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/
charte-constitutionnelle-du-14-aout-1830; »Die Franzosen 
haben das Recht, ihre Meinung öffentlich zu machen und 
drucken zu lassen, wenn sie sich an die Gesetze halten. 
Die Zensur darf nie wieder eingeführt werden.«) Die Charte 
constitutionelle von 1814 hatte in Artikel 8 noch festgehalten: 
»Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs 
opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer 
les abus de cette liberté.« (»Charte constitutionnelle du 4 
juin 1814, Article 8«, Conseil Constitutionnel, https://www.
conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/
charte-constitutionnelle-du-4-juin-1814; »[…] wenn sie sich 
an die Gesetze halten, die den Missbrauch dieser Freiheit 
zu bestrafen haben.«) Wobei ein Verbot der Vorzensur schon 
im Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire von 1815 
(nach der Rückkehr Napoleons) verankert wurde (vgl. »Acte 
additionnel aux Constitutions de l’Empire du 22 avril 1815, § 
64«, Conseil Constitutionnel, https://www.conseil-constituti-
onnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/acte-additionnel-
aux-constitutions-de-l-empire-du-22-avril-1815).

64	 Ein Abriss der Theaterzensurgeschichte in Frankreich findet 
sich bei Odile Krakovitch: La Censure théâtrale (1835–1849). 
Édition des procès-verbaux, Paris 2016, S. 9–161. Zur späteren 
Pressegesetzgebung vgl. Clémence Faugère: Le Contrôle juri-
dique de l’imprimé. L’apprentissage de la Troisième République 
(1870–1906), Paris 2025.

65	 Für Preußen vgl. Fischer: »Geschichte der Zensur« (Anm. 17), 
S. 506 und Plachta: Zensur (Anm. 31), S. 124–127. Für Österreich, 
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IV. PUBLIZISTIK UND KORRESPONDENZ DER 
JAHRHUNDERTMITTE

Einer der historischen Gründe für die Vermeidung des 
Begriffs Zensur nach 1848 ist, wie bereits angedeutet, die 
vorherrschend negative Konnotation, die sich vor allem 
in den publizistischen Debatten durchgesetzt hatte.66 Ar-
gumente für und wider die Zensur, wie sie noch um 1800 
zu finden waren, erschienen nun allenfalls mit Bezug auf 
die Notwendigkeit einer allgemeinen Gesetzgebung und 
Kontrolle und nicht auf die einer Zensur.67 Gleichzeitig 
verschob sich die Bedeutung von ›Zensur‹ in Richtung 
einer abstrakten Kraft. Das wird z. B. in einigen Beiträgen 
deutlich, die Karl Marx als Redakteur der Rheinischen 
Zeitung im Jahr 1842 veröffentlichte.68 Darin geht Marx 
immer wieder von einem »Institut der Zensur« aus; d. h. 
einer Institution, die nicht gleichzusetzen ist mit den 
konkreten Zensurinstanzen.69 Das wird am deutlichsten, 
wenn Marx Überlegungen zum Wesen der Zensur anstellt, 
das unter anderem mit dem Wesen der freien Presse70 

vgl. Olechowski: Entwicklung (Anm. 44), S. 244–253, 363–370.
66	 »[T]he public antipathy toward censorship that took root du-

ring the period [1819–1848] meant that Nachmärz governments 
avoided using the word Zensur to describe state control of ut-
terance.« (Katy Heady: Literature and Censorship in Restoration 
Germany. Repression and Rhetoric, Rochester 2009, S. 10)

67	 Die Forderung nach einem »zeitgemäß mildere[n] Zensurge-
setz« in der von zahlreichen Autor:innen unterschriebenen 
»Denkschrift über die gegenwärtigen Zustände der Zensur in 
Österreich« (1845) von Eduard von Bauernfeld mag eine der 
wenigen Ausnahmen sein, aber auch die Strenge der habsbur-
gischen Zensur der Zeit stellte eine Ausnahme dar (Eduard von 
Bauernfeld: Gesammelte Aufsätze, hg. von Stefan Hock, Wien 
1905, S. 1–27, hier S. 26; vgl. dazu auch Norbert Bachleitner: 
Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848, Wien/
Köln/Weimar 2017, S. 145 f.).

68	 Vgl. Karl Marx: »Bemerkungen über die neueste preußische 
Zensurinstruktion« (1842), in: Karl Marx/Friedrich Engels: 
Pressefreiheit und Zensur, hg. von Iring Fetscher, Frankfurt a. M. 
1969, S. 18–43; ders.: »Die Verhandlungen des 6. rheinischen 
Landtags« (1842), in: ebd., S. 44–99; ders.: »Zur Kritik der preußi-
schen Pressegesetze«, in: ebd., S. 100–107.

69	 »Wir sollen das Prinzip der Persönlichkeit so sehr anerkennen, 
daß wir trotz dem mangelhaften Institut der Zensur dem Zensor 
vertrauen« (Marx: »Bemerkungen über die neueste preußische 
Zensurinstruktion« [Anm. 68], S. 32 f.); auch: »Von der Zensur ab 
richtet sich der Blick auf einzelne Zensoren« (ebd., S. 20); »[s]o ist 
das Wesen der Zensur überhaupt in der hochmütigen Einbildung 
des Polizeistaates auf seine Beamten gegründet« (ebd., S. 42). 
Es gibt auch Stellen, an denen ›Zensur‹ noch die konkrete 
Einrichtung bedeutet, etwa wenn es heißt »ebensowenig, wie 
alle Zensuren in Deutschland zusammen« (Marx: »Die Verhand-
lungen des 6. rheinischen Landtags« [Anm. 68], S. 55).

70	 »Das Wesen der freien Presse ist das charaktervolle, vernünftige, 
sittliche Wesen der Freiheit. Der Charakter der zensierten Presse 
ist das charakterlose Unwesen der Unfreiheit, sie ist ein zivili-
siertes Ungeheuer, eine parfümierte Mißgeburt. Oder bedarf es 
noch des Beweises, daß die Pressefreiheit dem Wesen der Presse 
entspricht und die Zensur ihm widerspricht? […] Um die Zensur 

und dem Wesen der Gesetze kontrastiert wird.71 Gleich-
zeitig erscheint die abstrakte Zensur als Form der Kritik 
(wie auch die Kritik als Form der Zensur)72 – und wird 
zumindest rhetorisch mit den römischen Censores als 
moralisierender Instanz in Verbindung gebracht.73 Marx 
schöpft in seiner Argumentation das gesamte Bedeu-
tungsspektrum des Begriffs aus. Dabei ist auch auffällig, 
dass das Stichwort Pressefreiheit in diesen Artikeln auf 
die Unabhängigkeit des politischen Journalismus bzw. 
der periodischen Presse eingeschränkt wird: von einer 
›Bücherzensur‹ etwa ist hier nirgends die Rede.74

Unter diesem Schlagwort hatten die Konversationslexi-
ka der ersten Jahrhunderthälfte das Konzept der Zensur 
behandelt, allen voran Brockhaus’ Allgemeine deutsche 
Real-Encyklopädie. Erst ab der Ausgabe von 1843 lautet 
auch dort das Stichwort Censur, wobei 1851 noch expli-
zit festgehalten wird: »In den neuern Zeiten wird aber 
bei jenem Worte hauptsächlich an die Büchercensur ge-
dacht«.75 Schon ab den späten 1820er Jahren allerdings 

wirklich zu rechtfertigen, hätte der Redner beweisen müssen, 
daß die Zensur zum Wesen der Pressefreiheit gehört« (ebd., S. 73).

71	 »Die Zensur muß ihrer Natur nach schwankend sein; das Gesetz 
aber muß feststehen, bis es aufgehoben wird« (Marx: »Zur Kritik 
der preußischen Pressegesetze« [Anm. 68], S. 107; vgl. auch die 
Ausführungen in Marx: »Bemerkungen über die neueste preußi-
sche Zensurinstruktion« [Anm. 68], S. 20–25).

72	 »Die Zensur ist die offizielle Kritik« (ebd., S. 18); »[d]ie wahre, im 
Wesen der Pressefreiheit selbst gegründete Zensur ist die Kritik; 
sie ist das Gericht, das sie aus sich selbst erzeugt. Die Zensur ist 
die Kritik als Monopol der Regierung« (Marx: »Die Verhandlun-
gen des 6. rheinischen Landtags« [Anm. 68], S. 74).

73	 Es handle sich um eine »Behörde, die, noch mehr als die 
römischen Zensoren, nicht nur das Betragen einzelner Bürger, 
sondern sogar das Betragen des öffentlichen Geistes reguliert« 
(Marx: »Bemerkungen über die neueste preußische Zensurinst-
ruktion« [Anm. 68], S. 19). Noch extremer erscheint die Zensur 
in den »Verhandlungen«: »Die Zensur unterwirft uns alle, wie 
in der Despotie alle gleich sind, wenn auch nicht an Wert, so 
an Unwert« (Marx: »Die Verhandlungen des 6. rheinischen 
Landtags« [Anm. 68], S. 94).

74	 Bücher dienen überhaupt nur einer Polemik gegen die 
Preußische Staats-Zeitung: »[Das Kind] hält daher einen groß-
gewachsenen Mann für einen großen Mann, und die kindliche 
›Staats-Zeitung‹ erzählt uns, daß dicke Bücher unverhältnismä-
ßig besser sind wie dünne, und nun gar einzelne Blätter, Zeitun-
gen, die täglich nur einen Druckbogen liefern.« (Ebd., S. 46).

75	 Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände, 
Bd. 3, Leipzig 101851, S. 759. »Büchercensur« ist nach dieser 
Definition nicht nur die Zensur von Büchern, sondern von allem 
»was unter die Presse kommen sollte« (ebd.). In den weiteren 
Ausgaben bis zum Ende des Jahrhunderts bleibt der Wortlaut 
des Eintrags fast identisch. In der allerersten Ausgabe 1809–1811 
kam ›Zensur‹ übrigens nur im Nachtragsband unter dem Stich-
wort »Censor« vor (vgl. Conversations-Lexicon oder kurzgefaßtes 
Handwörterbuch für die in der gesellschaftlichen Unterhaltung aus 
den Wissenschaften und Künsten vorkommenden Gegenstände 
mit beständiger Rücksicht auf die Ereignisse der ältern und neuern 
Zeit. Nachträge, Bd. 1, Amsterdam 1809, S. 201, https://www.
digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10400705?page=214,215).

https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10400705?page=214,215
https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10400705?page=214,215
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gab sich der Brockhaus nicht mit einer reinen Definition 
zufrieden, sondern fuhr zum Teil polemische Geschütze 
auf, die mehrheitlich in den Artikeln »Preßfreiheit«, 
»Preßgesetze«, »Preßgerichte« und »Preßvergehen« zu 
finden sind.76 Zu bedenken ist dabei, dass Verlage wie 
Brockhaus ein unmittelbares Interesse an der jeweiligen 
Pressegesetzgebung hatten (was die Leipziger Allgemei-
ne Zeitung, aber auch die Buchpublikationen betraf). 
Die Enzyklopädien sind insofern nicht ausschließlich als 
Ergänzung zur publizistischen Quellenlage zu begreifen, 
sondern stellen z. T. eine Ausweitung derselben dar. 
Dies bedeutet auch, dass die Sprachverwendung in 
den Konversationslexika häufig eine polemische Form 
annimmt.77 Die Rückwirkung auf die öffentliche Wahr-
nehmung der Zensur dürfte erheblich gewesen sein.

Weniger unmittelbar auf die Außenwirkung angelegt ist 
eine vielversprechende, bislang meines Wissens nirgends 
systematisch ausgewertete Quelle: Die Briefwechsel von 
Autor:innen. Hier sollte es nicht an Material mangeln, 
da in einem System der Präventivzensur prinzipiell alle 
Schriftsteller:innen von Zensurvorgängen betroffen waren. 
Da im Rahmen dieses Aufsatzes keine breit angelegte 
Untersuchung zu bewerkstelligen war, soll hier der Hinweis 
auf einen bekannten Einzelfall genügen: Heinrich Heine ist 
gewiss kein typisches Beispiel für die Sprachverwendung 
im 19. Jahrhundert, wie schon im Kontext der ›Selbstzen-
sur‹ deutlich wurde, liefert aber wertvolles Material, um 
wenigstens die Problemstellung klarer zu umreißen. Heine 
verwendet ›Censur‹ in Briefen ab 1822, in publizierten Tex-
ten ab 1830.78 In vielen Fällen ist klar die Rede von der Zen-
surbehörde, häufig aber auch von einem Zensurvorgang, 
wenn es etwa 1826 in einem Brief an Karl August Varnhagen 
von Ense heißt: »alsdann schreib ich auch eine vernünftige 
Dedication, und schicke sie Ihnen erst ein zur Censur.«79

76	 Allgemeine deutsche Real=Encyklopädie (Anm. 53), Bd. 8, 
S. 816–821. Die Artikel finden sich ab 1843 unter dem Stichwort 
»Presse«. Ebenfalls stark im Sinne der Pressefreiheit fällt der 
Artikel »Censur« aus in Reichenbachs Allgemeines deutsches 
Conversations-Lexicon […], Bd. 2, Leipzig 21839, S. 656–657.

77	 Vgl. dazu James M. Brophy: Print Markets and Political Dissent. 
Publishers in Central Europe, 1800–1870, Oxford 2024, S. 103–117.

78	 »[U]m den Ansprüchen einer hochlöblichen Censur zu entgehen« 
(Heinrich Heine: »Schlusswort zum Vierten Teil [Nachträge zu 
den Reisebildern]«, in: ders.: Säkularausgabe, Bd. 5: Reisebilder I, 
hg. von Karl Wolfgang Becker, Berlin/Paris 1970, S. 201–203, hier 
S. 201). Dazu, dass auch in Heines Schriften teilweise vorsichti-
gere Umschreibungen der Zensur vorkommen, vor allem in der 
Frühphase, vgl. Heady: Literature (Anm. 66), S. 74.

79	 Heinrich Heine: »An Karl August Varnhagen von Ense« (1826), in: 
ders.: Säkularausgabe, Bd. 20: Briefe 1815–1831, hg. von Fritz H. 
Eisner, Berlin/Paris 1970, S. 272.

Das Wort Censor (in Einzelfällen Zensor) kommt in Heines 
Briefen zwischen 1831 und 1844 vierzehn Mal vor;80 spe-
zifische Zensureinrichtungen (»preußische/sächsische 
Censur«; »Obercensurkommission zu Berlin«; »Censur-
behörden«) nennt er über zwanzig Mal;81 daneben finden 
sich eindeutige Hinweise auf die Zensureinrichtung in der 
Form »die Censur« (»daß die Censur so viel gestrichen«82). 
Manche Verwendungen sind eher mit Bezug auf den 
Zensurvorgang zu verstehen (»ohne Censur drucken«; 
»keiner Censur unterworfen«; »daß ein Manuskript […] 
zur Censur vorliege«83) bzw. überhaupt als Zensureingriff 
(»Censur ausüb[en]«84). Üblicher sind jedoch ambivalente 
Formulierungen, die sich sowohl auf die Zensurstelle als 
auch auf den Zensurvorgang beziehen können (»zur Cen-
sur geben«, »die Censur passiren«,85 »bey der Censur«86). 
In Einzelfällen finden sich darüber hinaus etwas freiere 
Verwendungen,87 ein Adjektiv88 sowie eine lange Reihe 
an (Ad-hoc-)Komposita, die ebenfalls mehr oder weniger 
zwischen Zensurvorgang und Zensurinstitution chan-
gieren.89 Das Verb censiren/zensiren ist hingegen eher 

80	 Insgesamt gibt es in den vier Bänden der Briefe in der Säkular-
ausgabe mehr als 160 Einzelbelege für »Censur« und verwandte 
Begriffe. Ich zitiere die Bände in der Folge als Bd. 20 (Anm. 79), 
Bd. 21 (Anm. 28), Bd. 22 (Heinrich Heine: Säkularausgabe, Bd. 22: 
Briefe 1842–1849, hg. von Fritz H. Eisner, Berlin/Paris 1972) und 
Bd. 23 (Heinrich Heine: Säkularausgabe, Bd. 23: Briefe 1850–1856, 
hg. von Fritz H. Eisner, Berlin/Paris 1972).

81	 Die Formulierung »unter preußischer Censur«, die Heine 1836 
mehrfach verwendet (Bd. 21, S. 143, 145), zeigt jedoch, dass der 
Vorgang und die Institution in seinem Wortgebrauch nicht immer 
streng zu trennen sind; dasselbe gilt für »eine preußische Cen-
sur« (ebd.) und »ein andres Mittel, als preußische Censur« (ebd.).

82	 Bd. 21, S. 105; »hat die Censur Anstand genommen« (Bd. 20, 
S. 426); »die Frechheiten, die ihm die Censur erlaubt« (Bd. 21, 
S. 408); »wie viel Tannenbäume mir die Censur auf dem Ober-
harze streichen wird« (Bd. 20, S. 225), u. ö.

83	 Die letztgenannte Stelle findet sich in Bd. 21, S. 149; »ohne Cen-
sur [drucken]« etwa in Bd. 21, S. 349, 353, 358, 360 und Bd. 22, 
S. 96, 101, 103, 107; »[keiner] Censur unterworfen« in Bd. 21, 
S. 105, 142, 310. Daneben gibt es Formulierungen wie »daß bey 
meinen Aufsätzen […] eine ungewöhnlich genädige Censur 
statt finden muß« (Bd. 21, S. 31).

84	 »[...] daß ich auch hie und da Censur ausübte« (Bd. 21, S. 123); 
vgl. »auf alle Censur verzichtet« (Bd. 22, S. 100); »daß es keiner 
ignobeln Censur bedarf« (Bd. 21, S. 142).

85	 Stellen mit ›zur Censur geben‹: Bd. 21, S. 298, 312; mit ›passi-
ren‹: Bd. 21, S. 301, 311; Bd. 22, S. 20, 108.

86	 Eine einzige ›Bey‹-Stelle ist eindeutig: »[…] daß Sie bey der Cen-
sur etwas für mich thun. Ich weiß ja, daß Sie da viel vermögen« 
(Bd. 20, S. 223). Diese Aussage kann sich nur auf die Einrichtung 
beziehen. Ambivalente Stellen ab den 1830er Jahren sind z. B. in 
Bd. 20, S. 425 (»es ginge dort alles durch die Censur«); Bd. 21, S. 
25, 147, 298, 312, 315 (»bei der Censur keinen Schaden litt«), u. ö.

87	 Abstrakt: »[…] den sie auf den Altar der Censur niederlegten« 
(Bd. 21, S. 310), oder konkreter: »[…] in die Hände der Censur 
geliefert worden« (Bd. 21, S. 150). Oder: »[…] bey der wüthen-
den Censur, die mir auch den harmlosesten Gedanken streicht« 
(Bd. 21, S. 163).

88	 »[D]as […] censurlich Harmloseste« (Bd. 21, S. 298).
89	 Eher herkömmlich: »Censurauslassungen« (Bd. 21, S. 327); 



28  FORUM INTERDISZIPLINÄRE BEGRIFFSGESCHICHTE  1 / 15. JG. / 2026

Zensur. Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte 

selten.90 Die Schwierigkeiten und Ambivalenzen in Heines 
Begriffsverwendung deuten in Summe auf die abstrakte-
re Ebene einer Tatsache der Zensur hin, die man auch in 
der Publizistik findet.

V. DER PSYCHOANALYTISCHE 
ZENSURBEGRIFF

Um die jüngere Begriffsdimension der Zensur als diffuse 
Manipulation, wie am Ende des zweiten Abschnitts be-
schrieben, besser einordnen zu können, ist ein Blick auf 
eine spezifische Erweiterung des semantischen Spekt-
rums an der Schwelle zum 20. Jahrhundert erforderlich. 
Bekanntlich spielt der Begriff der Zensur (bzw. auch das 
Verb zensurieren91) eine große Rolle in den Theorien Sig-
mund Freuds, zunächst insbesondere im Zusammenhang 
mit ›Traumzensur‹ (in der Traumdeutung und anderen 
Schriften). In der Tat gibt es aus psychoanalytischer Sicht 
auch im Wachsein ›Zensur‹. So heißt es in der Neuen 
Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse 
(1933): »Sie wissen längst, daß diese Zensur keine dem 
Traumleben besondere Einrichtung ist. Daß der Konflikt 
zweier psychischer Instanzen, die wir – ungenau – als das 
unbewußte Verdrängte und das Bewußte bezeichnen, 
überhaupt unser Seelenleben beherrscht.«92 Bei Freud 
steht die Zensur unmittelbar im Zusammenhang mit der 

»Censurbogen« (Bd. 21, S. 315); »Censur Edikt« (Bd. 20, S. 55); 
»Censurlücken« (Bd. 20, S. 437); »Censur-Lücken« (Bd. 23, 
S. 199); »Censurschwierigkeiten« (Bd. 21, S. 285); »Censur-
strenge« (Bd. 21, S. 189, 315); »Censurstrich[e]« (Bd. 20, S. 436; 
Bd. 21, S. 104); »Censurrücksichten« (Bd. 21, S. 185). Etwas 
kreativer: »Censur- und Lokalbedürfnisse« (Bd. 22, S. 63); 
»Censurbefreyung« (Bd. 21, S. 305); »Censurdeckung« (Bd. 21, 
S. 360); »Censurgeschichten« (Bd. 21, S. 188); »Censurnecke-
reyen« (Bd. 22, S. 62); »Censurnöthen« (Bd. 21, S. 360); »Cen-
surquälereyen« (Bd. 21, S. 353); »Censurroheit« (Bd. 21, S. 298); 
»Censurscheere« (Bd. 20, S. 59); »Censurscherereyen« (Bd. 21, 
S. 157); »Censurschwert« (Bd. 21, S. 172); »Censurzustände« 
(Bd. 21, S. 188); »Familienzensur« (Bd. 22, S. 166); »Selbstcen-
sur« (Bd. 21, S. 360, 384) »Verwandtencensur« (Bd. 22, S. 164).

90	 »[…] den ich selber schon hinlänglich censirt« (Bd. 21, S. 31); 
»doch schon censirt« (Bd. 21, S. 35); »gleich zu zensiren« (Bd. 
21, S. 172); »es nicht censiren lassen« (Bd. 21, S. 173); »aus den 
censirten Bogen« (Bd. 21, S. 303); »in Leipzig censiren« (Bd. 21, 
S. 315); »nicht mehr censiren zu lassen« (Bd. 21, S. 349); »habe ich 
selbst censirt« (Bd. 22, S. 102).

91	 Nach Simone Loleit ist die Form auf das Französische censurer 
zurückzuführen (vgl. Loleit: »Vorsichtige Durchsehung« [Anm. 
10], S. 17); »veraltet« (ebd.) ist sie allerdings nur bedingt (vgl. 
die Korpusbelege aus österreichischen und Schweizer Medien 
im 21. Jahrhundert im Digitalen Wörterbuch der deutschen 
Sprache [DWDS], https://www.dwds.de/wb/zensurieren).

92	 Sigmund Freud: »XXIX. Vorlesung: Revision der Traumlehre«, in: 
ders.: Gesammelte Werke, Bd. 15: Neue Folge der Vorlesungen 
zur Einführung in die Psychoanalyse, hg. von Anna Freud u. a. , 
London 1952, S. 6–31, hier S. 15.

Verdrängung,93 es ist auch gelegentlich die Rede von der 
»psychischen«, »moralischen«, »inneren« Zensur, vom »Ein-
spruch der Zensur« oder von der »Bewußtseinszensur«.94 

Dieser Umstand ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert; 
einerseits ist natürlich eine immense Nachwirkung der 
Freud’schen Theorien zu verzeichnen, die nicht zuletzt 
daran sichtbar wird, dass alle größeren modernen 
Wörterbücher ›Zensur‹ im psychoanalytischen Sinn 
als separate Einträge behandeln.95 Andererseits ist es 
durchaus interessant, dass Freud den Begriff nicht mit 
einem besonders hohen Abstraktionsgrad gebraucht. 
Gerade im Zusammenhang mit der Traumzensur führt 
er die Parallelen zur Bücherzensur an verschiedenen 
Stellen aus. Zwar war die strafrechtliche Verfolgung von 
missliebigen Publikationen in der Habsburgermonarchie 
nach 1848 auch ohne den Namen Zensur außergewöhn-
lich streng. In Freuds konkreten Formulierungen lässt 
sich allerdings auch eine Zensurauffassung nach Art 
der Konversationslexika erkennen, die unterschiedliche 
Ebenen und Zeitstufen vermischt. Dieses eher ahistori-
sche Verständnis von Zensur dient als Leitmetapher für 
die stattfindenden psychischen Prozesse: 

»In ähnlicher Lage befindet sich der politische Schrift-
steller, der den Machthabern unangenehme Wahrheiten 
zu sagen hat. Wenn er sie unverhohlen sagt, wird der 

93	 »In positiver Darstellung sagen wir nun als Ergebnis der Psy-
choanalyse aus, daß ein psychischer Akt im allgemeinen zwei 
Zustandsphasen durchläuft, zwischen welche eine Art Prüfung 
(Zensur) eingeschaltet ist. In der ersten Phase ist er unbewußt 
und gehört dem System Ubw an; wird er bei der Prüfung von 
der Zensur abgewiesen, so ist ihm der Übergang in die zweite 
Phase versagt; er heißt dann ›verdrängt‹ und muß unbewußt 
bleiben. Besteht er aber diese Prüfung, so tritt er in die zweite 
Phase ein und wird dem zweiten System zugehörig, welches 
wir das System Bw nennen wollen.« (Sigmund Freud: »Das 
Unbewusste«, in: ders: Gesammelte Werke, Bd. 10: Werke aus 
den Jahren 1913–1917, hg. von Anna Freud u. a. , London 1946, 
S. 262–303, hier S. 271 f.)

94	 Sigmund Freud: »Die Traumdeutung«, in: ders.: Gesammelte 
Werke, Bd. 2/3: Die Traumdeutung/Über den Traum, hg. von 
Anna Freud u. a. , London 1942, S. v–642, hier S. 538; Sigmund 
Freud: »Das Ich und das Es«, in: ders.: Gesammelte Werke, Bd. 
13: Jenseits des Lustprinzips/Massenpsychologie und Ich-Analy-
se/Das Ich und das Es, hg. von Anna Freud u. a. , London 1940, 
S. 235–289, hier S. 265; Freud: »Die Traumdeutung«, S. 220; Sig-
mund Freud: »Mitteilung eines der psychoanalytischen Theorie 
widersprechenden Falles von Paranoia«, in: ders.: Gesammelte 
Werke, Bd. 10 (Anm. 93), S. 233–246, hier S. 245 und Sigmund 
Freud: »Metapsychologische Ergänzung zur Traumlehre«, ebd., 
S. 411–426, hier S. 418.

95	 Z. B. »censorship (4)«, in: OED, https://www.oed.com/dictio-
nary/censorship_n; »censure (5)«, in: Grand Robert de la Langue 
Française (Anm. 32), Bd. 2, S. 434; »censura (6)«, in: Diccionario 
de la lengua española, https://dle.rae.es/censura; »sensur 
(3)«, in: Det Norske Akademis Ordbok, https://naob.no/ordbok/
sensur.

https://www.dwds.de/wb/zensurieren
https://www.oed.com/dictionary/censorship_n
https://www.oed.com/dictionary/censorship_n
https://dle.rae.es/censura
https://naob.no/ordbok/sensur
https://naob.no/ordbok/sensur
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Machthaber seine Äußerung unterdrücken, nachträg-
lich, wenn es sich um mündliche Äußerung handelt, 
präventiv, wenn sie auf dem Wege des Drucks kundge-
geben werden soll. Der Schriftsteller hat die Zensur zu 
fürchten, er ermäßigt und entstellt darum den Ausdruck 
seiner Meinung. Je nach der Stärke und Empfindlich-
keit dieser Zensur sieht er sich genötigt, entweder 
bloß gewisse Formen des Angriffs einzuhalten, oder 
in Anspielungen anstatt in direkten Bezeichnungen zu 
reden, oder er muß seine anstößige Mitteilung hinter 
einer harmlos erscheinenden Verkleidung verbergen, 
er darf z.B. von Vorfällen zwischen zwei Mandarinen im 
Reich der Mitte erzählen, während er die Beamten des 
Vaterlandes im Auge hat. Je strenger die Zensur waltet, 
desto weitgehender wird die Verkleidung, desto witziger 
oft die Mittel, welche den Leser doch auf die Spur der 
eigentlichen Bedeutung leiten.«96

Scheinbar konkreter auf die »russische[] Zeitungszen-
sur« nimmt Freud an anderer Stelle Bezug:

»Die Delirien sind das Werk einer Zensur, die sich keine 
Mühe mehr gibt, ihr Walten zu verbergen, die anstatt 
ihre Mitwirkung zu einer nicht mehr anstößigen Umar-
beitung zu leihen, rücksichtslos ausstreicht, wogegen 
sie Einspruch erhebt, wodurch dann das Übriggelasse-
ne zusammenhanglos wird. Diese Zensur verfährt ganz 
analog der russischen Zeitungszensur an der Grenze, 
welche ausländische Journale nur von schwarzen Stri-
chen durchsetzt in die Hände der zu behütenden Leser 
gelangen läßt.«97

Auch die Lücken der Traumzensur werden mit der 
Zeitungszensur in Verbindung gebracht:

»Nehmen Sie irgend eine politische Zeitung zur Hand, 
Sie werden finden, daß von Stelle zu Stelle der Text 
weggeblieben ist und an seiner Statt die Weiße des 
Papiers schimmert. Sie wissen, das ist das Werk der 
Zeitungszensur. An diesen leer gewordenen Stellen 
stand etwas, was der hohen Zensurbehörde mißliebig 
war, und darum wurde es entfernt. Sie meinen, es ist 
schade darum, es wird wohl das Interessanteste gewe-
sen sein, es war ›die beste Stelle‹.«98 

96	 Freud: »Die Traumdeutung« (Anm. 94), S. 148.
97	 Ebd., S. 534.
98	 Sigmund Freud: »IX. Vorlesung: Die Traumzensur«, in: ders: Ge-

sammelte Werke, Bd. 11: Vorlesungen zur Einführung in die Psy-
choanalyse, hg. von Anna Freud u. a. , London 1944, S. 136–149, 
hier S. 139. Des Weiteren heißt es, »aus gewissen Umschweifen 
und Dunkelheiten des Ausdrucks werden Sie die im vorhinein 
geübte Rücksicht auf die Zensur erraten können« (ebd.), nur 
zu der »Akzentverschiebung« des Traumes weiß Freud »keine 
Parallele aus dem Walten der Zeitungszensur« (ebd., S. 140). 

Hier wird schon aus dem Gegensatz der »schwarzen 
Striche[]« und der weißen Stellen ersichtlich, dass es sich 
wohl weniger um eine aus unmittelbarer Anschauung 
gewonnene, sondern um eine mediierte Vorstellung von 
Zensur handeln dürfte. Im habsburgischen Zensursystem 
waren übrigens beide Formen der Markierung untersagt: 
Jeder Hinweis auf Zensureingriffe hatte zu unterblei-
ben.99 Darüber hinaus ist auffällig, dass andere gängige 
Topoi in Freuds Bildsprache übernommen sind, etwa die 
›Entstellung‹ eines Textes durch Zensur100 oder auch die 
Vorstellung eines Kampfes zwischen gewitzten Autoren 
und der Zensur. Auch der Reiz der zensierten Stellen, 
von denen man glaubt, dass es die ›besten‹ seien, gehört 
dazu. Aus dieser Metaphysik der Zensur ergeben sich 
gelegentlich kryptische Aussagen: »Es ist das Wesen 
jeder Zensur, daß man von den unerlaubten Dingen das, 
was unwahr ist, eher sagen darf als die Wahrheit.«101

Noch in den 1930er Jahren rekurriert Freud auf die 
Zensurmetapher, jedoch mit etwas mehr Vorsicht und 
im Rahmen einer wenigstens buchhistorisch nicht be-
sonders einleuchtenden Verschiebung der Zensuridee 
hin zu Einzelmanuskripten:

»Ich möchte ihr Verhältnis [der Verdrängung] zu diesen 
anderen [Mechanismen] durch einen Vergleich deutlich 
machen, weiß aber, daß in diesen Gebieten Vergleichun-
gen nie weit tragen. Man denke also an die möglichen 
Schicksale eines Buches zur Zeit, als Bücher noch nicht 
in Auflagen gedruckt, sondern einzeln geschrieben wur-
den. Ein solches Buch enthalte Angaben, die in späteren 
Zeiten als unerwünscht betrachtet werden. […] Die 
amtliche Zensur würde in der Jetztzeit keinen anderen 
Abwehrmechanismus anwenden als die Konfiskation 
und Vernichtung jedes Exemplars der ganzen Auflage. 
Damals wandte man verschiedene Methoden zur Un-
schädlichmachung an. Entweder die anstößigen Stellen 
wurden dick durchgestrichen, so daß sie unleserlich 
waren; sie konnten dann auch nicht abgeschrieben wer-
den und der nächste Kopist des Buches lieferte einen 

99	 Vgl. Syrovy: Literatur, Politik (Anm. 60), S. 143 f., wo auch eine 
Briefstelle von Polizeipräsident Sedlnitzky an den Gouverneur 
der Lombardei, Graf Strassoldo, vom 6. September 1824 zitiert 
wird, mit der Anweisung »daß Sie für diesen Fall sorgen wollten, 
damit der Unfug, die von der Zensur im Manuscripte gestriche-
nen Stellen im Drucke durch Punkte bemerkbar zu machen […] 
nicht Statt finde« (ebd.). Vgl. zu Preußen in den 1840er Jahren: 
»Es gehörte inzwischen zur Zensurpraxis, dass Eingriffe des 
Zensors nicht erkennbar waren, denn dies hätte die Neugierde 
der Leser nur stimuliert.« (Plachta: Zensur [Anm. 31], S. 116)

100	 »Zensurentstellung« (Sigmund Freud: »Der Wahn und die 
Träume in W. Jensens ›Gradiva‹«, in: ders.: Gesammelte Werke, 
Bd. 7: Werke aus den Jahren 1906–1909, hg. von Anna Freud u. a. 
, London 1941, S. 29–125, hier S. 86).

101	 Freud: »Die Traumdeutung« (Anm. 94), S. 439.



30  FORUM INTERDISZIPLINÄRE BEGRIFFSGESCHICHTE  1 / 15. JG. / 2026

Zensur. Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte 

tadellosen Text, aber an einigen Stellen lückenhaft und 
vielleicht dort unverständlich. Oder man begnügte sich 
nicht damit, wollte auch den Hinweis auf die Verstüm-
melung des Textes vermeiden; man ging also dazu 
über, den Text zu entstellen. Man ließ einzelne Worte 
aus oder ersetzte sie durch andere, man schaltete neue 
Sätze ein; am besten strich man die ganze Stelle heraus 
und fügte an ihrer Statt eine andere ein, die das genaue 
Gegenteil besagte. Der nächste Abschreiber des Buches 
konnte dann einen unverdächtigen Text herstellen, 
der aber verfälscht war; er enthielt nicht mehr, was der 
Autor hatte mitteilen wollen, und sehr wahrscheinlich 
war er nicht zur Wahrheit korrigiert worden. 
Wenn man den Vergleich nicht allzu strenge durchführt, 
kann man sagen, die Verdrängung verhält sich zu den 
anderen Abwehrmethoden wie die Auslassung zur Tex-
tentstellung, und in den verschiedenen Formen dieser 
Verfälschung kann man die Analogien zur Mannigfaltig-
keit der Ichveränderung finden. Man kann den Einwand 
versuchen, dieser Vergleich gleite in einem wesentli-
chen Punkte ab, denn die Textentstellung ist das Werk 
einer tendenziösen Zensur, zu der die Ichentwicklung 
kein Gegenstück zeigt. Aber dem ist nicht so, denn 
diese Tendenz wird durch den Zwang des Lustprinzips 
weitgehend vertreten.«102

Die Bedeutung von Freud für den Zensurdiskurs in 
Frankreich ab der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde 
im Detail von Nicholas Harrison herausgearbeitet.103 
Die Wirkungskraft der französischen Theorie in vielen 
Bereichen der akademischen Forschung ab den 1970er 
Jahren wird noch an späterer Stelle thematisiert. 

Jedenfalls scheint sich die psychoanalytische Dimensi-
on des Zensurbegriffes recht rasch verbreitet zu haben. 
Ein, wenngleich stark anekdotisches, Beispiel dafür 
ist Ezra Pound. Dieser hatte als Mitarbeiter der Little 
Review direkt die aus Herausgeber:innensicht nötigen 
Striche für die Vorabpublikation einzelner Kapitel aus 
James Joyces Ulysses ab 1918 durchgeführt. Auch als 
die Zirkulation einzelner Zeitschriftennummern verbo-
ten wurde, war Pound involviert. In seinen Artikeln über 
Joyce nutzt er das Wort censorship allerdings nur auf 
eine ganz bestimmte Weise: »Her [Molly Blooms] ultima-
te meditations are uncensored (bow to psychoanalysis 
required at this point). The ›censor‹ in the Freudian 

102	 Sigmund Freud: »Die endliche und die unendliche Analyse«, 
in: ders.: Gesammelte Werke, Bd. 16: Werke aus den Jahren 
1932–1939, hg. von Anna Freud u. a., London/Frankfurt a. M. 
1950, S. 57–99, hier S. 81 f.

103	 Vgl. Nicholas Harrison: Circles of Censorship. Censorship and 
its Metaphors in French History, Literature, and Theory, Oxford 
1995, insb. S. 121–204.

sense is removed, Molly’s night thoughts […] are 
unfolded.«104 Später im Aufsatz kommt Pound auf das 
Thema zurück, wobei diesmal eine Note mitschwingt, 
die etwas mehr an die moralische Skandalisierung di-
verser Gruppen mit Bezug auf den Roman denken lässt: 
»Bloom’s day is uncensored […]. The faecal analysis, in 
the hospital around the corner, is uncensored.«105

Auch für den Beginn des 20. Jahrhunderts wäre es drin-
gend nötig, einmal systematisch auf die Korresponden-
zen von Autor:innen zu blicken: Joyce selbst, der nicht 
nur im Ulysses, sondern bei all seinen Texten moralisch 
motivierte Eingriffe zu verschmerzen hatte – zunächst 
durch Herausgeber und Verleger, die laut britischem 
Recht der Zeit ebenso wie die Drucker für Übertretun-
gen verantwortlich gemacht wurden –, verwendet, 
soweit ich es ermitteln konnte, das Wort censorship 
in seinen Briefen nur einmal, und zwar im Jahr 1919 
mit Bezug auf die kriegsbedingte Postzensur;106 die 
Formulierung American censor kommt zweimal 1920 
vor, offenbar als wörtliches Zitat einer Mitteilung von 
Jane Heap, Mitherausgeberin der Little Review.107 In der 
Regel spricht Joyce sprachlich präzise davon, Material 
sei suppressed (»soppresso«), deleted, omitted, altered. 
Von Büchern heißt es: seized.108 Das Verbot des Ulysses 
in den USA wird in den frühen 1930er Jahren, rund um 
den bekannten Gerichtsprozess, ausschließlich als 
»ban« bezeichnet.109 

104	 Ezra Pound: »Ulysses« (1922), in: ders.: Literary Essays of Ezra 
Pound, hg. von T. S. Eliot, New York 1968, S. 403–409, hier S. 407.

105	 Ebd., S. 408.
106	 James Joyce: Selected Letters of James Joyce, hg. von Richard 

Ellmann, London 1975, S. 243. Ein anderes Mal, ebenfalls 1919, 
dient der Einschub »suppressed by Censor« als humoristische 
Ablenkung von einer vulgären Pointe (ebd., S. 238). Vgl. aber 
Joyces Artikel von 1909 »La battaglia fra Bernard Shaw e la 
censura« im Piccolo della Sera (Triest), im September 1909 auf 
Englisch erschienen als James Joyce: »The Battle between 
Bernard Shaw and the Censor«, in: ders.: Occasional Writings, 
hg. von Kevin Barry, Oxford 2000, S. 152–154.

107	 »[Heap] wrote to me a very friendly and complimentary letter in 
which he [sic] said that the U.S.A. censor had burned the entire May 
issue«; »The American censor burned all the copies of last issue 
of Little Review« (Joyce: Selected Letters [Anm. 106], S. 249, 248). 
Ähnlich auch die zweite Co-Herausgeberin in ihrer Autobiographie: 
»it would probably involve us in difficulties with the censors« (Mar-
garet Anderson: My Thirty Years’ War, New York 1969, S. 174).

108	 Joyce: Selected Letters (Anm. 106), S. 270 (»soppresso«), S. 197, 
208 (»omit«), S. 228 (»delete«), S. 198, 228 (»altered«), S. 208 
(»alter«), S. 295 (»seized«). Joyces Beinahe-Verleger Grant 
Richards spricht hingegen von »limitations imposed on the 
English publisher« (ebd., S. 81).

109	 Ebd., S. 350, 358, 367. Die letzte Stelle ist eine Reaktion auf 
einen Brief von T. S. Eliot vom 11. Dezember 1933, ohne jedoch 
dessen Begriff zu übernehmen: »I am delighted to hear that the 
censorship of ULYSSES in America seems to have lifted« (James 
Joyce: Letters of James Joyce, hg. von Richard Ellmann, Bd. 3, 
London 1966, S. 294).
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VI. DIE POLITISCHE SPRACHVERWENDUNG 
IM 20. JAHRHUNDERT

Im frühen 20. Jahrhundert zeichnen sich auf politischer 
Seite zwei wesentliche neue Tendenzen ab. Von auf 
Spezialbereiche eingeschränkten Begriffsverwendun-
gen (›Kriegszensur‹, ›Kinozensur‹) wird unten noch die 
Rede sein. Die andere Tendenz betrifft weiterhin die 
Vermeidung des Zensurbegriffs, die aber in bestimmten 
Kontexten an einen Punkt gelangt, wo das Wort nicht 
nur nicht in offiziellen Dokumenten vorkommt, sondern 
gemäß (meist internen) Sprachregelungen explizit un-
tersagt ist, also selbst Teil eines Zensurvorganges wird. 

Dies ist – wenig überraschend – häufig in Diktaturen der 
Fall, zumal in Osteuropa. Ein instruktiver Fall ist hier 
Russland nach der Revolution: War die Zensur nach 1917 
zunächst auf verschiedene Bereiche und Zuständigkei-
ten verteilt gewesen, wurde im Juni 1922 eine Syste-
matisierung vorgenommen: Die Gründung der Glavlit 
(Glavnoe upravlenie po delam literatury i izdatel’stv[a] 
[Hauptverwaltung für Literatur und Verlagswesen]) hatte 
das ausdrückliche Ziel »to unite all forms of censorship 
of printed works«.110 Wenige Jahre später enthält der 
Eintrag zur Glavlit in der Literaturnaja enciklopedija als 
operationalen Begriff nur mehr das Wort kontrol’ (Kont-
rolle).111 Im Stalinismus der 1930er Jahre verschwand das 
Wort aus dem öffentlichen Sprachgebrauch und wurde 
allmählich selbst zu einem verbotenen Begriff, wenn 
es sich auf die sowjetische Zeit bezog. Toleriert wurde 
es nur in Bezug auf die zaristische Zensur oder auf die 
»kapitalistische Umzingelung«, was übrigens auch in 
sowjetischen Enzyklopädien seinen Niederschlag fand.112 

110	 Herman Ermolaev: Censorship in Soviet Literature 1917–1991, 
Lanham/Boulder 1997, S. 3. Im Originalwortlaut: »V celjach 
ob’edinenija vsech vidov cenzury pečatnych proizvedenij«. Das 
Dekret ist zu finden in Izvestija 137, 23.06.1922, S. 5, yandex.ru/
archive/catalog/af3fc7e1-5fda-4cff-8e65-bb41836489eb/5. Die 
Begriffe Zensur und Zensor kommen im Text weitere sieben Mal 
vor. Der Name der Agentur steht in späteren Jahren im Plural, 
daher das optionale, 1922 noch offiziell vorhandene »-a«.

111	 Daneben findet sich auch die ›Sichtung‹ (prosmotr) (Litera-
turnaja enciklopedija T. 2. Byliny – Griboedov, Moskva 1929, 
http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le2/le2-5432.htm). »Seit 
Anfang der dreißiger Jahre wurde das Wort Zensur durch Um-
schreibungen wie GORLIT (Stadt-LIT) oder OBLIT (Gebiets-LIT) 
ersetzt – es kam sogar das Verbum litieren (litovat’) auf, und 
die Beamten wurden nicht mehr als Zensoren, sondern als 
Bevollmächtigte oder Inspektoren des GORLIT und anderer 
Institutionen bezeichnet.« (Arlen V. Bljum: Zensur in der UdSSR, 
Teil 1: Hinter den Kulissen des »Wahrheitsministeriums«, übers. 
von Jurij Elperin, Bochum 1999, S. 7 f.)

112	 Ebd., S. 7. In den 1970er und 1980er Jahren, heißt es bei Bljum 
weiter, sollte das Wort »auch in historischen bücherkundlichen 
Arbeiten, selbst wenn sie die vorrevolutionäre Epoche behan-
delten, möglichst wenig und – wenn irgend machbar – gar nicht 

Die Absicht, wenigstens aus offizieller Sicht, war es, jeg-
licher Kritik an der Zensur die Grundlage zu entziehen.113 
Zur gleichen Zeit erreichte die ideologische Steuerung 
der Literatur, unter anderem durch die Erfindung des 
»Sozialistischen Realismus« (der offizielle Terminus ab 
1932), einen ersten Höhepunkt,114 der bis in die 1950er 
Jahre andauern sollte: »Editors and official censors 
heightened their vigilance to insure that literary produc-
tion met the latest Party prescriptions. At the same time, 
works of earlier periods had to undergo revisions desi-
gned to bring them in line with new political, puritanical, 
and stylistic demands.«115 Offenbar kam es dennoch vor, 
dass die Begriffe Zensor oder Zensur intern weiterhin 
verwendet wurden.116 

Nach einer kurzen Tauphase der Zensur unter Chruscht-
schow gab es unter den Schriftsteller:innen der Sowjet
union Proteste gegen eine neue Verschärfung der Situa-
tion in den 1960er Jahren,117 die teilweise auch explizite 
Stellungnahmen umfassten. Besonders deutlich in dieser 
Hinsicht war der offene Brief, den Aleksandr Solschenizyn 
im Mai 1967 an den Vierten Schriftstellerkongress richtete: 

verwendet werden« (ebd., S. 8). Noch im November 1933 wurde 
allerdings eine Resolution »for the Guarding of Military Secrets 
in the Press and on Sections of Military Censorship [voennoj 
cenzury]« erlassen (Ermolaev: Censorship [Anm. 110], S. 53). Bei 
der Bezeichnung der Theaterzensur spielte das Wort cenzura kei-
ne Rolle, die Institution hieß 1923 Glavnyj repertuarnyj komitet, 
zwischen 1933 und 1953 dann Glavnoe upravlenie po kontrolju 
za zreliščami i repertuarom (Hauptverwaltung für die Kontrolle 
von Spektakeln und Repertoire, ebd., S. 7, 54). Über die Art der 
Tätigkeit der Einrichtung gab es keine Zweifel: »The censorship 
was to be both preliminary and subsequent, that is before and 
after performances« (ebd., S. 54).

113	 Bljum zitiert auch ein internes, geheimes Zirkular aus dem 
Jahr 1927: »Über Materialien, die die Arbeit der Zensurorgane 
in Mißkredit bringen: jede Art von Informationen (Beiträge, 
Notizen usw.), die die Tätigkeit der Vor- und Nachkontrolle von 
Druckwerken sowie Materialien, die die bestehenden Formen 
und Methoden der Zensur enthüllen […], sind zum Druck nicht 
zuzulassen« (Bljum: Zensur in der UdSSR [Anm. 111], S. 133).

114	 Vgl. Ermolaev: Censorship (Anm. 110), S. 52–55; Harold Swayze: 
Political Control of Literature in the USSR, 1946–1959, Cambridge 
1962, S. 14–23. Vgl. auch: Evgeny Dobrenko/Natalia Jonsson-
Skradol (Hg.): Socialist Realism in Central and Eastern European 
Literature. Institutions, Dynamics, Discourses, London 2018.

115	 Ermolaev: Censorship (Anm. 110), S. 100.
116	 »[I]n August 1949 […] Omel’chenko [Leiter der Glavlit] stated 

that the procedure of removing the books had to be carried out 
in accordance with the ›instructions to the censor.‹ Omel’chen-
ko’s order attests to the continuing use of the word ›censor‹ in 
secret correspondence.« (Ebd., S. 102) Laut den bei Bljum im 
Original abgedruckten Dokumenten scheint der Begriff Zensor‹ 
zumindest zwischen 1960 und 1967 erneut üblich gewesen zu 
sein. Vgl. Arlen V. Bljum (Hg.): Zensur in der UdSSR. Archivdoku-
mente 1917–1991, Teil 2, Bochum 1999, S. 389–430.

117	 Vgl. Ermolaev: Censorship (Anm. 110), S. 219.

http://yandex.ru/archive/catalog/af3fc7e1-5fda-4cff-8e65-bb41836489eb/5
http://yandex.ru/archive/catalog/af3fc7e1-5fda-4cff-8e65-bb41836489eb/5
http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le2/le2-5432.htm
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»Da ich keine Redeerlaubnis habe, beantrage ich, daß der 
Kongreß folgende Fragen untersucht: […] Die unerträgli-
che Unterdrückung, der unsere Literatur seit Jahrzehnten 
ausgesetzt ist und die der Schriftstellerverband nicht 
länger hinnehmen darf. Die Zensur, die in der Verfassung 
nicht vorgesehen und daher illegal ist, die Zensur, die 
nie ihren Namen nennt, übt unter der obskuren Bezeich-
nung GLAWLIT einen Zwang auf die Literatur aus. Sie 
gibt Menschen ohne Kultur die Möglichkeit, willkürliche 
Maßnahmen gegen Schriftsteller zu treffen.«118 

In seinem Brief führte Solschenizyn zahlreiche verbotene 
und zensierte Autor:innen namentlich an und schlug vor, 
»daß der Kongreß die Aufhebung der offenen und auch 
der versteckten Zensur des künstlerischen Schaffens 
fordert und durchsetzt«.119 Wenige Monate später musste 
Solschenizyn allerdings in einem erneuten Schreiben 
festhalten: »my letter […] has been neither published nor 
answered«.120 Man versuchte, den Fall totzuschweigen.

In Polen war die Situation nach außen hin vergleichbar: 
»Eines der übergeordneten Prinzipien des Systems der 
Gedankenkontrolle war nämlich das Schweigen über 
die Zensur.«121 Allerdings scheint die Verwendung des 
Begriffs auch bei den staatlichen Institutionen gängig 
gewesen zu sein. Die Publikation interner Unterlagen – 
zunächst auf Polnisch in einem Londoner Verlag (1977), 
später auch in Übersetzung – durch den ehemaligen 
Zensor Tomasz Strzyżewski zeigt jedenfalls die Wider-
sprüchlichkeit der Praxis auf.122 Ähnliches wurde auch 

118	 »Offener Brief Alexander Solschenizyns an den Sowjetischen 
Schriftstellerkongreß«, in: Helen von Ssachno/Manfred Grunert 
(Hg.): Literatur und Repression. Sowjetische Kulturpolitik seit 
1965, München 1970, S. 92–97, hier S. 92. 

119	 Ebd., S. 94. Einige im selben Band und anderswo abgedruckte 
Reaktionen bestätigen Solschenizyns Darstellung, etwa die von 
S. Antonov: »Present-day censorship […] interferes uncontrol-
ledly in absolutely every artistic aspect of a work […] and we, 
the writers, have to pretend that this censorship does not exist« 
(Leopold Labedz [Hg.]: Solzhenitsyn. A Documentary Record. 
Enlarged Edition, Bloomington 1973, S. 117 f.).

120	 Ebd., S. 126. Im »Protokoll der Sitzung des Sekretariats des Sow-
jetischen Unionsschriftstellerverbands vom 22. September 1967« 
(in: Ssachno/Grunert [Hg.]: Literatur und Repression [Anm. 118], 
S. 157–172) unter Anwesenheit von Solschenizyn ist entsprechend 
kaum die Rede von der Zensur. Dazu Ermolaev: »Solzhenitsyn lost 
the battle but won the war. His letter provided inspiration for future 
resistance to censorship.« (Ermolaev: Censorship [Anm. 110], S. 220)

121	 Aleksander Pawlicki: »Sonderwege der Zensurpolitik in der Volks-
republik Polen«, in: Ivo Bock (Hg.): Scharf überwachte Kommuni-
kation. Zensursysteme in Ost(mittel)europa (1960er–1980er Jahre), 
Münster 2011, S. 209–361, hier S. 209.

122	 Jane Leftwich Curry schreibt explizit: »[Tomasz Strzyżewski’s] 
goal was to let the world and the Poles themselves, for whom the 
very word ›censorship‹ had been ruled unprintable, know how the 
Communist Party bureaucracy […] was distorting the truth about 
their world« (Jane Leftwich Curry: »Introduction«, in: dies. [Hg.]: 
The Black Book of Polish Censorship, New York 1984, S. 3–24, hier S. 

an anderer Stelle beobachtet, wie überhaupt die Praxis 
in den sozialistischen Diktaturen unterschiedliche 
Ausprägungen angenommen hat.123 

Der Kontrast zwischen der oft geradezu lückenlosen 
Wirksamkeit eines Zensurapparats und der offiziellen 
Vermeidung jeglicher Hinweise darauf findet sich 
übrigens ebenso im nationalsozialistischen Deutsch-
land: Die Zensur, »die wohl weitreichendste in der 
Zensurgeschichte«,124 operierte dort mit Begriffen 
wie »Säuberung« einerseits, mit »Beobachtungs-« 
oder »Beratungsstellen« für Verlage andererseits.125 
Im Zusammenhang mit der Kinozensur gab es eine 
»Vorprüfung« bei »Prüfstellen«, »Zulassungskarten« 
und »Zulassungsstempel«.126 Sowohl die konkreten 
Maßnahmen im NS-Regime als auch die Anknüpfung 
an bestehende Strukturen der Weimarer Republik sind 
gut erforscht.127 Dasselbe gilt für die Verschärfung der 
Überwachung mit Beginn des Krieges. Weder bei den 
Nationalsozialisten noch in den meisten osteuropäi-
schen Diktaturen scheint es ab den 1930er Jahren eine 
›Zensur‹ unter diesem Namen für Kino oder Theater 
gegeben zu haben. 

Dies ist auch insofern auffällig, als die Bedenken, die die 
meisten westlichen Länder bei einer Pressezensur an 
den Tag legten, für Theater und Kino nicht oder nur in 
geringem Maß galten. Insbesondere das neue Medium 
Film, das schnell die Aufmerksamkeit staatlicher Ins-
titutionen erweckte,128 wurde in vielen Ländern durch 

3). Etwas Vorsicht ist geboten bei der Bezugnahme des englischen 
Black Book auf das zweiwöchentliche Zirkular Report on Materials 
Censored (ebd., S. 5), denn die originale Bezeichnung lautete Infor-
macja o materiałach zakwestionowanych (also eher: »beanstande-
tes Material«). Allerdings soll sich als eine unter mehreren typischen 
Formulierungen der Instruktionen folgende Phrase finden: »należy 
stosować w praktyce cenzorskiej następujące zasady … ›one must 
adhere in the censorial practice to the following principles …‹« 
(Dariusz Galasiński/Adam Jaworski: »The linguistic construction 
of reality in the Black Book of Polish Censorship«, in: Discourse & 
Society 8.3 [1997], S. 341–357, hier S. 346, Hvh. i. O.).

123	 Vgl. dazu allgemein die Beiträge in Bock (Hg.): Scharf überwachte 
Kommunikation (Anm. 121) und Marcel Cornis-Pope/John 
Neubauer (Hg.): History of the Literary Cultures of East-Central 
Europe, Vol. 3: The Making and Remaking of Literary Institutions, 
Amsterdam/Philadelphia 2004.

124	 Plachta: Zensur (Anm. 31), S. 170.
125	 Jan-Pieter Barbian: »Die organisatorische, personelle und 

rechtliche Neuordnung des deutschen Buchhandels«, in: Ernst 
Fischer/Reinhold Wittmann/ders. (Hg.): Geschichte des deut-
schen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert, Bd. 3: Drittes 
Reich, Teil 1, S. 73–159, hier S. 130–132.

126	 Vgl. das »Lichtspielgesetz vom 16. Februar 1934«, in: Deutsches 
Reichsgesetzblatt 17.1 (1934), S. 95–99, https://alex.onb.ac.at/
cgi-content/alex?aid=dra&datum=1934&page=209&size=46.

127	 Vgl. Klaus Petersen: Zensur in der Weimarer Republik, Stuttgart/
Weimar 1995.

128	 Anlass dazu boten unter anderem dokumentarische Aufnahmen 

https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1934&page=209&size=46
https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1934&page=209&size=46
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konkrete Eingriffe der Gesetzgeber eingeschränkt.129 Viele 
von ihnen operierten dabei – einigermaßen überraschend 
– auch mit dem Begriff der Zensur. Das ist etwa der Fall in 
den USA,130 in Großbritannien,131 Italien132 und Frankreich.133

von Hinrichtungen, die besonders in Frankreich zu einer regel-
rechten Mode geführt haben dürften, wo entsprechende Filme 
aus der ganzen Welt gezeigt und schließlich 1909 per Zirkular 
verboten wurden. Vgl. dazu Albert Montagne: Histoire juridique 
des interdits cinématographiques en France (1909-2001), Paris 
2007, S. 13. »Hinrichtungsszenen« werden auch explizit in einer 
Polizeiverordnung in Sachsen vom 8. Mai 1909 erwähnt (vgl. Jo-
hanne Noltenius: Die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft 
und das Zensurverbot des Grundgesetzes, Göttingen 1958, S. 5).

129	 Die Einführung einer Kriegszensur zwischen 1914 und 1918 
führte in vielen europäischen Staaten dazu, dass eine Kodifi-
zierung der Kinozensur erst in der Nachkriegszeit umgesetzt 
wurde. Zur deutschen Rechtslage vor 1918 (häufig auf Basis der 
Theaterzensur) vgl. ebd., S. 3–7. In der Weimarer Republik war 
die Situation durch das Lichtspielgesetz von 1920 geregelt (vgl. 
ebd., S. 7–9), das in wesentlichen Zügen auch in das NS-Licht-
spielgesetz 1934 einfloss. In der BRD gab es schließlich eine 
Freiwillige Selbstkontrolle der Filmindustrie nach dem Vorbild 
der USA, wo der Production Code oder Hays Code ab 1934 eine 
strenge Selbstkontrolle umsetzte, um das Problem vieler unter-
schiedlicher lokaler Gesetze zu umgehen. Dazu Annette Kuhn/
Guy Westwell: »Production Code (Hays Code, Breen Code)«, in: 
dies. (Hg.): A Dictionary of Film Studies, Oxford 2012, S. 330 f..

130	 Vor der Einführung des Production Code gab es unter anderem 
ein National Board of Censorship, ein Chicago Police Censor 
Board etc. Zur Situation vor 1914 vgl. Lee Grieveson: Policing 
Cinema: Movies and Censorship in Early-Twentieth-Century 
America, Berkeley 2004 und den Artikel »United States – Film 
Censorship«, in: Jonathon Green/Nicholas J. Karolides: Ency-
clopedia of Censorship. New Edition, New York 2005, S. 609–611.

131	 Dort war unter anderem das nichtstaatliche British Board of Film 
Censors tätig und noch 1977 wurde ein offizielles Committee on 
Obscenity and Film Censorship eingerichtet. Vgl. dazu Bernard 
Williams: Obscenity and Film Censorship. An Abridgement of the 
Williams Report, Cambridge 1981. Die tatsächliche rechtliche 
Situation ist allerdings etwas unübersichtlich (vgl. James C. 
Robertson: The British Board of Film Censors. Film Censorship in 
Britain, 1896–1950, London 1985 und »United Kingdom – Film 
Censorship«, in: Green/Karolides: Encyclopedia [Anm. 130], S. 
601).

132	 Das Regio decreto vom 24. September 1923, Nr. 3287, »Regola-
mento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematogra-
fiche«, hält in Artikel 3 fest, dass »Chiunque esporta o tenta di 
esportare pellicole all’estero, che non abbiano preventivamente 
ottenuto il nulla osta della censura, è punito« (»Wer Filme ohne 
Freigabe der Zensur ins Ausland exportiert oder zu exportieren 
versucht, wird bestraft«) und ebenso, »se le pellicole esportate 
siano state in tutto o in parte vietate dalla censura« (»wenn die 
exportierten Filme ganz oder zum Teil von der Zensur verboten 
wurden«). Laut Artikel 5d ist den Zensurexemplaren eine Erklä-
rung beizulegen, »che la pellicola viene presentata per la prima 
volta alla censura« (»dass der Film zum ersten Mal der Zensur 
vorgelegt wird«). Der zentralere Begriff in den Dokumenten ist 
allerdings »revisione« bzw. »revisore« (»REGIO DECRETO 24 set-
tembre 1923, n. 3287«, Normattiva, https://www.normattiva.it/
atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1924-
11-06&atto.codiceRedazionale=023U3287).

133	 In Frankreich gab es wenigstens zu Beginn der offiziellen 
Filmzensurgesetzgebung (1919) »visas de censure« zur Freigabe 
von Filmen: Schon das 1946 eingerichtete Centre national de 
la Cinématographie (CNC) »voit disparaître dans sa titulature 

Der Zusammenhang mit Verfassungstexten, die sich seit 
dem Vorbild der Französischen Constitution von 1791 
immer wieder explizit gegen die Zensur ausgesprochen 
hatten, wurde für das neue Medium offenbar nicht in 
jedem Fall hergestellt.134 Dennoch wurde in solchen 
Fällen trotz der vorhandenen institutionalisierten 
zensurartigen Überprüfungsformen der Begriff Zensur 
häufig vermieden. Dies galt etwa für die Weimarer 

la censure pour ne plus délivrer que des visas d’exploitation« 
(Montagne: Histoire [Anm. 128], S. 66; »trägt die Zensur nicht 
mehr im Namen und stellt nur noch Nutzungsgenehmigungen 
aus«). Die Rechtssprache bleibt aber uneindeutig, da noch 
1956 mehrfach von censure die Rede ist: »Tout programme 
de spectacle cinématographique doit comporter un film d’un 
métrage supérieur à 1.300 mètres dont le visa initial de censure 
date de moins de dix années« (»Code de l’industrie cinémato-
graphique«, in: Journal officiel 88.25 [1956], S. 1268–1277, hier 
S. 1270 [Art. 23]; »jedes Kinoprogramm muss einen Film von 
mehr als 1.300 Metern Länge umfassen, dessen Zensurvisum 
nicht älter ist als 10 Jahre«). Vgl. auch Art. 24 und 26 (ebd.), 
sowie: »Le métrage d’un film est celui indiqué par la censu-
re« (ebd. [Art. 28]; »Die Filmlänge ist die von der Zensur angege-
bene«) und »[…] la copie acceptée par la censure« (ebd., S. 1272 
[Art. 53]; »das von der Zensur angenommene Exemplar«). Im 
Jahr 1969 übernahm André Astoux als Direktor des CNC und 
verlautbarte: »La commission de censure dépend actuellement 
des Affaires culturelles. Mais je me refuse à être chargé de cette 
censure« (zit. nach Montagne: Histoire [Anm. 128], S. 62; »die 
Zensurkommission hängt derzeit vom Kulturministerium ab. 
Aber ich weigere mich, dieser Zensur vorzustehen«). Ab den 
1980er Jahren wird die Institution in Frankreich weiter um-
benannt, von contrôle zu classification (1986). Ähnlich auch in 
Großbritannien, wo das British Board of Film Censors 1985 zum 
British Board of Film Classification wurde. Die Kinozensur vieler 
anderer Staaten ist in den einschlägigen Publikationen zum Teil 
ausführlich behandelt (vgl. insb. Derek Jones [Hg.]: Censorship. 
A World Encyclopedia, Bd. 4, London/New York 2001), jedoch 
ist die offizielle Sprachverwendung in der Regel nicht ohne 
entsprechende Sprachkompetenzen zu rekonstruieren.

134	 »La liberté à tout homme de parler, d’écrire, d’imprimer et 
publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis 
à aucune censure ni inspection avant leur publication.« (»Titre 
Premier de la Constitution française du 3 septembre 1791«, 
Conseil Constitutionnel, https://www.conseil-constitutionnel.
fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1791; »Die 
Freiheit eines jeden, seine Gedanken auszusprechen, aufzu-
schreiben, zu drucken und zu veröffentlichen, ohne dass die 
Schriften vor der Publikation irgendeiner Zensur oder Kontrolle 
vorgelegt werden müssen.«) In der Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen von 1789 kam die Zensur noch nicht 
wörtlich vor (»tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer 
librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les 
cas déterminés par la loi«, »Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen de 1789, Art. 11«, Conseil Constitutionnel, https://
www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/
declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789; 
»jeder Bürger kann also frei sprechen, schreiben und pub-
lizieren und muss in den gesetzlich geregelten Fällen den 
Missbrauch dieser Freiheit verantworten«).

https://www.normattiva.it/
atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1924-
11-06&atto.codiceRedazionale=023U3287
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11-06&atto.codiceRedazionale=023U3287
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11-06&atto.codiceRedazionale=023U3287
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declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789
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Republik oder die Tschechoslowakei ab 1920,135 aber 
auch für diktatorische Systeme wie die DDR136 oder die 
Tschechoslowakei ab 1948.137 

Umgekehrt scheint, wo die Verfassung keine entsprechen-
den Hinweise enthält, der Begriff Zensur weniger proble-
matisch gewesen zu sein. In Irland beispielsweise wurde 

135	 »The Constitution of the independent and democratic Czechos-
lovak Republic from 1920 stated expressly: ›the freedom of the 
press as well as the right to peaceful assembly is guaranteed. 
This is why it is in principle inadmissible to subject the press to 
preliminary censorship‹ (article 113)« (Jan Čulík: »The Laws and 
Practices of Censorship in Bohemia«, in: Cornis-Pope/Neubau-
er [Hg.]: Literary Cultures of East-Central Europe [Anm. 123], S. 
95–100, hier S. 97).

136	 »Hierzu muß allerdings gesagt werden, daß die Verfassung der 
DDR eigentlich keine rechtliche Grundlage für die Zensierung 
kultureller oder künstlerischer Aktivitäten lieferte« (Zipser: 
Fragebogen [Anm. 30], S. 15), mit einem Zitat aus der Verfassung 
von 1968: »Die Freiheit der Presse, des Rundfunks und des Fern-
sehens ist gewährleistet.« (Ebd.) In einer Anmerkung verweist 
Zipser aber auch auf die Verfassung der DDR von 1949, wo es 
noch hieß: »Eine Pressezensur findet nicht statt.« (Ebd, S. 36.)

137	 Vgl. Čulík: »The Laws« (Anm. 135), S. 98 f. In der Tat übernahm 
die Verfassung vom Mai 1948 die Phrase von der Zensurfreiheit 
(»Constitutional Act of 9 May 1948. Constitution of the Czechos-
lovak Republic«, Art. 21, Právnická fakulta MU, https://czecon.law.
muni.cz/content/en/ustavy/1948/). In der Verfassung von 1960 
kam sie nicht mehr vor (»Constitutional Act of 11 July 1960. Cons-
titution of the Czechoslovak Socialist Republic«, Právnická fakulta 
MU, https://czecon.law.muni.cz/content/en/ustavy/1960/). »In 
1966, the Czechoslovak government issued a press law that, for 
the first time in communist Czechoslovakia, legalized censorship 
and attempted to define its prerogatives.« (Čulík: »The Laws« 
[Anm. 135], S. 99) Während des Prager Frühlings 1968 wurde die 
Zensur abgeschafft, was Ende des Jahres bereits rückgängig 
gemacht wurde (vgl. ebd.). Im Zuge der Abschaffung hieß es wört-
lich: »Die Zensur ist unzulässig« (»Cenzura je nepřípustná«, Zákon 
č. 84/1968 Sb., § 17(1), https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-84), 
während die Zensurbehörden ab September 1968 unter dem 
Terminus »Presse- und Informationsamt« (und ohne den Begriff 
Zensur) firmierten (vgl. Ivo Bock: »›Unser ganzes System ideolo-
gischer Arbeit muss wie ein gut eingespieltes Orchester agieren‹: 
Zensur in der UdSSR und der ČSSR«, in: ders. [Hg.]: Scharf über-
wachte Kommunikation [Anm. 121], S. 31–207, hier S. 33).

1923 ein Censorship of Films Act, aber noch 1929 auch ein 
Censorship of Publications Act erlassen.138 In Südafrika 
findet sich 1931 ein Entertainments (Censorship) Act.139

Dass die Verwendung des Begriffs Zensur in unter-
schiedlichen Ländern und Sprachen unterschiedlich 
gehandhabt wurde, ist wenig überraschend. Aber auch 
in den einzelnen Teilbereichen der Kommunikations-
kontrolle können sich Unterschiede zeigen, wie im Fall 
Spaniens. Nach dem Militärputsch durch Francisco 
Franco 1936 kam es schnell zu Zensurregelungen 
aller Medien (Presse, Bücher, Film).140 Während des 
Bürgerkrieges galt generell eine strikte Kontrolle, die 
in vielen Fällen auch als ›Zensur‹ bezeichnet wurde. 
Das allgemeine Pressegesetz von 1938 enthielt den 
Begriff noch an verschiedenen Stellen, auch wenn 
man der Zensur den Anschein eines Provisoriums zu 
geben versuchte, denn es war gleichzeitig die Rede 
von ihrer Abschaffung.141 Inwieweit es sich dabei um 

138	 Das darin etablierte (und 1946 bestätigte) Censorship of Publi-
cations Board besteht bis heute unter diesem Namen. Es erfüllt 
die Funktion einer vor allem moralischen Nachzensur, sobald 
dem Board eine entsprechende Publikation (etwa durch die 
Zollbehörden) angezeigt wird. Die Filmzensur hingegen war eine 
vollumfängliche Vorzensur: »No picture shall be exhibited in 
public by means of a cinematograph or similar apparatus unless 
and until the Official Censor has certified that the whole of such 
picture is fit for exhibition in public.« (»Censorship of Films Act, 
1923, Art. 5«, electronic Irish Statute Book [eISB], https://www.
irishstatutebook.ie/eli/1923/act/23/enacted/en) Die Gegen-
überstellung von »public [order and] morality« und der »free 
expression of opinion« bzw. »liberty of expression« ist sowohl 
in der irischen Verfassung von 1922 als auch in der von 1937 
festgehalten. (»Constitution of the Irish Free State (Saorstát Ei-
reann) Act, 1922, Art. 9«, eISB, https://www.irishstatutebook.ie/
eli/1922/act/1/enacted/en/ bzw. »CONSTITUTION OF IRELAND, 
Art. 40(6)«, eISB, https://www.irishstatutebook.ie/eli/cons/
en/, vgl. auch den »Censorship of Publications Act, 1929«, eISB, 
https://www.irishstatutebook.ie/eli/1929/act/21/enacted/en/.)

139	 Peter McDonald: The Literature Police. Apartheid Censorship and 
Its Cultural Consequences, Oxford 2009, S. 21.

140	 Etwa durch die Orden »Declarando ilícitos el comercio y circu-
lación de libros, periódicos, folletos y toda clase de impresos y 
grabados pornográficos o de literatura disolvente«, in: Boletín 
oficial del Estado 1.66 (1936), S. 471 f., https://www.boe.es/
diario_gazeta/hemeroteca.php?a=1936&m=12&d=24.

141	 Der Staat sei gemäß Art. II angehalten, folgende Punkte um-
zusetzen: »Primero. La regulación del número y extension de 
las publicaciones periódicas. Segundo. La intervención en la 
designación del personal directivo. Tercero. La reglamentación 
de la profesión de periodista. Cuarto. La vigilancia de la activi-
dad de la Prensa. Quinto. La censura mientras no se disponga 
su supresión.« (»Ley de Prensa«, in: Boletín oficial del Estado 
3.550 [1938], S. 6938–6940, hier S. 6938; »1. Die Regulierung der 
Anzahl und Reichweite der Periodika. 2. Die Einflussnahme auf 
die Ernennung von Führungspersonal. 3. Die Regulierung des 
Journalistenberufs. 4. Die Überwachung der Presseaktivität. 
5. Die Zensur, solange ihre Abschaffung noch nicht verfügt 
ist.«). Vgl. auch Art. VI »Ejercer la Censura, mientras ésta 
subsista« (ebd., S. 6939, https://www.boe.es/diario_gazeta/
hemeroteca.php?a=1938&m=4&d=24; »die Zensur ausüben, 
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ein Zugeständnis an die öffentliche Meinung handelte, 
ist fraglich – jedenfalls stellte es einen markanten 
Unterschied zur Kinozensur dar, wo der Terminus ganz 
selbstverständlich für die gesetzlichen Regelungen und 
die Bezeichnung der Gremien gewählt wurde (Junta 
de Censura Cinematográfica).142 Von Beschwichtigung 
kann aber auch im Pressegesetz keine Rede sein, denn 
die Präambel operiert mit der Semantik von Krankheit, 
Bedrohung und Zerstörung, was die Wirkung ›rechts-
freier‹ und ›staatsfeindlicher‹ (demokratischer) Schriften 
angeht.143 Überhaupt wurde die Presse im Franquismus 
rhetorisch als Gegenspieler der Regierung inszeniert, den 
es unter Kontrolle zu halten galt.144

Der Begriff der Zensur wurde in Spanien lange beibehal-
ten – in der Kinozensur bis in die 1970er Jahre.145 Auch 
in dem Formular für ein Gutachten eines literarischen 
Zensors aus dem Jahr 1966 wird noch von »pasajes cen-
surables« gesprochen, die Phrase ist aber doppeldeutig 
(›zensurwürdige Stellen‹ bzw. ›kritikwürdige Stellen‹), 

solange sie besteht«).
142	 So ab dem 21. März 1937. Vgl. auch das »DECRETO 2373 / 1962, 

de 20 de septiembre, por el que se reorganiza la Junta de Clasifi-
cación y Censura de Producciones Cinematográficas«, in: Boletín 
oficial del Estado 233 (1962), S. 13720–21, https://www.boe.es/
buscar/doc.php?id=BOE-A-1962-19413. Zur Filmzensur in Spanien 
vgl. Román Gubern: La censura: Función política y ordenamiento 
jurídico bajo el franquismo (1936–1975), Barcelona 1981.

143	 Das auch mit antisemitischen Untertönen: »[U]na masa de lecto-
res diariamente envenenada por una Prensa sectaria y antinacio-
nal« (»eine Masse an Lesern, die täglich von einer sektiererischen 
und antinationalen Presse vergiftet wird«); »la Prensa como 
poder intangible – poseedora de todos los derechos y carente 
de todos los deberes« (»die Presse als unberührbare Macht, die 
alle Rechte hat, aber keinerlei Pflichten«); »aquel libertinaje 
democrático, por virtud del cual pudo discutirse a la Patria y al 
Estado, atentar contra ellos y proclamar el derecho a la mentira, 
a la insidia y a la difamación como sistema metódico de dest-
rucción de España decidido por el rencor de poderes ocultos« 
(»dieser demokratische Exzess, der es erlaubt, über Vaterland 
und Staat zu verhandeln, sie zu attackieren und das Recht auf 
Lügen, Täuschung und Verleumdung auszurufen, als methodi-
sches System zur Zerstörung Spaniens aufgrund der Hassgefühle 
verborgener Mächte«, »Ley de Prensa« [Anm. 141], S. 6938).

144	 Vgl. »Lo primero que llama la atención es que la ley concibiera 
a la Prensa como enemiga. Más que una ley ›de‹ Prensa era una 
ley ›contra‹ la Prensa.« (Justino Sinova: La censura de Prensa 
durante el franquismo [1936–1951], Madrid 1989, S. 19; »was 
zuerst ins Auge sticht, ist, dass das Gesetz die Presse als 
Feind begreift. Statt um ein Pressegesetz handelt es sich um ein 
Gesetz gegen die Presse«).

145	 Eine Abbildung in Alberto Gil: La censura cinematográfica en 
España, Barcelona 2009, o. S. (Bl. 8r, Bildteil nach S. 192) enthält 
einen Stempel der »Junta de clasificación y censura« vom 26. 
Juni 1964. Ein Dokument von 1972 (über den Film Ana y los lobos 
von Carlos Saura) enthält die vorgedruckte Zeile: »Normas de 
Censura de aplicación al caso« (abgedruckt bei Hans Jörg Neu-
schäfer: Macht und Ohnmacht der Zensur. Literatur, Theater und 
Film in Spanien [1933–1976], Stuttgart 1991, S. 302 f.).

während die Zensoren in der Regel als »lectores« 
bezeichnet wurden.146 Die Zensur als Einrichtung wurde 
erst mit der Verfassung von 1978 formal abgeschafft.147

Im Lichte derartiger Konstellationen aus de facto 
zensurförmigen Interventionen und der Vermeidung 
des Begriffes sind vielleicht auch Forderungen besser zu 
verstehen, die in demokratischen Kontexten, speziell in 
Westdeutschland, auf eine Erweiterung des juristischen 
Zensurbegriffes abzielten. Schon 1958 hatte Johanne 
Noltenius unter dem Eindruck der 1949 eingeführten 
freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) ei-
nen Beitrag über deren grundsätzliche Zensurfunktion 
vorgelegt und »die instanzielle Verlagerung der Zensur 
vom Staat auf eine außerstaatliche Instanz« festge-
stellt.148 Entsprechend plädierte Noltenius für einen 
»materiellen Zensurbegriff«, durch den sich vorhandene 
Strukturen als verfassungswidrig hätten einstufen 
lassen149 – ein Ansatz, der speziell im deutschen Kontext 
in den Diskussionen um die FSK häufig zitiert und 
aufgegriffen wurde.150 Infolge der Ausdifferenzierung 
und Erweiterung des Zensurbegriffes in der Forschung 
hat sich diese Debatte etwas verlaufen.151 Unbestritten 
ist jedoch, dass von einer neutralen, ausschließlich 
technischen Bedeutung der ›Zensur‹ seit geraumer Zeit 

146	 Abgedruckt in ebd., S. 305. Es handelt sich um ein Gutachten 
zum Roman Cinco horas con Mario von Miguel Delibes. Ein wei-
teres Dokument (ebd., S. 310) aus der Theaterzensur (zu Buero 
Vallejos El sueño de la razón, 1969) spricht wenigstens von »suti-
lezas o temores de censor« (»Haarspaltereien oder Ängstlichkeit 
eines Zensors«).

147	 Ebd., S. 41. In der Tat wurden einzelne Paragraphen aus dem 
Pressegesetz von 1966 aber schon ab April 1977 aufgehoben.

148	 Noltenius: Die freiwillige Selbstkontrolle (Anm. 128), S. 2.
149	 Ebd. Dazu auch Ulrich Scheuner: »Der Versuch, einen ›materi-

ellen‹ Zensurbegriff zu entwickeln, der jede Beeinflussung der 
öffentlichen Meinungsbildung durch Einschränkung möglicher 
Beiträge zu ihr umfaßt […], hat keinen Halt im Verfassungstext 
und verkennt, daß das Zensurverbot sich nur gegen den Staat 
wendet […] und Akte des Verbotes oder der Verhinderung zum 
Gegenstand hat, nicht aber sonstige Einwirkungen mittels 
sozialen Drucks.« (Ulrich Scheuner: »Bericht«, in: Veröffentli-
chungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 22 
[1965], Pressefreiheit, S. 1–91, hier S. 11) Ein Hinweis auf ein 
Urteil des deutschen Bundesverwaltungsgerichts von 1966 im 
Sinne einer materiellen Zensur, »daß auch der Nachzensur […] 
verfassungsrechtliche Grenzen gesetzt sind«, findet sich bei 
Ott: Kunst und Staat (Anm. 55), S. 144.

150	 Vgl. Michael Kienzle: »Logophobie. Zensur und Selbstzensur 
in der BRD. Ein geschichtlicher Abriß«, in: ders./Mende (Hg.): 
Zensur in der Bundesrepublik (Anm. 10), S. 14–50, hier S. 19–23, 
aber auch z. B. Thomas Kreuder: »Ist die FSK verfassungswidrig? 
Bereits 1958 beantwortet Johanne Noltenius diese Frage mit 
Ja«, in: Frauen und Film 35 (1983), S. 78–87.

151	 Es kommt aber auch in der neueren Forschungsliteratur vor, 
dass sie sich explizit gegen das »juristische Definitionsmono-
pol« stellt (Michael Westdickenberg: Die »Diktatur des anstän-
digen Buches«. Das Zensursystem der DDR für belletristische 
Prosaliteratur in den sechziger Jahren, Wiesbaden 2004, S. 8).

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1962-19413
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1962-19413
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nicht mehr die Rede sein kann.152 Im Folgenden wird 
daher auch die Frage gestellt, bis zu welchem Punkt 
ein Nebeneinander dieser semantischen Aspekte oder 
gegebenenfalls die Vermeidung des einen zugunsten 
des anderen zu beobachten ist.

VII. AUSNAHMEZUSTAND

Der Sache nach galt besonders die Kriegszensur seit 
Langem als Ausnahmeregelung unter Extremkonditionen, 
die von der Allgemeinheit mehr oder weniger bereitwillig 
akzeptiert wurde.153 In der Tat findet in Kriegssituationen 
tendenziell eine Ausweitung der Zensur statt: Auf die 
Presse und auf das Kino, aber auch auf Briefe, Telegram-
me und andere halbprivate Äußerungen. Eine Vorausset-
zung für das Funktionieren dieser Zensur ist in der Regel 
eine erhöhte Zahl an Zensoren, die meist aus intellektuel-
len Zirkeln rekrutiert werden.154 Ähnliches gilt wenigstens 
teilweise auch für die häufig parallel zu beobachtende 
Zunahme an Propagandamaßnahmen.155 Auch der Begriff 
Zensur scheint wenigstens teilweise nicht wie in Friedens-
zeiten tabuisiert zu sein.156 

152	 Inwiefern es wirklich zutrifft, dass »[k]onsequenterweise […] im 
wissenschaftlichen Zusammenhang die undeutlich gewordene 
und emotional besetzte Rede von der Zensur verstärkt durch 
den Begriff der Kommunikationskontrolle ersetzt« wird (Fischer: 
»Geschichte der Zensur« [Anm. 17], S. 501), ist eher zweifelhaft, 
ein Verzicht auf den Begriff Zensur ist meines Erachtens im Gro-
ßen und Ganzen nicht zu konstatieren.

153	 Der Grand Robert führt unter »censure« passenderweise ein 
Zitat aus Bainvilles Histoire de France (1924) an: »La censure 
de guerre, qui nous a paru si naturelle, faisait, en 1830, crier 
à un attentat contre la liberté« (»Die Kriegszensur, die uns so 
natürlich schien, führte 1830 zu einem Aufschrei wegen des 
Angriffs auf die Freiheit«, Jacques Bainville: Histoire de France, 
Paris 1924, S. 451; vgl. Grand Robert [Anm. 32], Bd. 2, S. 434). 
Allerdings führt Robert Netz ins Treffen, dass die Zensur »a été 
unanimement honnie et moquée de l’extreme-gauche à l’ext-
reme-droite« (Robert Netz: Histoire de la censure dans l’édition, 
Paris 1997, S. 104; »einstimmig von ganz Links bis ganz Rechts 
geschmäht und lächerlich gemacht wurde«). Hierzu wäre eine 
systematische Quellensichtung dringend wünschenswert.

154	 Leo Spitzers Die Umschreibungen des Begriffes »Hunger« im Ita-
lienischen (1920) etwa war das nicht unproblematische Resultat 
von Forschungen im Rahmen seiner Tätigkeit als Kriegszensor 
(vgl. Robert Kahn: »Leo Spitzer censeur militaire«, in: Daniel 
Syrovy [Hg.]: Discourses on Nations and Identities, Berlin/Boston 
2021, S. 543–551).

155	 So wurde etwa Robert Musil »vom Kriegspressequartier (KPQ) 
in Wien mit der Herausgabe einer ›neue[n] patriotische[n] 
Wochenschrift‹ [Heimat, ab März 1918] […] betraut« (Harald 
Gschwandtner: »Kriegspublizistik«, in: Birgit Nübel/Norbert 
Christian Wolf [Hg.]: Robert-Musil-Handbuch, Berlin/Boston 
2016, S. 434–440, hier S. 436).

156	 Vgl. Heinz-Dietrich Fischer (Hg.): Pressekonzentration und Zen-
surpraxis im Ersten Weltkrieg. Texte und Quellen, Berlin 1973; 
Eberhard Demm: Censorship and Propaganda in World War I. A 
Comprehensive History, London 2019; Guido Bonsaver: Censorship 
and Literature in Fascist Italy, Toronto 2007, insb. S. 189–260.

Nun ist der Krieg natürlich nicht die einzige Form eines 
Ausnahmezustands. Überdies kann das Verhängen von 
Ausnahmezuständen leicht als Vorwand dienen, um eine 
Kommunikationskontrolle zu rechtfertigen. So spricht 
Karl Marx schon 1849 vom »Vorwande des Belagerungs-
zustandes«, um die ›Militärzensur‹ (in Düsseldorf und 
Erfurt) wieder einzuführen.157 Dies war auch nach 1848 in 
der Habsburgermonarchie das bevorzugte Mittel, um mit 
der Publizistik in Lombardo-Venetien nach der offiziellen 
Abschaffung der Zensur umzugehen.158 Die Verlagerung 
von Zensurproblemen auf die Frage der öffentlichen 
Sicherheit war ebenso eine Strategie der Gesetzgebung 
der Weimarer Republik.159 Und noch in den Gesetzen der 
brasilianischen Militärdiktatur 1967 findet sich eine Klau-
sel zur Zensur im Rahmen eines Ausnahmezustandes.160 

In diesem Kontext sind auch die unterschiedlichen 
Formen von Zensur im Kolonialismus mitzudenken. 
Kolonialherrschaft wurde schon für sich genommen als 
»ultimate form of censorship« beschrieben,161 in der Ge-
setzgebung wurde aber ebenfalls mit ›Ausnahmezustän-
den‹ operiert. Die Zensur in kolonialen Kontexten hat in 
den letzten Jahren mehr Aufmerksamkeit erfahren, doch 
die spezifische Sprachverwendung ist meines Wissens 
noch nirgends ausführlicher diskutiert worden;162 ein 
systematischer Überblick auch über die Organisations-
formen von Zensur in kolonialen (und postkolonialen) 
Kontexten wäre dringend wünschenswert.163

Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab 
es in vielen Gebieten Westeuropas Zensur.164 Während 
die Kriegszensur in Großbritannien und den USA sowie 

157	 Karl Marx: »Zensur«, in: Marx/Engels: Pressefreiheit und Zensur 
(Anm. 68), S. 182–183, hier S. 182. Der Beitrag erschien ur-
sprünglich im März 1849 in der Neuen Rheinischen Zeitung.

158	 Vgl. Syrovy: Literatur, Politik (Anm. 60), S. 299 f.
159	 »Die Grundlage für Anklagen unter dem Vorwurf des ›literari-

schen Hochverrats‹ lieferte Art. 48 der Reichsverfassung, der 
dem Reichspräsidenten die Möglichkeit gab, zur Wiederherstel-
lung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vorübergehend 
Verbote von Druckschriften, Versammlungen und Vereinigun-
gen auszusprechen.« (Fischer: »Geschichte der Zensur« [Anm. 
17], S. 507)

160	 Geschildert in der ersten Nummer der Zeitschrift Index on 
Censorship 1.1 (1972), S. 41.

161	 Frank A. Salamone: »Colonialism«, in: Jones (Hg.): Censorship 
(Anm. 133), S. 549–551, hier S. 549.

162	 Vgl. Robert Darnton: Censors at Work. How States Shaped Litera-
ture, New York/London 2014, S. 87–143; Devika Sethi: War over 
Words. Censorship in India 1930–1960, Cambridge 2019; Nobuto 
Yamamoto: Censorship in Colonial Indonesia, 1901–1942, Leiden/
Boston 2019.

163	 Vgl. Manfred Loimeier: »Afrika: südlich der Sahara«, in: Roßbach 
(Hg.): Zensur (Anm. 3), S. 373–393.

164	 Vgl. aber Čulík: »The Laws« (Anm. 135), S. 98 (»After May 1945, 
technically no censorship existed in Czechoslovakia«).
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in Frankreich im Herbst 1945 abgeschafft wurde,165 blieb 
eine andere Form der Zensur zunächst bestehen: Die 
Maßnahmen der Alliierten in Deutschland und Öster-
reich, die außerhalb der Zensurforschung aufgrund ihrer 
allgemein positiv konnotierten Absichten (reeducation, 
Entnazifizierung, Bereinigung von ideologisch problema-
tischen Buchbeständen usw.) heute eher selten über-
haupt als Form von Zensur wahrgenommen werden.166 
Für die Zeitgenoss:innen stellte sich dies allerdings 
etwas anders dar. So gehört die Zensur der Alliierten im 
Nachkriegsdeutschland auch zum Gründungsmythos der 
Gruppe 47, nachdem die Zeitschrift Der Ruf unter der Lei-
tung von Hans Werner Richter und Alfred Andersch von 
den Amerikanern (eventuell aufgrund einer sowjetischen 
Intervention) verboten worden war.167

Im Zuge der Recherchen stellte sich vor allem die 
Allgegenwärtigkeit des Schlagworts Zensur in der 
österreichischen Presselandschaft in der Besatzungszeit 
nach 1945 als bemerkenswert heraus. Zwar wurde schon 
Anfang Oktober 1945 nach einem Beschluss des Alliierten 
Rates (und mit bestimmten inhaltlichen Auflagen) die 
Pressefreiheit wieder eingeführt,168 anders verhielt es 
sich aber mit der Zensur von Telefonie, Telegrammen und 
Post.169 Die kritische Diskussion solcher Fragen zog sich 

165	 Vgl. o. A.: »Einstellung der britischen Zensur«, in: Arbeiter-Zeitung, 
04.09.1945, S. 2; o. A.: »In wenigen Zeilen«, in: Arbeiter-Zeitung, 
06.09.1945, S. 2: »In Frankreich wird die Zensur ab Donnerstag 
aufgehoben.«

166	 So erschien z. B. 1946 in der sowjetischen Besatzungszone 
eine Liste der auszusondernden Literatur, vgl. Ernest Wichner/
Herbert Wiesner (Hg.): Ausstellungsbuch Zensur in der DDR. 
Geschichte, Praxis und ›Ästhetik‹ der Behinderung von Literatur, 
Berlin 1991, S. 17.

167	 Vgl. Plachta: Zensur (Anm. 31), S. 186; vgl. z. B. auch Rolf Schroers: 
»Die Gruppe 47« (1965), in: Hermann Glaser (Hg.): Bundesrepub-
likanisches Lesebuch. Drei Jahrzehnte geistiger Auseinanderset-
zung, Frankfurt a. M. 1980 (zuerst 1978), S. 495–506, hier S. 498, 
wo es heißt, die Vereinigung sei »also durch die amerikanische 
Zensur forciert« worden.

168	 »Zeitungen und Zeitschriften unterliegen nicht der Zensur« (o. 
A.: »Wieder Pressefreiheit«, in: Wiener Zeitung, 03.10.1945, S. 1, 
ANNO. Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften, 
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz&da-
tum=19451003&seite=1). Die erste Erwähnung von Zensur 
im Nachkriegsösterreich findet sich, soweit aus der ÖNB 
Datenbank ANNO ersichtlich, in einer Pressemeldung über 
die Nürnberger Prozesse am 19. August 1945, die sich »in 
aller Öffentlichkeit abspielen« und wo »die Berichterstattung 
ohne jede Zensur vor sich gehen« solle (o. A.: »Der Nürnberger 
Prozeß«, in: Arbeiter-Zeitung, 19.08.1945, S. 2, ANNO. Historische 
österreichische Zeitungen und Zeitschriften, https://anno.onb.
ac.at/cgi-content/anno?aid=aze&datum=19450819&seite=2).

169	 »Der Radio-Telegraphendienst steht unter der Aufsicht des 
Generaldirektors des österreichischen Post- und Telegraphen-
wesens. Alle Nachrichten unterstehen der österreichischen 
Zensur« (o. A.: [ohne Titel], in: Wiener Zeitung, 09.02.1946, S. 3, 
ANNO. Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften, 
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz&da-

über viele Monate hin. Die Öffentlichkeit wurde von den 
Medien über den Verwaltungsaufwand ebenso in Kennt-
nis gesetzt wie über die mit der Zensur verbundenen 
finanziellen Kosten.170 Im Mai 1946 erging ein Schreiben 
des Bundeskanzlers an den Alliierten Rat, dass die Post- 
und Telegrammzensur aufgehoben werden solle, wobei 
auf die »schweren wirtschaftlichen Schädigungen und die 
psychologischen Auswirkungen der geltenden Vorschrif-
ten auf die österreichische Bevölkerung mit Nachdruck 
hingewiesen wurde«.171 Nachdem im Oktober 1946 die 
Zensur der Inlandspost (im Gegensatz zur internationalen 
Post) aufgehoben worden war,172 begann ein jahrelanges 
Tauziehen der Besatzungsmächte: Die USA führten in 
ihrem Hoheitsgebiet schrittweise die Abschaffung der 
Zensur durch,173 während die Sowjetunion auf ihrer Beibe-
haltung bestand, was wiederum Gelegenheit bot, in der 
Presse gegen diese zu polemisieren. Die Regelmäßigkeit 
und Ungeduld, mit der dieser »Zensurskandal« (der unter 
anderem die Rundfunkübertragung von Reden der Re-
gierungsmitglieder betraf) auf den Titelseiten ausgerollt 
wurde, ist frappierend.174 Als im Sommer 1953 endlich die 
Postzensur aufgehoben wurde, nutzte der Chefredakteur 

tum=19460209&seite=3).
170	 »Die internationale Post, die von Wien abgeht und in Wien 

einlangt, wird innerhalb 24 Stunden zensuriert. Rund 300 
Personen zensurieren täglich etwa 38.000 Postsendungen. Zur 
Zensur werden österreichische Zivilisten verwendet, die von 
den Vertretern der Mächte überprüft wurden.« (o. A.: »Täglich 
werden 38.000 Poststücke zensuriert«, in: Arbeiter-Zeitung, 
06.03.1946, S. 3 [Rubrik »Von Tag zu Tag«], ANNO. Historische 
österreichische Zeitungen und Zeitschriften, https://anno.onb.
ac.at/cgi-content/anno?aid=aze&datum=19460306&seite=3).

171	 o. A.: »Bundesregierung für die Aufhebung der Zensur«, in: Wie-
ner Zeitung, 06.07.1946, S. 2, ANNO. Historische österreichische 
Zeitungen und Zeitschriften, https://anno.onb.ac.at/cgi-cont-
ent/anno?aid=wrz&datum=19460706&seite=2.

172	 Vgl. o. A.: »Keine Zensur der Inlandspost«, in: Wiener Zeitung, 
06.10.1946, S. 1, ANNO. Historische österreichische Zeitungen 
und Zeitschriften, https://anno.onb.ac.at/cgi-content/an-
no?aid=wrz&datum=19461006&seite=1.

173	 Vgl. o. A.:»Aufhebung jeder Zensur in der amerikanischen 
Zone«, in: Arbeiter-Zeitung, 17.06.1948, S. 2.

174	 o. A.: »Wie lange noch Zensurskandal? Elf Millionen Schilling 
im Jahr für eine verfassungswidrige Einrichtung«, in: Arbei-
ter-Zeitung, 15.11.1949, S. 2 (»In der letzten Sitzung des Exe-
kutivkomitees des Alliierten Rates wurde wieder einmal über 
die Aufhebung der Zensur diskutiert – zum 36. Male, wie die 
amtliche Statistik feststellte.«); o. A.: »Bundeskanzler Figl: Blick 
in das neue Jahr«, in: Wiener Zeitung, 11.01.1949, S. 1 (»Wir wer-
den uns der Zensur nicht beugen, sagte der Kanzler«); o. A.: »Die 
Regierung verlangt die Aufhebung der Zensur. Eine Note an den 
Alliierten Rat beschlossen.«, in: Arbeiter-Zeitung, 19.01.1949, S. 
1 (hier auch der Hinweis auf die »Reden von Regierungsmitglie-
dern«); o. A.: »Was kostet uns die Zensur?«, in: Arbeiter-Zeitung, 
04.08.1949, S. 1; o. A.:»Wir wollen nicht mehr für die Zensur 
zahlen – Ein sozialistischer Antrag im Budgetausschuß«, in: 
Arbeiter-Zeitung, 14.11.1951, S. 1; o. A.: »Die Zensurschnüffelei. 
Ein kleiner Abbau – Die große Schande bleibt bestehen«, in: 
Arbeiter-Zeitung, 12.08.1952, S. 1.

https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz&datum=19451003&seite=1
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz&datum=19451003&seite=1
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=aze&datum=19450819&seite=2
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=aze&datum=19450819&seite=2
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz&datum=19460209&seite=3
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz&datum=19460209&seite=3
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=aze&datum=19460306&seite=3
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=aze&datum=19460306&seite=3
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz&datum=19460706&seite=2
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz&datum=19460706&seite=2
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz&datum=19461006&seite=1
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz&datum=19461006&seite=1
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der Arbeiter-Zeitung allerdings die Gelegenheit, um gleich 
neben der Nachricht einen pathetischen »Nachruf auf die 
Zensur« abzudrucken.175

VIII. BRD UND DDR 

Im deutschsprachigen Raum ist nicht zuletzt eine Gegen-
überstellung der BRD und der DDR instruktiv. Zwei Staaten, 
für die völlig unterschiedliche Formen der Öffentlichkeit 
zu konstatieren sind, die aber gewisse Parallelen aufwei-
sen, was das Selbstverständnis der Institutionen sowie 
die Eigenwahrnehmung von Diskursteilnehmer:innen 
(Autor:innen, Verlage, Kunstschaffende) betrifft, wenn es 
um die Frage von Zensur geht. Das Ziel ist an dieser Stelle 
klarerweise keine Gleichsetzung, sondern ein vergleichen-
der Blick auf die begrifflichen Dimensionen von ›Zensur‹ 
vor allem in den 1960er und 1970er Jahren.

Mit Bezug auf die DDR hat die Aufarbeitung des umfassen-
den Kontrollapparates der SED auf Basis von Aktenmaterial 
gezeigt, wie sehr alle Aspekte des literarischen Lebens 
durch Kontrollinstanzen und Manipulation gekennzeich-
net waren; vonseiten des Schriftstellerverbandes, des 
Verlagswesens, aber auch in Form von ›Operationen‹ der 
Stasi, die es auf den Ruf, die Produktivität und sogar die 
geistige Gesundheit der Autor:innen abgesehen hatten. 
Eine rege Publikationstätigkeit, die unmittelbar nach 1989 
einsetzte, veranschaulicht, dass selbst den direkt Betroffe-
nen das Ausmaß, wenn auch nicht der prinzipielle Einsatz, 
unterschiedlichster Methoden formeller und informeller 
Zensur unbekannt gewesen war.176 Während nach dem 

175	 Vgl. o. A.: »Die Postzensur aufgehoben. Durch Beschluß des 
Alliierten Rates« in: Arbeiter-Zeitung, 15.08.1953, S. 1, und O. P. [= 
Oscar Pollak]: »Nachruf auf die Zensur«, in: ebd., S. 1–2, ANNO. His-
torische österreichische Zeitungen und Zeitschriften, https://anno.
onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=aze&datum=19530815&seite=1.

176	 Vgl. Reiner Kunze (Hg.): Deckname »Lyrik«. Eine Dokumentation, 
Frankfurt a. M. 1990; Wichner/Wiesner (Hg.): Ausstellungsbuch 
(Anm. 166); Hans Bunge (Hg.): Die Debatte um Hanns Eislers 
»Johann Faustus«. Eine Dokumentation, Berlin 1991; Joachim 
Walther u. a. (Hg.): Protokoll eines Tribunals. Die Ausschlüsse 
aus dem DDR-Schriftstellerverband 1979, Reinbek 1991; Ernest 
Wichner/Herbert Wiesner (Hg.): »Literaturentwicklungspro-
zesse«. Die Zensur der Literatur in der DDR, Frankfurt a. M. 
1993; York-Gothart Mix (Hg.): Ein »Oberkunze darf nicht 
vorkommen«. Materialien zur Publikationsgeschichte und 
Zensur des Hinze-Kunze-Romans von Volker Braun, Wiesbaden 
1993; Zipser (Hg.): Fragebogen (Anm. 30); Joachim Walther: 
Sicherungsbereich Literatur. Schriftsteller und Staatssicherheit 
in der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1996; Simone 
Barck/Martina Langermann/Siegfried Lokatis: »Jedes Buch ein 
Abenteuer«. Zensur-System und literarische Öffentlichkeiten in 
der DDR bis Ende der sechziger Jahre, Berlin 1997; Westdicken-
berg: Die »Diktatur des anständigen Buches« (Anm. 151); Beate 
Müller: Stasi – Zensur – Machtdiskurse. Publikationsgeschichten 
und Materialien zu Jurek Beckers Werk, Tübingen 2006. Die Auf-

Ende der DDR allgemein der Begriff Zensur verwendet wird, 
um diese Verhältnisse zu beschreiben,177 wurde aus der 
Sicht der Obrigkeit die Kontrolle der literarischen Produk-
tion (typisch für kommunistische Diktaturen) vorrangig als 
ideologische Notwendigkeit dargestellt.178 Das heißt auch, 
dass der Zensurbegriff in den öffentlichen Dokumenten 
keine Rolle spielte und sogar aktiv vermieden wurde.179 In-
wieweit das tabubehaftete Wort Zensur in internen Kontex-
ten gebräuchlich war, ist nicht hinreichend belegt, obwohl 
es Hinweise darauf gibt.180 Auch an anderer Stelle ist im 
DDR-Kontext von ›Zensur‹, ›Zensoren‹ und ›Selbstzensur‹ 

arbeitung von Zensurvorgängen nach dem Ende diktatorischer 
Systeme ist auch an anderer Stelle zu beobachten, so z. B. in 
Spanien (vgl. Manuel L. Abellán: Censura y creación literaria en 
España [1939–1976], Barcelona 1980 und Gubern: La censura 
[Anm. 142]). Für die Sowjetunion vgl. die bibliographischen 
Hinweise in Bljum: Zensur (Anm. 111), S. ii-iii bzw. Ermolaev: 
Censorship (Anm. 110).

177	 Besonders die »Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel« wird 
unter anderem von Joachim Walther ständig als »Zensurbe-
hörde« tituliert, sein Vorstand, Klaus Höpcke, als »Oberzensor« 
(Walther: Sicherungsbereich Literatur [Anm. 176], S. 39, 41, 414).

178	 Ein Hinweis stammt von Robert Darnton im Rahmen eines 
Besuches in der Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel im 
Juni 1990: »Was it fair to say, then, that the process of authori-
zation (Genehmigungsverfahren) and censorship (Zensur) came 
to the same thing […]? Frau Horn admitted as much, although 
she did not feel happy with the term ›censorship.‹ It evoked too 
many negative associations in the minds of the uninformed and 
gave them a bad reputation.« (Robert Darnton: »The Viewpoint 
of the Censor«, in: ders.: Berlin Journal 1989–1990, New York 
1991, S. 202–217, S. 204, zit. nach Wichner/Wiesner [Hg.]: Aus-
stellungsbuch [Anm. 166], S. 11)

179	 »Als 1968 während des Prager Frühlings die Abschaffung der 
Zensur in der ČSSR gefordert wurde, erklärte Walter Ulbricht 
auf einer Pressekonferenz in Karlovy Vary, er sei überrascht 
davon, daß es so etwas im tschechoslowakischen Bruderland 
gebe – in der DDR jedenfalls bestehe keine Zensur.« (Manfred 
Jäger: »Das Wechselspiel von Selbstzensur und Literaturlen-
kung in der DDR«, in: Wichner/Wiesner: Literaturentwicklungs-
prozesse [Anm. 176], S. 18–49, hier S. 18) Vgl. auch den Verweis 
auf eine Aussage von Erich Honecker, der nach dem Ende der 
DDR verlautbarte: »Wir hatten ja keine Zensur. Zensur bedeu-
tet, man muß die Druckfahnen bringen und dann werden sie 
durchgeschaut. Von diesem Gesichtspunkt aus gesehen, hatten 
wir im Unterschied zu anderen sozialistischen Ländern keine 
Zensur.« (Ebd., S. 18 f.) Honeckers (strategisch gewählte) juris-
tische Begriffsdefinition bezieht sich hier in erster Linie auf die 
Presselandschaft und klammert das Kulturministerium wohl-
weislich aus. (Das Original ist abgedruckt in: Reinhold Andert/
Wolfgang Herzberg: Der Sturz. Erich Honecker im Kreuzverhör, 
Berlin/Weimar 1990, S. 325. Die Stelle wird unter anderem auch 
bei Plachta: Zensur [Anm. 31], S. 187 und bei Roßbach: »Zensur« 
[Anm. 3], S. 21 angeführt. Zu den Versionen der DDR-Verfassung 
vgl. oben [Anm. 136].)

180	 »Zensor nannte man sich in dieser Behörde sonst nur im 
vertraulich schulterklopfenden Scherz, in den zahlreichen 
Briefchen und Notizzetteln, die über die Schreibtische wander-
ten und dann doch mit peinlicher Sorgfalt in den Dossiers […] 
abgeheftet wurden.« (Herbert Wiesner: »Zensiert – gefördert 
– verhindert – genehmigt. Oder wie legt man Literatur auf 
Eis?«, in: Wichner/ders. [Hg.]: Literaturentwicklungsprozesse 
[Anm. 176], S. 7–17, hier S. 9).

https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=aze&datum=19530815&seite=1
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=aze&datum=19530815&seite=1


39  DOI: 10.13151/FIB.2026.01.03

Daniel Syrovy

gelegentlich die Rede. Die Form fällt dabei unterschiedlich 
aus: von öffentlichen Stellungnahmen und Interviews 
über fiktionale Texte, Historiographie, Memoiren bis 
hin zu Protestbriefen, Wortmeldungen im Rahmen von 
Sitzungen sowie Tagebüchern und Privatbriefen. Obwohl 
auch bei Dissens häufiger auf die Zensur angespielt wird, 
ohne das Wort zu verwenden, gibt es doch Ausnahmen. 
Während Erwähnungen in der Öffentlichkeit eher gering 
an der Zahl sind (z. B. ein Interview Christa Wolfs in den 
Weimarer Beiträgen 1974181), gibt es Hinweise auf mehrere 
interne Stellungnahmen schon ab den 1960er Jahren. Die 
bekannten Fälle werden in der eingangs zitierten Literatur 
wiederholt angeführt. Vor allem Stefan Heym trat seit 1974 
immer wieder gegen die Zensur auf (in Stasi-Berichten 
heißt es: »Er forderte die Abschaffung einer angeblich in 
der DDR existierenden Zensur«182). Verschiedene Maßnah-
men gegen Heym resultierten in einem Protestschreiben 
an Erich Honecker vom 16. Mai 1979:

»Immer häufiger wird versucht, engagierte, kritische 
Schriftsteller zu diffamieren, mundtot zu machen oder, 
wie unseren Kollegen Stefan Heym, strafrechtlich zu ver-
folgen. Der öffentliche Meinungsstreit findet nicht statt.  
Durch die Koppelung von Zensur und Strafgesetzen soll 
das Erscheinen kritischer Werke verhindert werden.«183

Infolgedessen wurde eine unmittelbar zum Ausschluss 
mehrerer Autoren führende Sitzung des Schriftstellerver-
bandes angesetzt, bei der Heym in seiner Wortmeldung 
unter anderem auf Hermann Kant Bezug nahm. Dieser 
hatte in seinem Referat bei der Tagung des Vorstandes 
des Schriftstellerverbandes vom 31. Mai 1979 erklärt: »Der 
Ausdruck ›Zensur‹, Herrschaften, ist besetzt; belesenen 
Leuten muß das nicht erläutert werden. Wer die staatliche 
Planung auch des Verlagswesens Zensur nennt, macht sich 
nicht Sorgen um unsere Kulturpolitik – er will sie nicht.«184

181	 »Der Mechanismus der Selbstzensur, der dem der Zensur folgt, ist 
gefährlicher als dieser: Er verinnerlicht Forderungen, die das Ent-
stehen von Literatur verhindern können, und verwickelt manchen 
Autor in ein unfruchtbares und aussichtsloses Gerangel mit 
einander ausschließenden Geboten: daß er realistisch schreiben 
soll zum Beispiel und zugleich auf Konflikte verzichten; daß er 
wahrheitsgetreu schreiben soll, aber sich selbst nicht glauben, 
was er sieht, weil es nicht ›typisch‹ sei.« (Hans Kaufmann: »Ge-
spräch mit Christa Wolf«, in: Weimarer Beiträge 20.6 [1974], S. 
90–112, hier S. 102. Zu Christa Wolfs Verwendung des Begriffs 
vom »inneren Zensor« vgl. Jäger: »Wechselspiel« [Anm. 179], S. 
22–25.)

182	 Zit. nach Wichner/Wiesner (Hg.): Ausstellungsbuch (Anm. 166), 
S. 112.

183	 Zit. nach Walther u. a. (Hg.): Protokoll eines Tribunals (Anm. 176), 
S. 65.

184	 Zit. nach Walther u. a. (Hg.): Protokoll eines Tribunals (Anm. 176), 
S. 106 (Anhang). Heym dazu: »Welches Wort aber soll man dann 
an die Stelle des bereits besetzten setzen? Tatsächlich ist die 
Zensur bei uns auch anders als frühere Institutionen der Art. 

Ein paar weitere Fälle seien genannt. Zunächst ein von Er-
ich Loest prominent zitiertes Schreiben Wolfang Schreyers 
an den Leiter des Mitteldeutschen Verlags, Eberhard Gün-
ther, vom Sommer 1978: »Als vordem leitender Mitarbeiter 
der HV [Hauptversammlung] wissen Sie, Herr Dr. Günther, 
besser als ich, wieviel an deren Tätigkeit Ermunterung und 
Koordinierung und wieviel Zensur und Lenkung literari-
scher Prozesse ist.«185 Als sich Gert Neumann nach der 
Verhaftung von Frank-Wolf Matthies und seiner eigenen 
»gewaltsame[n] Zuführung zur Zeugenvernehmung« im 
November 1980 an Kurt Hager (Zentralkomitee der SED) 
wandte, hielt er fest, dass »diese beiden Ereignisse in einen 
Bereich der Freiheitszerstörung vordringen, der von der 
bisher gewohnten, und positiv und loyal beantworteten, 
Zensur in der DDR nicht beansprucht worden ist«.186 

Nicht zuletzt sei ein Brief Wolfgang Hilbigs an Klaus 
Höpcke von 1981 genannt, in dem es heißt: »Ich muß Sie 
darauf aufmerksam machen, daß ich einer Generation 
angehöre, die sich nicht mehr zensieren läßt […]. Statt-
dessen aber ist diese Zensur ungehindert und in einem 
Dunkel, fern von Legalität, in Kraft.«187 

Von Zensur ist auch in Texten die Rede, die von DDR-Au-
tor:innen im Westen publiziert wurden, wie die Frankfurter 
Vorlesungen von Christa Wolf,188 oder die Memoiren in 
die BRD ausgewanderter bzw. geflüchteter Autoren, wie 
Joachim Seyppels Ich bin ein kaputter Typ (1982) oder Erich 
Loests Der vierte Zensor (1984).189 

Die Zensurbehörde des Fürsten Metternich wurde wenigstens 
von dem Schriftsteller Gentz geleitet, einem sehr geistreichen 
und gescheiten Mann. Und die Zensur des russischen Zaren war 
immerhin bereit, Karl Marx in Rußland erscheinen zu lassen. 
Welch kritischer Denker darf hierzulande gedruckt werden? […] 
Zensur? Vielleicht kann man das Wort in der DDR wirklich nicht 
anwenden, und es wäre besser, von Willkür zu sprechen.« (Ebd., 
S. 43–48, hier S. 44)

185	 Zit. nach Loest: Der vierte Zensor (Anm. 30), S. 48.
186	 Abgedruckt in Wichner/Wiesner: Literaturentwicklungsprozesse 

(Anm. 176), S. 168–170, hier S. 169. Er wiederholt das Wort noch 
einmal mit einem Verweis auf Menschenrechte »auch unter den 
Bedingungen von Zensur und Diktatur« (ebd.), was von Hager 
im Januar 1981 mit der Phrase »Sie sind, wie es scheint, ein 
Mensch ohne Maß und Anstand« quittiert wurde (ebd., S. 171).

187	 Zit. nach Wichner/Wiesner (Hg.): Ausstellungsbuch (Anm. 166), 
S. 31.

188	 Dass die DDR-Buchfassung von Voraussetzungen einer 
Erzählung in ›gekürzter Fassung‹ (als solche gekennzeichnet) 
erschien, ist bekannt. Vgl. dazu etwa ebd., S. 108 f.; Plachta: 
Zensur (Anm. 31), S. 200. Bei Wolf ist mehrfach von ›Zensur‹ und 
›Selbstzensur‹ die Rede (Christa Wolf: Voraussetzungen einer Er-
zählung: Kassandra. Frankfurter Poetik-Vorlesungen, Darmstadt 
1983, S. 109, 114).

189	 Joachim Seyppel: Ich bin ein kaputter Typ. Bericht über Autoren 
in der DDR, Wiesbaden 1982; Loest: Der vierte Zensor (Anm. 30). 
Keine Rolle spielt der Begriff Zensur hingegen bei Brigitte 
Klumps Memoiren über ihr Journalismusstudium in den 1950er 
Jahren (Brigitte Klump: Das rote Kloster. Eine deutsche Erzie-
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Die westdeutsche Publizistik hatte schon früh immer 
wieder von der ›Zensur‹ in der DDR gesprochen, eine 
Perspektive, die durch derartige Publikationen weiter 
gefestigt wurde.190 In der DDR selbst findet sich die 
markanteste Verwendung des Zensurbegriffs in der 
Öffentlichkeit zweifellos in den Reden, die Günter de 
Bruyn und Christoph Hein beim X. Schriftstellerkongress 
Ende November 1987 gehalten hatten: »Ein auf der Hand 
liegender Grund aber [= für diesen Zustand] ist natürlich 
das, was ich sonst Zensur nenne, hier aber, um einen 
fruchtlosen Streit um Begriffe zu vermeiden, Druckge-
nehmigungspraxis nennen will.«191 Und: »Das Genehmi-
gungsverfahren, die staatliche Aufsicht, kürzer und nicht 
weniger klar gesagt: die Zensur der Verlage und Bücher, 
der Verleger und Autoren ist überlebt, nutzlos, paradox, 
menschenfeindlich, volksfeindlich, ungesetzlich und 
strafbar.«192

Diese mutigen Interventionen stehen neben einer ganzen 
Reihe an in literarischen Texten thematisierten Zensur-
vorgängen, die mehr oder weniger verklausuliert als 
Kommentar zur gegenwärtigen Situation zu verstehen 
waren.193 So zitiert Joachim Seyppel folgende Stelle aus 
Günter de Bruyns Jean-Paul-Biographie (im Kapitel »Das 
Freiheitsbäumchen« über die Zensur): »Ein anderes Zensur-
problem war, daß man mit dem für schädlich gehaltenen 
Wissen auch das für den Staat nützliche und notwendige 
aussperrte: Mauern schützen zwar, versperren aber auch 
die Sicht«.194 Auch über die Selbstzensur wird bei de Bruyn 
reflektiert, d. h. über »den unter Zensurdruck und geistiger 
Manipulation einsetzenden Vorgang, der aus einem 
sozialen Hemmnis ein psychisches macht, äußere Grenzen 
vorverlegt ins Innere des Schreibenden und damit zwar 
den Zensurbeamten entlastet, die Literatur aber von Wirk-
lichkeit entleert«195 – aber eben, oberflächlich betrachtet, 
bloß mit Bezug auf das frühe 19. Jahrhundert.

hung, Hamburg 1978).
190	 Hans Bunge zitiert etwa einen Artikel von Rolf Michaelis in der FAZ 

vom 21. Oktober 1968: »Zensur, Rede- und Auftrittsverbote – das 
macht nun mal im 20. Jahrhundert keinen guten Eindruck.« 
(Bunge: Debatte (Anm. 176), S. 315–322, hier S. 320) In den 
meisten anderen Beiträgen ist die Rede von einem ›Verbot‹. 
Reinhild Köhler-Hausmann stellt fest, dass nach 1976 »mehr In-
formationen über diesen ehemals streng tabuisierten Bereich an 
die Öffentlichkeit gedrungen sind« (Reinhild Köhler-Hausmann: 
Literaturbetrieb in der DDR. Schriftsteller und Literaturinstanzen, 
Stuttgart 1984, S. 4).

191	 Günter de Bruyn, zit. nach Wichner/Wiesner (Hg.): Ausstellungs-
buch (Anm. 166), S. 32.

192	 Christoph Hein, zit. nach ebd., S. 34.
193	 Beispiele bei Köhler-Hausmann: Literaturbetrieb (Anm. 190) 

und teilweise bei Franz Huberth: Aufklärung zwischen den 
Zeilen. Stasi als Thema in der Literatur, Köln/Wien 2003.

194	 Günter de Bruyn: Das Leben des Jean Paul Friedrich Richter, 
Halle a. d. Saale 1975, S. 262.

195	 Ebd., S. 274.

Auch in der Bundesrepublik fand ab den späten 1970er 
Jahren eine eingehende Debatte über Zensur statt, und 
dies war nicht das erste Mal in der Nachkriegsgeschichte. 
Im Zuge der 1976 eingeführten rechtlichen Rahmenbe-
dingungen zur Terrorismusbekämpfung ist allerdings ein 
zunehmender Widerstand gegen staatliche Interventionen 
in Pressewesen und Kunstbetrieb zu erkennen, wobei 
diese meist explizit als Zensurmaßnahmen beschrieben 
werden. Das passt im Übrigen zu der erneuten Aufmerk-
samkeit für Zensurphänomene weltweit, die für die 1970er 
Jahre konstatiert wurde.

Eine »erste Zensurphase« hatte laut Kienzle bis 1966/67 
stattgefunden,196 womit eine Reihe von prominenten 
Gerichtsverfahren gemeint ist, die mit Blick auf Bücherver-
bote geführt wurden (Günter Grass’ Katz und Maus 1961, 
Ulrich Schamonis Dein Sohn läßt grüßen 1962, und Klaus 
Manns Mephisto ab 1966; dazu Übersetzungen von John 
Clelands Fanny Hill und Jean Genets Notre-Dame-des-
Fleurs197). Interessanterweise spielte der Begriff der Zensur 
bei den Debatten um die Pressefreiheit der späten 1950er 
Jahre noch keine besondere Rolle;198 gegen Mitte der 
1960er Jahre hingegen finden sich erneut breit aufgestellte 
Publikationen, unter anderem ein von Dieter E. Zimmer 
herausgegebener Band mit »22 Beiträge[n] über Zensur«.199

Es ist unklar, ob sich dieser Wandel durch einen eindeu-
tigen Impuls in der öffentlichen Debatte ergeben hat 
oder von mehreren Faktoren beeinflusst wurde. In jedem 
Fall fanden sich Ende der 1950er und Anfang der 1960er 
Jahre eine ganze Reihe an Fachpublikationen über his-
torische Zensurphänomene – gewissermaßen eine erste 
Welle der Zensurforschung, die wohl aus einer bereits 
vorhandenen Tendenz im akademisch-intellektuellen 
Milieu erfolgte, aber sicher auch als Katalysator der De-
batte fungierte. Zu nennen sind Titel wie Julius Marx’ Die 
amtlichen Verbotslisten: Zur Geschichte der vormärzlichen 
Zensur in Österreich (1956) und Die Österreichische Zensur 
im Vormärz (1959); Oszkár Sashegyis Zensur und Geis-

196	 Kienzle: »Logophobie« (Anm. 150), S. 31.
197	 Details zu allen Fällen bei Silke Buschmann: Literarische Zensur 

in der BRD nach 1945, Frankfurt a. M./Berlin/Bern 1997. Der 
Band enthält auch Fälle aus den 1970er und 1980er Jahren.

198	 Vgl. die entsprechenden Beiträge in Wilke (Hg.): Pressefreiheit 
(Anm. 55).

199	 »Hervorgegangen ist dieses Buch aus einer Artikelserie, die 
vom Herbst 1965 bis zum Herbst 1966 im Feuilleton der ZEIT 
erschien« (Dieter E. Zimmer [Hg.]: Die Grenzen literarischer 
Freiheit. 22 Beiträge über Zensur im In- und Ausland, Hamburg 
1966, Klappentext bzw. S. 13). In einem Beitrag von Sieghart Ott 
heißt es explizit, dass »[i]m Jahre 1965 […] die Aufführung einiger 
schwedischer Filme und verschiedene spektakuläre Aktionen 
[…] eine Diskussion über die künstlerische Freiheit und ihre 
Grenzen in Gang« setzte (Sieghart Ott: »Die Aufpasser«, in: ebd., 
S. 188–194, hier S. 188).
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tesfreiheit unter Joseph II. (1958); Heinz Rieders Wiener 
Vormärz: das Theater, das literarische Leben, die Zensur 
(1959); Heinrich Lackmanns Die kirchliche Bücherzensur 
(1962); Ursula Gieses Studie zur Geschichte der Pressege-
setzgebung, der Zensur und des Zeitungswesens im frühen 
Vormärz (1964).

Die Debatten im Kontext der Studierendenrevolten 
1968 und schließlich des beginnenden Linksterrorismus 
der Baader-Meinhof-Gruppe und später der RAF ver-
härteten zweifellos die Fronten. Die Verbote von Titeln 
des Rotbuch-Verlags 1971 wurden vom Verleger Klaus 
Wagenbach in einem Fernsehinterview explizit mit der 
Forderung nach Zensur in Verbindung gebracht: »Das ist 
ein Problem für die sogenannte liberale Öffentlichkeit. 
Ob man in diesem Land Informationen verbreiten kann 
oder nicht. Und welche Informationen, nicht wahr? Und 
ob man zensieren will, oder sich eine freiwillige Zensur 
einbauen, oder das tut, was man für richtig hält.«200

Die erwähnten gesetzlichen Regelungen angesichts der 
terroristischen Aktionen der RAF, speziell die Strafrechts
änderung 1976,201 befeuerten die Debatte weiter und 
führten zu einer ganzen Reihe an Veröffentlichungen, die 
mit dem Begriff Zensur operierten und sich gegen diese 
(staatliche) Zensur richteten.202 So heißt es an einer Stelle: 
»Das vorliegende Buch wurde in einer Zeit verfaßt, in der 
die spektakuläre Zensur die Regel zu werden schien, in der 

200	 Klaus Wagenbach: »Die Verbreitung von Büchern und die Le-
galität [Interview in der Sendung ›Aspekte‹ des ZDF, 1971]«, in: 
ders.: Eintritt frei. Beiträge zur öffentlichen Meinung, Darmstadt 
1982, S. 38–43, hier S. 42; vgl. die Anmerkung ebd., S. 43: »Die-
ses Interview hat sich dadurch erhalten, daß es am Sendetag, 
dem 9.11.1971, vom Funk- und Fernsehtrupp der Schutzpolizei 
aufgezeichnet wurde […]«.

201	 Darunter der 1981 wieder abgeschaffte § 88a, vgl. etwa Ulrich 
Klug: »§ 88a StGB – Ein Übergriff des Gesetzgebers. Juristisches 
für Nichtjuristen«, in: Drewitz/Eilers (Hg.): Mut zur Meinung (Anm. 
33), S. 35–47. Sebastian Cobler führt an, dass zwischen Mai 1976 
und Mai 1979 »gegen 103 Personen nach dieser Vorschrift ermit-
telt« wurde; »[a]ngeklagt wurden dann lediglich 7 Personen, von 
denen wiederum 5 verurteilt und die restlichen 2 freigesprochen 
wurden.« (Sebastian Cobler: »Konzessionierte Kommunikation. 
Zur Technik und Funktion strafrechtlicher Zensur«, in: Kienzle/
Mende [Hg.]: Zensur in der Bundesrepublik [Anm. 10], S. 90–106, 
hier S. 101)

202	 Darüber hinaus gab es auch Publikumsveranstaltungen: »Am 
19. Dezember [1977] griff die Deutsche Bibliothekskonferenz 
auf der Sitzung in Stuttgart dieses Thema [die Überwachung 
von Ausleihen durch den Verfassungsschutz] auf und beschloß 
einstimmig, eine öffentliche Podiumsdiskussion über ›Zensur 
und Selbstzensur‹ zu veranstalten.« (Anton-Andreas Guha: 
»Verfassungsschutz in Bibliotheken: Spitze eines Eisbergs«, in: 
Drewitz/Eilers [Hg.]: Mut zur Meinung [Anm. 33], S. 80–86, hier S. 
81)

politisch motivierte Gewalttaten einiger weniger eine Un-
zahl staatlicher Eingriffe in die Medienöffentlichkeit sowie 
Strafrechtsverschärfungen nach sich zogen«.203 

Allerdings weist schon Peter André Blochs umfangrei-
che Dokumentation zu den Produktionsbedingungen 
der Nachkriegsliteratur im Jahr 1975 eine interessante 
Sachlage auf. Mehr als 100 Autor:innen aus der Schweiz, 
der BRD, DDR, aus Österreich und dem Elsass wurden dort 
per Fragebogen zu ihrer ökonomischen, literarischen und 
geistigen Unabhängigkeit (oder Abhängigkeit) befragt, 
wobei eine Frage explizit der Zensur galt: »Können Sie uns 
konkrete Fälle nennen, wo Sie sich mit irgendeiner Form 
der Zensur auseinanderzusetzen hatten?«204 Durch die of-
fene Antwortmöglichkeit gingen manche gar nicht auf die 
Frage ein; bei den DDR-Autor:innen scheint sie von vorn-
herein zu fehlen. Von den übrigen 92 Schriftsteller:innen 
antworteten etwa 27 % mit einem klaren Nein. Der größere 
Teil jedoch gab positive Antworten, wobei Interventionen 
durch repressive Regimes im Ausland ebenso angeführt 
wurden205 wie Vorfälle im Kontext von Zeitschriften, 

203	 Kienzle/Mende (Hg.): Zensur in der Bundesrepublik (Anm. 10), S. 
7. Eine erste Ausgabe war im Jahr zuvor (1980) unter dem Titel 
Zensur in der BRD erschienen. Vgl. auch die ähnliche Begrün-
dung im Vorwort des Sammelbands Mut zur Meinung (Ingeborg 
Drewitz/Wolfhart Eilers: »Mut zur Meinung. Zur Einführung«, in: 
dies. [Hg.]: Mut zur Meinung [Anm. 33], S. 9–11). Dieser Band hät-
te übrigens, einem Hinweis bei Kienzle/Mende zufolge, bereits 
1978 erscheinen sollen (vgl. Kienzle/Mende [Hg.]: Zensur in der 
Bundesrepublik [Anm. 10], S. 332). Eine ganze Reihe an weiteren 
Publikationen der Zeit ist genannt bei Ernst Fischer: »Schrift-
steller als Hüter der Meinungsfreiheit. Zensurdiskurse in der 
Bundesrepublik Deutschland und in Österreich seit den 1970er 
Jahren«, in: York-Gothart Mix (Hg.): Kunstfreiheit und Zensur in 
der Bundesrepublik Deutschland, Berlin/Boston 2014, S. 132–
149, hier S. 135–142, nämlich: Henryk M. Broder (Hg.): Die Sche-
re im Kopf. Über Zensur und Selbstzensur, Köln 1976; Freimut 
Duve/Heinrich Böll/Klaus Staeck (Hg.): Briefe zur Verteidigung 
der Republik, Reinbek 1977; dies. (Hg.): Briefe zur Verteidigung 
der bürgerlichen Freiheit. Nachträge 1978, Reinbek 1978; »… 
Eine Zensur findet nicht statt«. Art. 5 GG. Dokumentation zu einer 
aktuellen Diskussion, hg. von d. Arbeitsgemeinschaft d. Verle-
ger, Buchhändler u. Bibliothekare in d. Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Bonn 1978; 3. Internationales Russell-Tribunal. Zur Situation 
der Menschenrechte in der Bundesrepublik Deutschland, 4 Bde., 
Berlin 1978–1979.

204	 Peter André Bloch (Hg.): Gegenwartsliteratur. Mittel und Bedin-
gungen ihrer Produktion. Eine Dokumentation, Bern/München 
1975, S. 12. In der Folge wird eine Auswahl der Antworten aus 
diesem Band unter Nennung der jeweiligen Autor:innen zitiert.

205	 »Mit der Zensur habe ich zumal in Spanien Ärger.« (S. 209, Gisela 
Elsner) »Bei einigen Büchern […], die in Lizenz-Ausgaben in 
der DDR erschienen, begegnete ich […] der dortigen Zensur.« 
(S. 213, Albrecht Goes) »Im Osten sind die meisten meiner 
Bücher verboten. Ansinnen, Änderungen vorzunehmen, habe 
ich abgelehnt.« (S. 222, Hans Habe) »Ich habe die Streichung 
des Kapitels nicht zugelassen, sodaß das Buch also in Spanien 
nicht erscheinen konnte.« (S. 254, Heinz Risse) »Einer versteck-
ten Zensur […] bin ich […] in den Staaten des sogenannten 
Ostblocks begegnet« (S. 310, Milo Dor).



42  FORUM INTERDISZIPLINÄRE BEGRIFFSGESCHICHTE  1 / 15. JG. / 2026

Zensur. Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte 

Fernseh- oder Radiosendungen,206 d. h. in den Redak-
tionsstuben diverser Medien.207 Manche beziehen sich 
vorrangig auf die Zeit vor 1945,208 andere auf internalisierte 
Selbstzensur.209 Nicht selten jedoch wird der Begriff Zensur 
auch (mehr oder weniger kommentarlos) auf Gatekeeping 
und Auswahlverfahren,210 Lektoratseingriffe211 und sogar 

206	 »Hingegen habe ich beim Radio […] gelegentlich Sätze oder 
Wendungen unterdrücken müssen« (S. 192, Georg Thürer); 
»dann ist mir gelegentlich ein Sendemanuskript abgelehnt 
worden« (S. 218, Günter Grass).

207	 »Die Redaktoren fürchteten für die Film-Inserate und milderten 
schlechte Besprechungen ab oder publizierten sie gar nicht.« 
(S. 135, Jürg Federspiel) »[…] wurde mir doch mein Passus von 
gewissen ländlichen Zeitungen weggekürzt« (S. 146, Arthur 
Haeny); »[…] die vorsichtigen Redaktoren bei Zeitungen, Radio 
und Fernsehen« (S. 150, Franz Hohler); »[…] bei der Tageszei-
tung Die Welt etwa 1962/63: als mir verboten wurde ein Buch 
von Erich Fried auch nur positiv zu erwähnen« (S. 225, Helmut 
Heißenbüttel); »Bei den deutschen Fernsehanstalten allemal.« 
(S. 226, Heinrich Henkel) »Kommen wir zum Fernsehen. Das ist 
das überwachteste Medium von allen.« (S. 269, Martin Walser) 
»Jeder Autor hat sich in der Beziehung zu den Massenmedien 
mit Zensur auseinanderzusetzen.« (S. 155, Peter Lotar)

208	 S. 144, Kurt Guggenheim; S. 153, Gertrud Lendorff; S. 222, Hans 
Habe; S. 273, Wolfgang Weyrauch; S. 320, Gertrud Fussenegger. 
Dazu: »Im zweiten Weltkrieg wohnte ich in Ländern mit Kriegs-
zensur, Frankreich und USA.« (S. 238, Hermann Kesten) »Die 
Reichsschrifttumskammer in Berlin hat 1940–1945 über mich das 
Rede- und Schreibverbot verhängt.« (S. 351, Camille Schneider)

209	 »Meine eigene innere Zensur, mit der ich mich ständig heftig 
herumschlage« (S. 175, Erica Pedretti); »Der schlimmste Verhin-
derer seiner Literatur ist der Autor selbst« (S. 172, Adolf Muschg).

210	 »Seit meinen ersten Veröffentlichungen […] führe ich einen 
ständigen zähen Kampf mit Redaktoren und Verlegern, die 
es immer darauf abgesehen haben, das Beste aus meinen 
Werken zu unterdrücken.« (S. 122, Theo Candinas) »es wiegt 
schwer, wenn ein redaktor ein gedicht nicht nimmt, und er 
sagt nie: ich will das gedicht nicht, sondern er hat immer 
ausreden […] diese ausreden und floskeln sind die heute 
gängigen formen der pressezensur« (S. 116, Dres Balmer); »ich 
bin vor allem der zensur des nur-so-am-rande-erwähnt oder 
totgeschwiegen-werdens ausgesetzt.« (S. 151, Peter Lehner) 
»Andere Stücke von mir werden gar nicht erst angenommen, 
wenn ihre Themen als zu heikel erscheinen« (S. 275, Gabriele 
Wohmann); »vorgefaßte Meinungen von ›Kulturpäpsten‹, die 
[…] dem schöpferischen Menschen diktieren möchten, wie er 
zu schreiben habe. Und diese nach außen selten sichtbar wer-
dende ›inoffizielle‹ Zensur ist schlimmer als jede staatliche« 
(S. 189, Arnold H. Schwengeler); »Jedes Buch, das erscheint, 
ist eine Zensur von anderen Büchern, die nicht erscheinen« 
(S. 212, Jochen Gerz); »auch durch Firmen, die vermeiden 
wollten, daß ich einen Film in ihrem Werk drehe« (S. 256, 
Erika Runge); »Die Zensur besteht in der Nichtannahme eines 
Manuskripts.« (S. 344, Helmut Zenker) Vgl. hingegen: »All das 
ist wohl mit Zensur nicht gemeint, obgleich sich eine schlei-
chende (Selbst-)Zensur auf diesen Wegen mehr und mehr 
breitmacht.« (S. 194, Walter Vogt) »Ich halte Überlegungen 
solcher Art aber mehr für Redaktions- als Zensur-Vorgänge.« 
(S. 234, Joachim Kaiser) »Von Zensur konnte dabei freilich 
nicht die Rede sein; es war nur so, daß die einen den ganzen 
Apparat beherrschten, der notwendig war, um irgendetwas 
vor ein Publikum zu bringen […], und die andern parieren 
mußten oder schweigen.« (S. 325, Ernst Jandl)

211	 »Im übrigen erlebte ich nur eine gelegentliche ›ästhetische‹ 

kritische Bemerkungen bezogen,212 was suggeriert, dass 
der Zensurbegriff zumindest in den deutschsprachigen 
intellektuellen Milieus Mitte der 1970er Jahre bereits stark 
erweitert und auf alle Arten sozialer Interaktion bezogen 
verwendet wurde.213 Die ebenfalls befragten Verlagshäuser 
gaben im Übrigen großteils negative Antworten auf die 
Frage nach der Zensur.214 Die wenigen Ausnahmen hier 
betreffen tatsächlich Gerichtsverfahren gegen einzelne 
Publikationen.215 

Es ist insgesamt bemerkenswert, dass die Perspektive 
der Literaturschaffenden eine so eindeutige Tendenz 
aufweist, von Zensur betroffen zu sein. Dazu passt 
übrigens auch, dass Anfang der 1990er Jahre häufig die 
Rede von Schriftsteller:innen der DDR war, die nach der 
Wiedervereinigung eine Benachteiligung innerhalb der 
neuen politischen Ordnung feststellten und das teilweise 
als »Gesinnungszensur« des Westens gegenüber ihrer 
»kulturellen Identität« identifizierten;216 damit eng in 

Zensur: etwa in der Form, daß mir ein literarischer Redaktor die 
oder jene Wendung strich und einen Gegenvorschlag machte, 
beziehungsweise in den Text einsetzte.« (S. 146, Arthur Haeny) 
»Ich habe zweimal einen Verlag aus Zensurgründen gewechselt.« 
(S. 204, Horst Bingel) »Man wird permanent zensiert. Das beginnt 
schon beim Korrektor […] und es endet beim modernen Kulturkri-
tiker« (S. 240, Werner Koch).

212	 »Ein Buchhändler sagte mir mal, ich solle doch bei der Schilde-
rung sexueller Praktiken Zurückhaltung üben. Das würde dem 
Verkauf meiner Bücher sehr zuträglich sein.« (S. 183, Martin 
Roda Becher)

213	 »Dieser latente, dieser unheimliche Hang zur Zensur« (S. 161, 
Gerhard Meier); »Indirekte Zensur gibt es überall.« (S. 185, 
Hansjörg Schneider)

214	 Heinz Friedrich vom Deutschen Taschenbuchverlag (dtv) er-
wähnt die Zensur mit Bezug auf das Gatekeeping und formuliert 
damit die klare Gegenposition zu manchen Autor:innen: Es 
»fordert jeder, der sich einen Satz ausdenkt, dessen umgehen-
de Veröffentlichung. Erfolgt sie nicht, so wird postwendend 
der Vorwurf erhoben, hier sei Repression im gesellschaftspoli-
tischen Spiel, ja: es finde Zensur und Meinungsunterdrückung 
statt.« (S. 358)

215	 Vgl. H. J. Mundt vom Verlag Kurt Desch über Fanny Hill (S. 357); 
Daniel Keel von Diogenes über Das Geheimnis der Ottomane 
(Edward Gorey) und Fornicon (Tomi Ungerer), die »in Österreich 
naiverweise als Pornographie verboten« wurden (S. 360); 
Jochen Greven vom Fischer TB Verlag über das Indizierungs-
verfahren einer De-Sade-Ausgabe (S. 366); F. C. Delius vom 
Rotbuch Verlag: »Strafrechtlich wurden, noch zu Zeiten des 
alten Wagenbach-Verlags, der Rote Kalender 1972 und das 
Rotbuch 29 injuriert und zensiert. Zivilrechtlich wird Unsere 
Siemens-Welt von F. C. Delius von der Siemens AG verfolgt, 
die sich durch diese satirische Festschrift verleumdet und in 
ihren Geschäften behindert fühlt und massive Zensurwünsche 
anmeldet.« (S. 375)

216	 »[D]ie reflexartig vorgetragene Unterstellung […], der Westen, 
das heißt die westlichen Medien, das westdeutsche Feuilleton 
also, betreibe eine Kahlschlagpolitik, die Zerstörung der kultu-
rellen Identität eines 16-Millionen-Volkes, installiere eine Art 
Gesinnungszensur, gegen die man sich wehrhaft zusammen-
schließen müsse« (Ernest Wichner: »›Und unverständlich wird 
mein ganzer Text‹. Anmerkungen zu einer zensurgesteuerten 
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Verbindung stand auch das Framing der freien Marktwirt-
schaft als Form der Zensur217 – eine Position, die nicht 
bloß als Folge der Erfahrung in einem sozialistischen 
Staat ausgelegt werden sollte.218

IX. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN

Die Bandbreite der Zensurdebatten spätestens seit den 
1990er Jahren lässt sich zwar kaum auf einen gemein-
samen Nenner bringen, gleichwohl sind die allgemeinen 
Linien, die diese Debatten nach wie vor prägen, seit 
Langem etabliert, wie die bisherigen Ausführungen 
hoffentlich zeigen konnten.

Die Erkenntnis, dass sich viele Gesellschaftsformen trotz 
der vermeintlichen Abschaffung der Zensur »noch immer 
mit dem Problem« herumzuschlagen hatten, hat unter 
anderem schon Ulla Otto in den späten 1960er Jahren 
festgehalten.219 Etwa zur selben Zeit konzentrierte sich 
die Theoriedebatte in Frankreich auf eine spezielle 
Verquickung von Psychologie und historischer Zensur (vor 
allem am Beispiel de Sades). So entstand unter anderem 
im Tel-Quel-Umfeld, wie Nicholas Harrison untersucht 
hat, ein entsprechend breiter Zensurbegriff, der bis heute 
in vielen Bereichen nachwirkt (»censorship acts in the 
very structures of language«; »censorship acts in the 
teleology of conventional fiction«; »censorship acts th-
rough a certain conception of the self-identical individu-

›Nationalliteratur‹«, in: Wichner/Wiesner [Hg.]: Literaturent-
wicklungsprozesse [Anm. 176], S. 199–216, hier S. 199). Wichner 
spricht in diesem Zusammenhang auch von einer »neuen linken 
Melancholie« (ebd., S. 200).

217	 »Die Gleichgültigkeit des literarischen Marktes […] wurde 
dann in den 1990er Jahren von einigen Autoren als neue Form 
der Zensur bezeichnet« (Holger Brohm: »Zensur«, in: Michael 
Opitz/Michael Hofmann/Julian Koning [Hg.]: Metzler Lexikon 
DDR-Literatur. Autoren – Institutionen – Debatten, Stuttgart 
2009, S. 374–376, hier S. 375). Ein ähnlicher Hinweis steht 
schon bei Darnton: »Viewpoint« (Anm. 178), S. 216. Bei Richard 
Zipser wird die Marktzensur ebenfalls thematisiert (Zipser: 
Fragebogen [Anm. 30], S. 10, 35). Entsprechende Aussagen der 
befragten Schriftsteller:innen finden sich zahlreich in Zipsers 
Band; einige Positionen sind differenzierter, was die normative 
Dimension von Moden und Markttauglichkeit betrifft, aber alle 
verwenden (dem Fragebogen gemäß) den Begriff Zensur (ebd., 
S. 120, 173, 212, 220, 235, 252, 261, 274, 296, 325). Für dezidierte 
Gegenstimmen, vgl. unter anderem ebd., S. 253, 292.

218	 Der Standpunkt ist in der westlichen Theoriebildung ab Ende 
der 1980er Jahre nicht unüblich, zentral etwa bei Sue Curry 
Jansen: »Liberalism’s ›Good Lie‹ – its claim to have abolished 
censorship – merely replaced church and state censorships 
with market censorship.« (Sue Curry Jansen: Censorship. The 
Knot That Binds Power and Knowledge, Oxford 1991 [zuerst 
1988], S. 4) Darüber hinaus spielt Marktzensur auch in Pierre 
Bourdieus Zensurkonzept eine Rolle (vgl. unten, Anm. 221).

219	 Ulla Otto: Die literarische Zensur als Problem der Soziologie der 
Politik, Stuttgart 1968, S. 52.

al«220). In Kombination mit Pierre Bourdieus Konzept einer 
»strukturellen Zensur«, die bereits aus den Gegebenhei-
ten der sozialen Felder resultiert,221 sowie den Diskursthe-
orien Michel Foucaults erreichte dieses Verständnis von 
Zensur eine Hochphase zu Beginn der 1990er Jahre.222 

220	 Harrison: Circles of Censorship (Anm. 103), S. 199 f., mehrheit-
lich mit Bezug auf Roland Barthes sowie Pierre Klossowski 
und Julia Kristeva. Tel Quel 28 (1967) etwa war La Pensée de 
Sade gewidmet. Gleichzeitig war das Interesse nicht völlig 
theoretisch. In diese Zeit gehört auch die Sondernummer La 
censure et le censurable von Communications, wo es in der Vor-
bemerkung heißt: »Il semble que le débat sur la censure, jamais 
complètement éteint dans les sociétés où l’homme dispose 
d’une liberté d’expression suffisante pour contester les limites 
imposées à cette liberté ou pour dénoncer les abus qui en 
découlent, connaisse ces derniers temps un regain d’actua-
lité.« (o. A.: »La censure et le censurable«, in: Communications 9 
[1967]: La censure et le censurable, S. 1; »Es scheint, dass in letz-
ter Zeit die Debatte um die Zensur wieder aktueller geworden 
ist, die auch in jenen Gesellschaftsformen nie ganz versiegt, in 
denen Menschen ausreichend Redefreiheit haben, um die Gren-
zen infrage zu stellen, die dieser Freiheit auferlegt werden, oder 
den Missbrauch anzuklagen, der daraus entsteht«). Gemeint 
ist hier wohl spezifisch das »Loi du 4 janvier [1967] modifiant 
l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949, sur les publications 
destinées à la jeunesse«, das auch am Ende der Chronologie 
des Heftes steht: »Les interdictions de vente d’exposition et de 
publicité peuvent être prononcées séparément. Durant une 
période de cinq ans, toute nouvelle publication d’un éditeur, 
dont trois publications auront été interdites au cours de douze 
mois consécutifs, devra être déposée trois mois avant sa mise 
en vente, au Ministère de la Justice« (o. A.: »Chronologie«, in: 
ebd., S. 155–160, hier S. 160; »Ein Ausstellungsverkaufs- und 
Werbeverbot kann unabhängig voneinander ausgesprochen 
werden. Während einer fünfjährigen Frist muss jede neue Publi-
kation eines Verlages, von dem drei Veröffentlichungen im Lauf 
eines Jahres verboten wurden, drei Monate vor Verkaufsbeginn 
dem Justizministerium vorgelegt werden«).

221	 Vgl. Pierre Bourdieu: »La censure« (1977), in: ders.: Questions de 
sociologie, Paris 1984, S. 138–142.

222	 Bei Foucault kommt das Wort censure zwar praktisch nicht vor, 
seine Definitionen, unter anderem in L’Ordre du discours, er-
lauben jedoch leicht eine Verbindung mit dem Konzept, zumal 
zentrale Begriffe eine Rolle spielen, die auch aus der Sprachver-
wendung rund um die Zensur bekannt sind (Steuerung, Verbot 
etc.): »Ich setze voraus, daß in jeder Gesellschaft die Produkti-
on des Diskurses zugleich kontrolliert, selektiert, organisiert 
und kanalisiert wird – und zwar durch gewisse Prozeduren, 
deren Aufgabe es ist, die Kräfte und die Gefahren des Diskurses 
zu bändigen [...]. In einer Gesellschaft wie der unseren kennt 
man sehr wohl Prozeduren der Ausschließung. Die sichtbarste 
und vertrauteste ist das Verbot.« (Michel Foucault: Die Ordnung 
des Diskurses, übers. von Walter Seitter, Frankfurt a. M. 1991, 
S. 10 f.; bzw. Michel Foucault: »L’Ordre du discours«, in: ders.: 
Oeuvres II, hg. von Frédéric Gros, Paris 2015, S. 225–259, hier 
S. 228 f.) Hinweise auf Foucault sind in der Zensurforschung 
freilich nichts Neues. Vgl. etwa York-Gothart Mix: »Zensur im 18. 
Jahrhundert. Prämissen und Probleme der Forschung«, in: Wil-
helm Haefs/ders. (Hg.): Zensur im Jahrhundert der Aufklärung. 
Geschichte – Theorie – Praxis, Göttingen 2007, S. 11–23, hier 
S. 20. Dass Foucault das Wort Zensur nicht verwendet, ist be-
merkenswert, aber wohl nicht überraschend. Einerseits scheint 
er freudianische Anklänge vermeiden zu wollen, andererseits 
wird die gesellschaftliche Diskurskontrolle als weitgehend 
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Publikationen wie der Index on Censorship, der seit März 
1972 in London erscheint, haben dieses Bewusstsein 
sicher mitgeprägt. In der ersten Nummer heißt es 
entsprechend, das Ziel sei, Informationen bereitzustellen 
»about the ramifications of censorship and the thousand 
and one ways that are found to suppress man’s right to 
freedom of expression.«227 

Im Gegensatz zu dieser Sichtweise steht die Selbstbe-
schreibung von staatlicher Seite. Speziell repressive 
Systeme tendieren oft dazu, Zensur als etwas darzustel-
len, das vor allem anderswo – geographisch oder auch 
historisch – passiert (ist).228 Dass keine Zensur existiere, 
gilt also häufig nur für die eigene Staatsform. Speziell im 
rhetorischen Framing von Regierungen, die vollkommen 
die Interessen eines Volkes zu vertreten behaupten, sind 
Kontrollinstanzen auch nicht per se negativ konnotiert. 
Selbst im 20. Jahrhundert muss der Begriff der Zensur 
nicht automatisch vermieden werden.229 Oft ist das aber 

angedroht bzw. angewandt werden, sind folgende Zensur-Ar-
ten: moralische Appelle / Boykott-Maßnahmen / Schreibver-
bote / Vertriebsverbote, Indizierungen / Informationsverbote, 
Informationsverweigerung / Einstampfen gedruckter Zeitungs-
exemplare / Zurücknahme von Artikeln aus dem Satz / Drohung 
mit Anzeigenentzug / Ausschluß von der Landespressekonfe-
renz / Beleidigungs- und Verleumdungsklagen / Kündigungen 
/ Versetzung auf einen anderen Posten / Beschneidung von 
Kompetenzen / Beschlagnahme und Unbrauchbarmachung 
/ Ausschluß vom Postzeitungsdienst / Strafprozesse« (Rolf 
Sülzer: »Pressezensur«, in: Kienzle/Mende [Hg.]: Zensur in der 
Bundesrepublik [Anm. 10], S. 170–187, hier S. 179).

227	 M. S. [= Michael Scammell]: »Notebook«, in: Index on Censorship 
1.1 (1972), S. 5–9, hier S. 5.

228	 Die DDR habe »Zensur auch in offiziellen Lexika als arbei-
terfeindliche Machenschaft des kapitalistischen Auslandes 
deklarier[t]« (Wiesner: »Zensiert« [Anm. 180], S. 11). Bei Ernest 
Wichner und Herbert Wiesner wird der Eintrag »Zensur« aus 
dem Wörterbuch der Literaturwissenschaft von 1986 (hg. von 
Claus Träger) zitiert: »In der Klassengesellschaft historisch ent-
standenes System zur Überwachung und Unterdrückung der 
die gegebenen Verhältnisse in dieser oder jener Form in Frage 
stellenden (progressiven, demokrat. usw.) Meinungsbildung; 
in erster Linie gegen Druckerzeugnisse aller Art gerichtet, dient 
sie dem Ziel, das Meinungsmonopol und die ideolog. Dominanz 
der jeweils herrschenden Gesellschaftskräfte zu erhalten.« 
(Wichner/Wiesner: Ausstellungsbuch [Anm. 166], S. 17)

229	 Beispielhaft das spanische Pressegesetz vom 18. März 1966 (Ley 
de Prensa y Imprenta). In der Präambel heißt es »el Gobierno 
ha cumplido escrupulosamente su papel de fiel intérprete del 
sentir y del pensar del país« (»die Regierung hat gewissenhaft 
ihre Rolle als treuer Übersetzer des Fühlens und Denkens des 
Landes erfüllt«). Artikel 3 »De la censura« hält zwar fest, dass 
»La administración no podrá aplicar la censura previa ni exigir 
la consulta obligatoria, salvo en los estados de excepción y de 
guerra expresamente previstos en las leyes« (»Die Verwaltung 
darf keine Vorzensur anwenden oder eine verpflichtende Bera-
tung vorschreiben, außer in Ausnahme- und Kriegszuständen, 
wie in den Gesetzen explizit vorgesehen«). Im Lichte der vielen 
Vorschriften des 2. Artikels, der die Grenzen der Pressefreiheit 
hinsichtlich Wahrheit, Moral, Regierung, Staatssicherheit, 
öffentlicher Ordnung, Respekt vor Institutionen und Personen 

Man spricht heute mit Blick auf die Zensurtheorie in der 
Regel vom New Censorship, wobei der genaue Ursprung 
des Ausdrucks nicht völlig geklärt ist.223 In der Tat sind 
Verwendungen der Phrase seit den 1990er Jahren 
bekannt, beziehen sich aber zunächst eher auf das, was 
die Zensurforschung als informelle Zensur theoretisiert, 
nicht so sehr auf generelle diskursive Restriktionen.224 
Zur gleichen Zeit findet aber auch die Position, die unter 
anderem Beate Müller unter New Censorship versteht, an 
verschiedenen Stellen Ausdruck:

»The essays in this issue […] combine historical, political, 
legal, philosophical, aesthetic, and social perspectives 
with the aim of identifying past and contemporary social, 
economic, and institutional structures that prohibit or 
inhibit the dissemination of images and ideas. It is our 
intention to engage in an analysis of and a broad critical 
dialogue about censorship and artistic freedom.«225

Wie zahlreiche Zitate aus der einschlägigen Literatur 
zeigen, waren schon die Debatten in den 1970er Jahren 
von den genannten Theorieimpulsen beeinflusst. Ab 
dieser Zeit operiert die Kritik an formellen wie informel-
len Kommunikationsschranken häufig mit dem Begriff 
Zensur, wobei einerseits zwischen einer Außen- und 
einer Innenperspektive auf illiberale Systeme zu unter-
scheiden ist. Andererseits werden aber generell in allen 
modernen Staatsformen Zensurvorgänge konstatiert.226 

unbewusst verstanden (man muss sie erst ›archäologisch‹ 
rekonstruieren), was bei einer (institutionalisierten) Zensur 
nicht der Fall ist. 

223	 Nikola Roßbach führt die Verwendung von New Censorship auf 
Beate Müllers Vorwort zu einem Sammelband von 2003 zurück, 
die eine Formulierung von Robert C. Post abgewandelt habe 
(vgl. Nikola Roßbach: »Zensur« [Anm. 3], S. 20. Die Rede ist von 
Beate Müller: »Über Zensur: Wort, Öffentlichkeit und Macht. 
Eine Einführung«, in: dies. [Hg.]: Zensur im modernen deutschen 
Kulturraum, Tübingen 2003, S. 1–30, hier S. 3: »Für die Vertreter 
des ›New Censorship‹ ist Zensur ein allgegenwärtiges, weil mit 
jeglichen Diskursformen einhergehendes Phänomen«).

224	 Vgl. Richard Burt: »Introduction: The ›New‹ Censorship«, in: ders. 
(Hg.): The Administration of Aesthetics: Censorship, Political Criticism 
and the Public Sphere, Minneapolis 1994, S. ix–xxix, insb. S. ix f.

225	 Barbara Hoffman: »Censorship II«, in: Art Journal 50.4 (1991): 
Censorship II, S. 14–15 (Hvh. D. S.). Der Hinweis darauf stammt 
aus Burt: »Introduction« (Anm. 224). Für bibliographische 
Hinweise auf den damaligen Stand der Debatte vgl. ebd., S. 
xxv–xxvi. Vgl. auch Sue Curry Jansen: »My definition of the term 
[censorship] encompasses all socially structured proscriptions 
or prescriptions which inhibit or prohibit dissemination of 
ideas, information, images, and other messages through a so-
ciety’s channels of communication whether these obstructions 
are secured by political, economic, religious, or other systems 
of authority« (Jansen: Censorship [Anm. 218], S. 221). Bei 
Richard Burt ist einmal die Rede vom »chief mode of censorship 
in the United States, namely, the manufacture of consent« 
(Burt: »Introduction« [Anm. 224], S. xii).

226	 »Die wiederkehrend auftretenden Sanktionsmechanismen, die 
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Act von 1968 die »Abolition of censorship of the theatre« 
umsetzte, ohne dass dieser Begriff im Theatres Act von 
1843 eine Rolle gespielt hätte.235 

In solchen Fällen werden vor allem diskursive Signale 
gesetzt, die es auch erlauben, eine Brücke zu dem zu 
schlagen, was im Band von Kienzle und Mende mehrfach 
als »spektakuläre Zensur« bezeichnet wird: das bewusst 
Aufsehenerregende, das der Warnung dient.236 Zu dieser 
Logik gehört nicht zuletzt auch die Marketingkategorie 
›Zensur‹, denn was ›zensiert‹ wurde, anderswo oder in 
der Vergangenheit, und nun doch erhältlich ist, signali-
siert den Reiz des Verbotenen:237

»The Register of Prohibited Publications is a most happy 
idea, constituting as it does, after the manner of Boston’s 
Black Book, a free and permanent advertisement of 
those books and periodicals in which, be their strictly 
literary status ever so humble, inheres the a priori excel-
lence that they have annoyed the specialist in common 
sense.«238

Darüber hinaus bleibt noch einiges zu tun. Für eine brei-
tere Analyse der Sprachverwendung wäre es interessant, 
einen näheren Blick vor allem auf solche Bereiche zu 
werfen, in denen sich informelle und formelle Zensur 
tendenziell überlappen: Die Kontrolle von Sprachstan-

235	 Tatsächlich handelte es sich sehr wohl um eine vollumfängliche 
Vorzensur. »And be it enacted, That One Copy of every new 
Stage Play, and of every new Act, Scene, or other Part added 
to any old Stage Play […] shall be sent to the Lord Chamberlain 
[…] Seven Days at least before the first acting or presenting 
thereof […]. And be it enacted, That it shall be lawful for the 
Lord Chamberlain […] to forbid the acting or presenting [of] 
any Stage Play, or any Act, Scene, or Part thereof« (»Cap. 68. An 
Act for regulating Theatres [22d August 1843.]«, in: Collection 
of the Public General Statutes passed in the Sixth and Seventh 
Year of the Reign of Her Majesty Queen Victoria, London 1843, 
S. 580–585, hier S. 583). Für den Theatres Act 1968 vgl. https://
www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/54/contents/enacted.

236	 Kienzle: »Logophobie« (Anm. 150), S. 24 f., 38 f. So auch schon 
bei Hans Magnus Enzensberger: »[D]ie punktuelle Zensur gibt 
sich gern spektakulär, sie macht von sich reden, das ist sie 
sich schuldig, denn ihre Aktionen verfolgen demonstrative 
Absichten. […] demnächst seid ihr an der Reihe.« (Hans Magnus 
Enzensberger: »Über Zensur und Selbstzensur« [1976], in: 
Glaser [Hg.]: Bundesrepublikanisches Lesebuch [Anm. 167], 
S. 649–655, hier S. 650)

237	 Vgl. Bachleitner: »Theorien« (Anm. 54), S. 39; Siemann: »Zensur« 
(Anm. 58), S. 370.

238	 Samuel Beckett: »Censorship in the Saorstat« (1935), in: ders.: 
Disjecta. Miscellaneous Writings and a Dramatic Fragment, 
London 1983, S. 84–88, hier S. 86. Wie weit Joachim Seyppels 
Feststellung (mit Bezug auf de Bruyns Jean Paul) in der DDR 
zutraf, ist schwer zu sagen, aber auch er hält fest: »Handel mit 
verbotenen Büchern? Sprunghafter Anstieg der Verkaufszah-
len! Zensur, wenn sie bekannt werde, sei geradezu Schleich-
werbung« (Seyppel: Ich bin ein kaputter Typ [Anm. 189], S. 105).

trotzdem der Fall. Das Tabu des Zensurbegriffs in der 
Sowjetunion und der DDR wurde bereits angesprochen; 
im sozialistischen Jugoslawien scheint die Situation 
(wenigstens nach 1952) vergleichbar gewesen zu sein.230 
Die Notwendigkeit von Kontrollen wird aber auch in 
solchen Fällen nicht immer außer Frage gestellt, ähnlich 
wie in den meisten Staaten ein breiter Konsens herrscht, 
was spezielle Teilbereiche, etwa den Jugendschutz, 
betrifft. Diese Auffassungen schwanken auch in illibera-
len Kontexten stark von System zu System, wobei eine 
genauere Untersuchung hier noch aussteht. Die Logik ist 
klar: Sobald es eine ideologisch korrekte Position auch 
in der Kunst gibt, ist jede Abweichung ein objektiver 
Fehler (ein »ideologischer Mangel«231), der zu berichtigen 
ist.232 Das spezielle Vokabular für diese Vorgänge reicht 
von ›Kritik‹ und ›Selbstkritik‹ über ›Diskussion‹, ›Umar-
beitung‹, ›Glättung‹, sowie »dogmatische Eingriffe«233 bis 
hin zu ›Lenkung‹ und ›Entschärfung‹. In der Sowjetunion 
etwa war auch die Rede von »Lektürereglementierung« 
und »Kontrolle des gedruckten Wortes«.234

Dass Kritiker schnell von ›Zensur‹ sprechen, mag wenig 
überraschen. Ebenfalls zu beobachten ist aber eine 
Tendenz auch offizieller Stellen, von ›Zensur‹ besonders 
dann zu sprechen, wenn sie abgeschafft wird oder wurde. 
Das ist etwa der Fall in Großbritannien, wo der Theatres 

des öffentlichen Lebens, persönlicher Ehre usw. veranschlagt, 
ist der Hinweis auf eine »freiwillige Beratung« (»consulta 
volontaria«) des Artikels 4 jedoch eindeutig (»Ley 14/1966, de 
18 de marzo, de Prensa e Imprenta«, Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-1966-3501&b=4&tn=1&p=19660319). Vgl. auch Neuschäfer: 
Macht und Ohnmacht (Anm. 145), S. 47.

230	 Maßnahmen durch die Regierung bzw. Schriftstellerverbände 
und Druck auf die Autor:innen gab es in Form eines »›širok sis-
tem mera‹ [broad system of measures] which relied on rejecting 
some manuscripts, planting unfavourable reviews, inviting 
writers to interviews with the police, creating difficulties when 
applying for a passport, refusing employment opportunities, 
withholding the offer of a bigger or better flat«, aber »avoid[ing] 
the heavy-handed mechanism of state censorship« (David A. 
Norris: Haunted Serbia. Representations of History and War in 
the Literary Imagination, Cambridge 2016, S. 14, 13). Mit den 
späten 1960er Jahren soll »a period of renewed censorship« 
begonnen haben (ebd., S. 15), wobei das Fallbeispiel klar auf 
die oben genannten Maßnahmen, speziell die Manuskriptableh-
nung, rekurriert. Vgl. aber Sveta Lukić: Contemporary Yugoslav 
Literature. A Sociopolitical Approach, hg. von Gertrude Joch Ro-
binson, übers. von Pola Triandis, Urbana/Chicago 1972, S. 182: 
»After the 1968 Belgrade University riots and the Warsaw Pact 
invasion of Czechoslovakia, […] there have been formal bans of 
texts either by the courts or by various arts councils […]. Finally, 
there is the renewed imposition of preventative censorship, 
which is widespread in the press, theater, film, and television.«

231	 Bunge: Debatte (Anm. 176), S. 96.
232	 Vgl. auch Swayze: Political Control (Anm. 114), S. 14–16.
233	 Bunge: Debatte (Anm. 176), S. 19.
234	 Bljum: Zensur (Anm. 111), S. 9.

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/54/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/54/contents/enacted
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1966-3501&b=4&tn=1&p=19660319
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1966-3501&b=4&tn=1&p=19660319
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zurückschreckt‹; unter der man ›leidet‹. Die ›gelockert‹ 
oder ›verschärft‹ werden kann. Vorstellungen von 
Reinheit: ›Säuberung‹, ›Bereinigung‹; von Körperlichkeit: 
›Verstümmelungen‹, ›Amputationen‹ und ›Entstellung‹, 
bis hin zur Zensur als ›Krankheitsbekämpfung‹, als 
›Immunsystem‹ einer Kultur.246 Eine Zensur, die ›funktio-
niert‹, ›wirkt‹, die nicht zuletzt ›verinnerlicht‹ wird und als 
›Schere im Kopf‹ fungiert.

Im Einzelnen wäre es auch vielversprechend, zusam-
mengesetzte Phrasen (z. B. ›Zensur des Marktes‹) jeweils 
als semantische Einheiten zu untersuchen, um ein noch 
differenzierteres historisches Profil herauszuarbeiten. 
Dabei ist jedoch immer zu bedenken, dass sich der Be-
griff Zensur zu einem gewissen Grad gegen Nuancierung 
sträubt: Zu stark sind die Nachwirkungen einer langen 
Tradition der Polemik – und nicht zuletzt das Wissen 
um die Auswirkungen der Sache, die der Begriff nicht 
abzuschütteln imstande ist. Was oft auch gar nicht im 
Interesse derer ist, die den Begriff polemisch verwenden.

246	 »Der BGH führte in dem Urteil gegen Maier [ein Kioskbesitzer, 
1956] aus, daß Literatur in ihrer schädlichen Wirkung Krankhei-
ten gleichkomme: ›Es verhält sich hier nicht anders als bei Er-
regern körperlicher Krankheiten […]‹« (Kienzle: »Logophobie« 
[Anm. 150], S. 29). »Seiner Logik zufolge muß der ansteckende 
Text in Quarantäne, weil niemand außer einigen Fachleuten ge-
gen Infizierung gefeit sei« (ebd., S. 41). Vgl. auch André Glucks-
mann: »la censure est mécanisme de défense d’une culture«; 
»pour remonter […] aux causes pathogènes«; »l’organisme de 
censure comme ›défense et protection‹« (André Glucksmann: 
»La métacensure«, in: Communications 9 (Anm. 220), S. 75–83, 
hier S. 75 f.).

dards hinsichtlich abweichender Formen, die Politiken zu 
›Vulgär-‹ und Minderheitensprachen,239 besonders auch 
in kolonialen Zusammenhängen,240 Eingriffe in Schul- 
und Lesebücher usw. Speziell wäre zu untersuchen, ob 
gerade in den 1990er Jahren all diese Formen mit den 
Begrifflichkeiten der ›Zensur‹ diskutiert wurden.

Ein weiterer Schritt wäre, korpusanalytisch auf die 
unterschiedliche Verwendung der Begriffe Zensur, Zensor, 
zensieren und zensiert in den genannten und vielen wei-
teren Quellen zu schauen.241 Dazu kommt die Bildsprache 
rund um ›Zensur‹, wie sie in der Publizistik, in Korrespon-
denzen, aber auch in der Zensurforschung erscheint:242 Ihr 
›Rotstift‹, ihre ›Empfindlichkeit‹, ihre ›Strenge‹, aber auch 
ihre ›Naivität‹ und ›Umgehbarkeit‹; der »Topos« des »bös-
willig-ignoranten Zensors«,243 die Zensoren als Dummköp-
fe. Dann die ›Opfer‹ der Zensur, ihr ›Wüten‹, die Zensur als 
›Geißel‹, als ›Seuche‹,244 als ›Waffe‹.245 Der ›Kampf‹ mit der 
Zensur – einer Zensur, die ›tilgt‹, ›entfernt‹, ›verhindert‹, 
›beanstandet‹, ›vorwirft‹, ›eingreift‹, ›fordert‹, ›nicht davor 

239	 Zur Sowjetunion vgl. Ermolaev: Censorship (Anm. 110), S. 56, 
100 f.; zu Spanien Hinweise auf die »censura idiomática, que no 
se institucionalizaría hasta abril de 1941« bei Gubern: La censu-
ra (Anm. 142), S. 32 f.; zur faschistischen Sprachpolitik in Italien 
vgl. Alberto Raffaelli: »Fascismo, lingua del«, in: Enciclopedia 
dell’italiano, hg. von Raffaele Simone, Bd. 1, Rom 2010, Trec-
cani, https://www.treccani.it/enciclopedia/lingua-del-fascis-
mo_(Enciclopedia-dell‹Italiano)/.

240	 Vgl. Salamone: »Colonialism« (Anm. 161).
241	 Dass das Partizip zensiert eine eigene Bedeutungsdimension 

haben kann, legt eine Beobachtung zum kirchlichen Index 
nahe: »un livre ›censuré‹ est alors synonyme de livre ›interdit‹« 
(Jean-Baptiste Amadieu: »La critique littéraire pratiquée par 
le censeur ecclésiastique«, in: Macé/Poulouin/Leclerc [Hg.]: 
Censure et critique (Anm. 12), S. 297–311, hier S. 299; »ein ›zen-
siertes‹ Buch ist gleichbedeutend mit einem ›verbotenen‹«).

242	 Ein beeindruckendes Verzeichnis von Begriffen aus Schriftstel-
lerkorrespondenzen rund um die russische Zensur im 19. Jahr-
hundert (Verben, Adjektive, Metaphern, Metonymien), das als 
Modell für eine solche Untersuchung dienen könnte, versammelt 
I. P. Foote: »›In the Belly of the Whale‹: Russian Authors and 
Censorship in the Nineteenth Century«, in: The Slavonic and East 
European Review 68.2 (1990), S. 294–298.

243	 Fischer: »Geschichte der Zensur« (Anm. 17), S. 505.
244	 »Die Zensur ist eine Seuche, die immer dort erfolgreich war, 

wo sie in totaler Selbstzensur endete.« (Staeck: »Eine Zensur« 
[Anm. 33], S. 159)

245	 Die Zensur als »Waffe« im »Instrumentarium staatlicher Ab-
wehrmaßnahmen« bei Walter Mallmann: »Pressefreiheit und 
Journalistenrecht« [1959], in: Wilke (Hg.): Pressefreiheit (Anm. 
55), S. 312–333, hier S. 313. Waffe kann übrigens auch die Pres-
sefreiheit sein: »que la libertad ilimitada de imprenta puede 
causar daños, que es un arma siempre dispuesta á atacar á 
la sociedad por diversos flancos« (»Censura«, in: Enciclopedia 
moderna. Diccionario universal de literatura, ciencias, artes, ag-
ricultura, industria y comercio, hg. von Francisco de P. Mellado, 
Bd. 7, Madrid 1851, Sp. 891–899, hier Sp. 899; »dass die unbe-
schränkte Pressefreiheit Schaden anrichten kann, dass sie eine 
stets bereite Waffe ist, um die Gesellschaft von verschiedenen 
Seiten her anzugreifen«).

https://www.treccani.it/enciclopedia/lingua-del-fascismo_(Enciclopedia-dell‹Italiano)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/lingua-del-fascismo_(Enciclopedia-dell‹Italiano)/
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ZWISCHEN PHILOSOPHIEGESCHICHTE UND 
HISTORISCHER SEMANTIK 
EINE ZWEITE BILANZ NACH ZEHN JAHREN
Sebastian Cwiklinski

I. EINLEITUNG

2015 erschien im Forum Interdisziplinäre Begriffsgeschich-
te eine erste Darstellung zur Rezeption von Reinhart 
Kosellecks Begriffsgeschichte in der Türkei.1 In ihr kam ich 
zu dem Schluss, dass die Begriffsgeschichte in der Türkei 
»noch in den Kinderschuhen [steckt]«.2 Die Forscherinnen 
und Forscher in der Türkei, so mein Fazit vor zehn Jahren, 
sind zwar mit Kosellecks Begriffsgeschichte vertraut, 
wenden sie aber so gut wie nie auf die Verhältnisse in der 
Türkei und im Osmanischen Reich an. Lediglich einzelne 
Arbeiten der Übersetzungswissenschaftlerin Elif Daldeniz3 
(1970–2012) bildeten eine Ausnahme, da sie sich nicht 
nur bemüht habe, eine theoretische Grundlage für die 
Begriffsgeschichte in der Türkei zu erarbeiten, sondern mit 
ihrer Studie zum Begriff kültür (Kultur) auch beispielhaft 
eine Analyse eines zentralen Begriffs vorgelegt habe. Seit 
2015 sind in der Türkei diverse Studien zur Begriffsge-
schichte erschienen, aber dennoch wird mein Befund aus 
jenem Jahr in der türkischen Forschungsliteratur weiter-
hin an prominenter Stelle zustimmend zitiert.4 Dies möch-
te ich zum Anlass für eine Aktualisierung der Bestandsauf-
nahme nehmen und zeigen, was sich in den letzten zehn 

1		  Sebastian Cwiklinski: »Die Rezeption der Koselleck’schen 
Begriffsgeschichte in der Türkei«, in: Forum Interdisziplinäre 
Begriffsgeschichte 4.1 (2015), S. 46–51, https://www.zfl-berlin.org/
files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/ZfL_
FIB_4_2015_1_Cwiklinski_Tuerkei.pdf (aufgerufen am 15.07.2025).

2		  Ebd., S. 50.
3		  Als wissenschaftliche Autorin hat Elif Daldeniz-Baysan den zwei-

ten Teil ihres Familiennamens meistens weggelassen, was auch 
im Text der vorliegenden Untersuchung berücksichtigt wird. 
Bei bibliographischen Angaben wird hingegen immer die in der 
Publikation selbst verwendete Version des Namens verwendet.

4		  Vgl. Turgay Kurultay/Yeşim Tükel Kanra: »Sunuş« [Vorwort], 
in: Elif Daldeniz-Baysan: Kavramların Yolculuğu. Çeviribilimsel 
Perspektiften Bir Bakış. Nihal Ekin Erkan’ın katkılarıyla [Die Reise 
der Begriffe. Ein Blick aus übersetzungswissenschaftlicher 
Perspektive. Mit Beteiligung von Nihal Ekin Erkan], hg. von 
dens., İstanbul 2022, S. 9–17, hier S. 9; vgl. auch die Rezension 
dieses Werks von Özlem Berk Albachten in İstanbul Üniversitesi 
Çeviribilim Dergisi 16 (2022), S. 105–109, hier S. 106.

Jahren in der Türkei zum Thema getan hat und inwieweit 
auch außerhalb der Türkei über Begriffsgeschichte im 
osmanischen und türkischen Kontext nachgedacht wird.

Eine Feststellung aus dem Überblicksartikel von 2015 sei 
hier noch einmal angeführt, da sie nach wie vor Gültigkeit 
hat und für das Verständnis auch der aktuellen Situation 
der Begriffsgeschichte in der Türkei relevant ist: Aufgrund 
der sprachlichen Situation in der Türkei mit dem Wechsel 
vom arabischen zum lateinischen Alphabet in den 1920er 
und dem Austausch eines wichtigen Teils des Wortschat-
zes im Rahmen der türkischen Sprachreform seit den 
frühen 1930er Jahren unterscheiden sich die Bedingungen 
für eine Begriffsgeschichte in der Türkei grundlegend von 
denen in anderen Ländern. Die puristische Sprachpolitik 
mit ihrer Einführung einer Vielzahl von Neologismen (die 
teilweise lediglich das alte osmanische Vokabular erset-
zen, teilweise aber auch Begriffe aus westlichen Sprachen 
ins Türkische einführen sollten) hat für einen abrupten 
Bruch in der türkischen Sprache gesorgt, und für die große 
Mehrheit der heutigen Bewohner:innen der Türkei sind be-
reits Texte aus den ersten 20 Jahren des 20. Jahrhunderts 
sprachlich nicht mehr zugänglich. Alp Eren Topal und Einar 
Wigen fassen dies treffend mit den Worten zusammen, 
dass eine osmanische Begriffsgeschichte aufgrund der 
besonderen sprachlichen Situation in der Türkei eher 
ein archäologisches als ein genealogisches Projekt sei.5 

II. ZUR REZEPTION VON KOSELLECKS 
KONZEPTION DER BEGRIFFSGESCHICHTE  
IN DER TÜRKEI

Bei der Sichtung der neueren Literatur zur Begriffs-
geschichte in der Türkei fällt zunächst auf, dass die 
Forscherinnen und Forscher äußerst gut informiert über 
die Diskussionen zur Begriffsgeschichte in Deutschland 

5		  Alp Eren Topal/Einar Wigen: »Ottoman Conceptual History: 
Challenges and Prospects«, in: Contributions to the History of 
Concepts 14.1 (2019), S. 93–114, hier S. 103.

https://www.zfl-berlin.org/files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/ZfL_FIB_4_2015_1.pdf
https://www.zfl-berlin.org/files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/ZfL_FIB_4_2015_1.pdf
https://www.zfl-berlin.org/files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/ZfL_FIB_4_2015_1.pdf
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Münsteraner Schule untersucht Keskin hierbei eben-
so wie die der von Hans-Georg Gadamer geprägten 
Heidelberger Schule und die der von Reinhart Koselleck 
geprägten sozialhistorischen Begriffsgeschichte.

So umfang- und kenntnisreich Keskins Überblick über die 
Begriffsgeschichte auch ist – er stellt ihre wesentlichen 
Strömungen kompetent dar und vermag sie auch ange-
messen in die Geistesgeschichte des 19. und 20. Jahrhun-
derts einzuordnen –, so knapp fallen seine Überlegungen 
darüber aus, wie eine Begriffsgeschichte in der Türkei 
aussehen könnte. Lediglich auf den letzten beiden Seiten 
erörtert Keskin diese Frage, wobei er die Hälfte dieser 
Überlegungen einer Kritik der Darstellung der Begriffsge-
schichte in dem ebenfalls 2016 erschienenen Werk Begriffe 
und ihre Geschichten10 des Philosophen Doğan Özlem 
(1944–2022) widmet, die im Wesentlichen eine freie Über-
setzung des Artikels zur Begriffsgeschichte im Historischen 
Wörterbuch der Philosophie von Helmut G. Meier aus dem 
Jahr 1971 sei. Dass Keskins Kritik zutrifft,11 soll im Rahmen 
des vorliegenden Artikels jedoch nicht weiter interessieren. 
Relevanter ist die Art und Weise, wie Özlem Begriffsge-
schichte versteht und in der Praxis anwendet.

III. BEGRIFFSGESCHICHTE ALS 
PHILOSOPHIEGESCHICHTLICHES 
UNTERNEHMEN

In seinem Werk stellt Doğan Özlem die Geschichte ausge-
wählter Begriffe dar, und bereits ein erster Blick darauf 
macht deutlich, dass er unter Begriffsgeschichte etwas 
anderes versteht als die sich auf Koselleck beziehende 
Forschungsrichtung: Wenn er die Geschichte von Termini 
wie Technik/Technologie, Liebe, Wert oder Ethik/Moral 
erörtert, spielen der türkische Kontext und die Besonder-
heiten der türkischen Sprache keine Rolle. Aufschluss-
reich ist, wie Özlem den Begriff Liebe behandelt: Die zwei 
Grundbedeutungen des Begriffs – Liebe als Band, das die 
Einheit zwischen lebenden beseelten Wesen herstelle, 
sowie als Kraft, die die (auch sexuelle) Vereinigung von 
Wesen ermögliche und die man nur fühlend erleben 
könne – werden zwar auch mit etymologischen Erörte-
rungen begleitet, aber diese beziehen sich nicht auf die 
türkische Sprache, sondern auf das altgriechische agape 
beziehungsweise das deutsche Liebe. Die türkischen Be-

10	 Doğan Özlem: Kavramlar ve Tarihleri, İstanbul 2016.
11	 Ein Vergleich von Meiers Artikels (Helmut G. Meier: »Begriffs-

geschichte«, in: Joachim Ritter [Hg.]: Historisches Wörterbuch 
der Philosophie, Bd. 1, Basel/Stuttgart 1971, Sp. 788-808, bzw. 
Historisches Wörterbuch der Philosophie online, https://doi.
org/10.24894/HWPh.415) mit dem ersten Kapitel von Özlems 
Werk bestätigt die Richtigkeit von Keskins Vorwurf.

und in anderen westlichen Ländern sind. So veröf-
fentlichte etwa der 2012 in Heidelberg promovierte 
kurdische Philosoph Mesut Keskin 2016 auf Türkisch Was 
ist Begriffsgeschichte?, einen kurzen Überblick über die 
philosophischen Grundlagen, die im deutschsprachi-
gen Raum zur Etablierung des begriffsgeschichtlichen 
Paradigmas geführt haben. 6 Keskin verschafft auf diese 
Weise einer Leserschaft in der Türkei die Möglichkeit, vor 
allem die deutschen Diskussionen zur Begriffsgeschich-
te nachzuverfolgen. In seiner Einleitung erörtert Keskin 
zunächst in einer langen Fußnote die möglichen Begriff-
lichkeiten für ›Begriffsgeschichte‹ im Türkischen.7 Zwar 
knüpft er dabei auch an frühere türkische Diskussionen 
an,8 aber Keskins Darstellung zeichnet sich durch eine 
tiefere Durchdringung der Thematik aus, da er sowohl 
den Kontext der deutschen Ausgangssprache als auch 
sämtliche möglichen Alternativen im Türkischen mit ih-
ren jeweiligen Vor- und Nachteilen diskutiert. Zunächst 
führt er aus, dass sich ›Begriffsgeschichte‹ nur schlecht 
in andere europäische Sprachen übersetzen lasse, da in 
diesem Terminus auch Besonderheiten der deutschen 
Sprache zum Ausdruck kämen. Der Versuch, den Begriff 
im Türkischen mit kavram tarihi wiederzugeben (mit 
dem Wort kavram für ›Begriff‹ im Singular), wird von Kes-
kin kritisiert, da ›Begriffsgeschichte‹ in dieser türkischen 
Übersetzung die Bedeutung einer allgemeinen wissen-
schaftlichen Anstrengung beziehungsweise Forschungs-
richtung verliere, die man besser mit kavramlar tarihi 
(mit kavram im Plural) wiedergebe. Ihm zufolge handelt 
es sich bei der Wiedergabe des Begriffs mit kavram tarihi 
im Türkischen um eine allzu wörtliche Übersetzung aus 
dem Deutschen, die die erwähnten Feinheiten nicht 
berücksichtige.9 Keskin beginnt seinen Überblick über 
die Begriffsgeschichte mit der Feststellung, dass es sich 
bei ihr um ein interdisziplinäres Projekt zwischen Philo-
sophie, Ideen- und politischer Geschichte und weiteren 
Disziplinen handele, doch konzentriert er sich dann auf 
die philosophischen Grundlagen dieser Forschungs-
methode, die er kenntnisreich beschreibt. Er gibt einen 
Überblick über die Anfänge mit Adolf Trendelenburg und 
Gustav Teichmüller in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts sowie über weitere Versuche in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, ehe er ausführlicher auf die 
Entwicklung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
eingeht. Die Rolle der von Joachim Ritter begründeten 

6		  Mesut Keskin: Kavramlar Tarihi Nedir?, İstanbul 2016.
7		  Vgl. ebd., S. 11 f., Anm. 1.
8		  Vgl. Cwiklinski: »Die Rezeption« (Anm. 1), S. 47 f.
9		  Keskin: Kavramlar Tarihi Nedir? (Anm. 6), S. 11, Anm. 1. Hierzu 

sei angemerkt, dass Keskins Plädoyer für kavramlar tarihi mit 
kavram (Begriff) im Plural keine weitreichenden Folgen zeitigte, 
denn Forscherinnen und Forscher verwenden nach wie vor eine 
der beiden erwähnten Varianten nach eigenem Gutdünken.

https://doi.org/10.24894/HWPh.415
https://doi.org/10.24894/HWPh.415
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nen können. In keinem der genannten Werke wird der 
Anspruch erhoben, eine Begriffsgeschichte gemäß der 
Konzeption von Reinhart Koselleck zu betreiben, aber alle 
erwähnten wissenschaftlichen Anstrengungen firmieren 
unter dem Terminus Begriffsgeschichte. Gut illustrieren 
lässt sich die Unbekümmertheit, mit der in den erwähn-
ten und vielen weiteren Arbeiten von einzelsprachlichen 
Aspekten abgesehen wird, mit den einleitenden Worten 
des Vorworts zu einem weiteren Band, der sich mit 
Begriffen und ihrer Bildung in den Sozialwissenschaften 
auseinandersetzt: »Die lateinischen Wurzeln des Wortes 
kavram (Begriff) weisen Eigenheiten auf, die seine Bedeu-
tung und seine Wichtigkeit bei der Bildung von Gedanken 
deutlich zutage treten lassen.«15 Dass in diesem Kontext 
von einer Sprache zu einer anderen gesprungen wird, ist 
den Autoren keine Erwähnung wert.

IV. TERMINOLOGIEARBEIT ALS 
BEGRIFFSGESCHICHTE?

In einigen wenigen Fällen lässt sich ein anderes Phänomen 
beobachten: Einzelne Forscherinnen und Forscher bezie-
hen sich in ihren Arbeiten explizit auf Koselleck und seine 
Konzeption, betreiben selbst aber keine Begriffsgeschichte. 
So ist beispielsweise nicht ersichtlich, weshalb Orhan Sevgi 
seinen historischen Überblick über die Terminologie des 
Forstwesens16 in den Kontext der Begriffsgeschichte nach 
Koselleck stellt und diesen in seiner Einleitung auch aus-
führlich in der türkischen Übersetzung zitiert. Das, was er 
in seinem Werk bietet, ist nämlich keine Begriffs-, sondern 
eine konzise und gut recherchierte Geschichte der Termino-
logie des Forstwesens in ihrer historischen Gewordenheit. 
Sevgis Werk ist aus diesem Grund eher als Beleg dafür zu 
werten, dass die Verwendung von Arbeiten von Koselleck 
nicht automatisch von einem angemessenen Verständnis 
von dessen Konzeption von Begriffsgeschichte zeugt. Auch 
in anderen Untersuchungen wird lediglich entweder die 
Terminologie der jeweiligen Wissenschaftsdisziplinen oder 
deren Geschichte behandelt, ohne dass dabei Fragen der 
Begriffsgeschichte zur Sprache kämen. So bleiben etwa Elif 
Daldeniz und Nihal Ekin Erkan, die Autorinnen einer Reihe 
von kleineren Untersuchungen zur Terminologie der Stadt-
planung, den Nachweis schuldig, dass es sich bei ›Nachhal-
tigkeit‹ (sürdürülebilirlik), ›Stadt‹ (şehir) oder ›Verstädterung‹ 

15	 Im türkischen Original: »Kavram kelimesinin Latince kökeni 
onun anlamını ve düşünce inşa etmedeki önemini açığa vuran 
bir mahiyete sahiptir«; vgl. Kübra Bilgin Tiryaki/Lütfi Sunar: 
»Sunuş« [Vorwort], in: dies. (Hg.): Kavram Geliştirme. Sosyal 
Bilimlerde Yeni İmkanlar [Begriffsbildung. Neue Möglichkeiten 
in den Sozialwissenschaften], Ankara 2016, S. VII–XV, hier S. VII.

16	 Orhan Sevgi: Ormancılık Terimbilimi [Terminologie des Forstwe-
sens], İstanbul 2023.

grifflichkeiten für die beiden Konzepte von Liebe bringt 
er lediglich ins Spiel, um die Unterschiede zwischen 
ihnen zu erläutern; einen möglichen türkischen oder 
osmanischen Kontext bezieht Özlem nicht mit ein. Statt-
dessen gibt er einen Überblick über die Behandlung der 
Liebe in der Philosophiegeschichte, bei dem Begriffe der 
Originalsprachen nur kurz eingestreut werden,12 dann 
aber die Inhalte der damit verbundenen Konzepte im 
Mittelpunkt stehen. Ähnlich wie ›Liebe‹ behandelt Özlem 
dann auch ›Wert‹ oder ›Ethik/Moral‹ und die anderen von 
ihm erörterten Konzepte.

Eine Herangehensweise, bei der philosophische (oder 
auch historische bzw. politikwissenschaftliche) Konzepte 
in ihrer Geschichtlichkeit erörtert werden, ohne einen 
türkischen Kontext zu berücksichtigen, kann nicht nur 
bei Özlem, sondern auch bei einer Vielzahl weiterer 
Forscherinnen und Forscher in der Türkei beobachtet 
werden, die sich für Begriffsgeschichte interessieren. Sie 
ist auch bei der von Armağan Öztürk und C. Cengiz Çevik 
herausgegebenen Reihe Begriffsgeschichte (Kavramlar 
Tarihi) auszumachen, in der 2022 ein Band zu ›Freiheit‹ 
sowie 2024 einer zu ›Gerechtigkeit‹ erschienen sind.13 In 
beiden Bänden finden sich Beiträge dazu, wie einzelne 
Philosophen (weibliche Denkerinnen werden nicht 
berücksichtigt) die beiden Konzepte interpretiert haben, 
wobei der Band zu ›Freiheit‹ die gesamte westliche Philo-
sophiegeschichte abdeckt und auch einen Blick auf das 
islamische Verständnis von Freiheit wirft, während der 
Sammelband zu ›Gerechtigkeit‹ die griechischen Philoso-
phen des Altertums behandelt, dann aber das Mittelalter 
vollkommen auslässt, sich auf die Neuzeit konzentriert 
und interessanterweise auch das Gerechtigkeitsverständ-
nis der Woke-Kultur betrachtet. Ein spezifisch türkischer 
oder osmanischer Kontext ist in keinem der Artikel zu 
finden, und mögliche Einwände gegen die Bände könnten 
sich lediglich auf die Darstellung der Geschichte der eu-
ropäischen Philosophie beziehen.14 Sowohl Özlems Werk 
zur Geschichte einzelner Begriffe als auch die von Öztürk 
und Çevik herausgegebenen Bände zu ›Freiheit‹ und 
›Gerechtigkeit‹ hätten auch in anderen Sprachen erschei-

12	 So erwähnt Özlem beispielsweise, dass bereits die Vorsokrati-
ker die Begriffe eros und philia erläutert hätten und sich Augus-
tinus mit caritas befasst habe. Bei der Darstellung der Behand-
lung von Liebe durch Kant oder den deutschen Idealismus sieht 
der türkische Philosoph hingegen nicht die Notwendigkeit, die 
deutsche Begrifflichkeit ins Spiel zu bringen.

13	 Armağan Öztürk/C. Cengiz Çevik (Hg.): Kavramlar Tarihi Özgür-
lük [Begriffsgeschichte Freiheit], Ankara 2022; dies.: Kavramlar 
Tarihi Adalet [Begriffsgeschichte Gerechtigkeit], Ankara 2024.

14	 So könnte etwa bei der Beurteilung des Freiheits-Bandes darauf 
hingewiesen werden, dass ein Artikel zu Schellings wichtiger 
Freiheitsschrift (F. W. J. Schelling: Über das Wesen der menschli-
chen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände, 
2., verbesserte Auflage, Hamburg 2011) fehlt.
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den osmanischen/türkischen Kontext zu nennen, der im 
englischen Original erstmals 2014 posthum erschien und 
nun auch in türkischer Übersetzung publiziert wird.22

Daldeniz beginnt diesen Artikel mit der Feststellung, 
dass ulus (Nation) nach der Gründung der Türkischen 
Republik 1923 zum zentralen Begriff wurde, mit dem der 
Übergang vom multinationalen Osmanischen Reich zur 
als nationalstaatlich gedachten Republik bewerkstelligt 
werden sollte. Der Prozess, der zur Etablierung von ulus 
als zentralem Begriff geführt habe, habe jedoch bereits 
Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen, als osmanische 
Intellektuelle versucht hätten, Lösungen für die wahrge-
nommenen Defizite gegenüber dem europäischen Westen 
zu finden. Während die Jungosmanen im letzten Viertel 
des 19. Jahrhunderts noch die Hoffnung gehegt hatten, 
eine übernational gedachte osmanische Nation etablieren 
zu können, waren es Anfang des 20. Jahrhunderts dann 
türkische Nationalisten, die die Idee ins Spiel brachten, die 
türkische Nation könne das multinationale Osmanische 
Reich retten. Daldeniz argumentiert mit der weithin ak-
zeptierten These, dass es Übersetzungen von Texten vor 
allem französischer Denker waren, die die Diskussionen im 
Osmanischen Reich befruchteten und auch für termino-
logische Neuerungen sorgten. Sie nimmt vor allem Texte 
türkischer Nationalisten wie Yusuf Akçura (1876–1935) und 
Ziya Gökalp (1876–1924) und weiterer Autoren rund um 
die Zeitschrift Türk Yurdu (Türkischer Herd) in den Blick, 
um die Etablierung zentraler Begriffe wie millet (Nation) 
bzw. milliyet (Nation/Nationalität) zu untersuchen. Korrekt 
stellt sie dar, dass millet zunächst religiöse Sondergemein-
schaften mit eigenem Rechtsstatus im Osmanischen Reich 
bezeichnet hatte, ehe die erwähnten türkischen Natio-
nalisten den Begriff als Übersetzung für das französische 
nation etablierten. Der Versuch, millet, ein Wort arabi-
schen Ursprungs, im Rahmen der Sprachreform seit den 
frühen 1930er Jahren durch ulus zu ersetzen, habe den 
weitgehend abgeschlossenen Prozess der Bedeutungsver-
schiebungen dann nur noch vollendet.23

22	 Elif Daldeniz: »From an Empire to a Nation State: Importing the 
Concept of ›Nation‹ into Ottoman/Turkish Thinking«, in: Meta. Jour-
nals des traducteurs 59.1 (2014), S. 72–96; dies.: »İmparatorluktan 
Ulus-Devlete. Ulus Kavramının Osmanlı/Türkiye Düşünce Dünyası-
na İthali«, in: dies.: Kavramların Yolculuğu (Anm. 4), S. 63–100.

23	 Dieser von sprachpuristischen Ideen beeinflusste Versuch war 
übrigens nur bedingt erfolgreich. Wie bereits in Cwiklinski: »Die 
Rezeption« (Anm. 1), S. 46 f. dargestellt, führen sprachpuristi-
sche Bestrebungen teilweise dazu, dass die ›alten‹, arabischen 
Begriffe parallel zu den neuen, ›genuin türkischen‹ Wörtern 
verwendet werden, wie das auch mit millet und ulus der Fall ist. 
Dass beide Begriffe in der zeitgenössischen türkischen Sprache 
vorzufinden sind, ist leicht zu demonstrieren: Das übliche Wort 
für ›nationalistisch‹ lautet beispielsweise milliyetçi, das für 
›international‹ hingegen uluslararası. 

(şehirleşme) und vielen weiteren Wörtern oder Schlagwör-
tern wirklich um Begriffe handelt – eine genaue Definition 
von ›Begriff‹ erfolgt in ihren Untersuchungen nicht.17 Die 
Problematik von Daldeniz’ und Erkans Ansatz lässt sich gut 
an ihrem ersten Artikel zur Politik der Reduktion des Risikos 
von Naturkatastrophen (afet risklerinein azaltılması politi-
kası) illustrieren.18 Ausweislich des türkischen Titels handelt 
es sich um eine Untersuchung zur Begriffsgeschichte, doch 
ist die türkische Fassung nicht die Erstveröffentlichung, 
sondern die Übersetzung eines ursprünglich auf Englisch 
erschienenen Artikels.19 Während im englischen Original 
noch von einer »Politik« die Rede ist, handelt es sich in 
der türkischen Übersetzung bereits um einen »Begriff«, 
und der Artikel wird plötzlich als Teil der begriffsgeschichtli-
chen Forschung präsentiert. Dieses Beispiel – und es ließen 
sich zahlreiche weitere Beispiele solcher Fehlinterpre-
tationen von ›Begriff‹ nennen – zeigt, dass ein angemes-
senes Verständnis von ›Begriff‹ und ›Begriffsgeschichte‹ 
in der Türkei immer noch nicht voll etabliert ist.

V. BEGRIFFSGESCHICHTE ALS HISTORISCHE 
SEMANTIK IM OSMANISCHEN KONTEXT

Auch wenn also ein großer Teil der Forschung in der 
Türkei, die unter ›Begriffsgeschichte‹ firmiert, wenig mit 
einer Erforschung der historischen Semantik in einer Ein-
zelsprache im Sinne Reinhart Kosellecks zu tun hat, gab 
es in den letzten zehn Jahren durchaus Ansätze hierzu. 
Die Arbeit der 2012 verstorbenen Übersetzungswissen-
schaftlerin Elif Daldeniz, deren Rolle bereits in meinem 
2015 erschienenen Überblicksartikel im FIB ausführlich 
erörtert wurde,20 konnte weitere, wenn auch begrenzte 
Wirkung entfalten. So veröffentlichten befreundete Kol-
leginnen und Kollegen Daldeniz’ 2022 die Anthologie Die 
Reise der Begriffe. Ein Blick aus übersetzungswissenschaft-
licher Perspektive,21 in dem ihre wichtigsten Untersuchun-
gen zum Thema gesammelt wiederveröffentlicht wurden. 
Neben ihrem bereits in meinem Überblicksartikel von 
2015 erwähnten wegweisenden Artikel zur Geschichte 
des Begriffs kültür/hars (Kultur) ist vor allem ihr umfang-
reicher Beitrag zum Import des Begriffs ulus (Nation) in 

17	 Die drei von Daldeniz und Erkan gemeinsam verfassten Artikel 
sind zu finden in Daldeniz-Baysan: Kavramların Yolculuğu (Anm. 
4), S. 119–188.

18	 Elif Daldeniz/Nihal Ekin Erkan: »Uluslararası ›Afet Risklerinin 
Azaltılması‹ Kavramının Yerele Aktarılması« [Die Übertragung 
des internationalen Begriffs ›Katastrophenvorsorge‹ auf den 
lokalen Kontext], in: Daldeniz-Baysan: Kavramların Yolculuğu 
(Anm. 4), S. 122–140.

19	 Elif Daldeniz/Nihal Ekin Erkan: »Transferring the international 
DRR policy into the local context«, in: New Hazards 66 (2013), S. 
1273–1285.

20	 Cwiklinski: »Die Rezeption« (Anm. 1), S. 50.
21	 Daldeniz-Baysan: Kavramların Yolculuğu (Anm. 4).
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Exemplarisch sei ihr Ansatz am Beispiel ihrer Untersuchung 
des Begriffswandels von meşveret erläutert, einem aus dem 
Arabischen stammenden Begriff, der ursprünglich die Bera-
tung islamischer Herrscher durch ein Gremium von (meist 
Rechts‑)Experten bzw. dieses Gremium selbst bezeichnete. 
Kadıoğlu, die sich übrigens nicht auf Koselleck und dessen 
Konzeption der Begriffsgeschichte bezieht, kann zeigen, 
dass die Anhänger der politischen Strömung der Jungosma-
nen den Begriff umdeuteten und ihn im letzten Drittel des 
19. Jahrhunderts mit der Bedeutung ›Parlament‹ aufluden, 
womit sie die politische Forderung nach Demokratisierung 
im Osmanischen Reich verbanden.26 Die von Kadıoğlu 
für meşveret konstatierte Bedeutungsverschiebung vom 
Religiösen zum Politischen war Ende des 19. und Anfang des 
20. Jahrhunderts auch für weitere Begriffe konstitutiv.

VI. BEGRIFFSGESCHICHTE ALS 
HISTORISCHE SEMANTIK 2025:  
ARBEITEN ZUR BEGRIFFSGESCHICHTE

Der bislang ambitionierteste Versuch, eine Begriffsge-
schichte für einen osmanischen/türkischen Kontext zu 
etablieren, wurde von dem Historiker Ahmet Şimşek von 
der İstanbul Üniversitesi angestoßen. Von dem Befund 
ausgehend, dass viele Historikerinnen und Historiker in 
der Türkei zentrale Begriffe aus der Geschichtswissen-
schaft nicht richtig verwendeten, initiierte Şimşek 2022 
eine Reihe von Workshops, in denen die begriffsgeschicht-
liche Arbeit im Kontext der türkischen Geschichte erörtert 
und das gemeinsame Projekt eines Sammelbandes zur 
Begriffsgeschichte in Angriff genommen wurde, der 
zentrale Begriffe der türkischen Geschichtsschreibung in 
ihrer historischen Gewordenheit unter die Lupe nehmen 
sollte und schließlich 2025 unter dem Titel Arbeiten zur 
Begriffsgeschichte erschienen ist.27 In seiner Einleitung 
konstatiert Şimşek zunächst eine weitverbreitete Ge-
schichtsvergessenheit in der Türkei, der das Konzept einer 
Begriffsgeschichte abhelfen solle. Gestützt auf Reinhart 
Kosellecks Konzeption möchte Şimşek »Begriffe mit einem 
geschichtswissenschaftlichen Modell untersuchen«.28

vramlar« [Begriffe in den osmanischen Haupttexten des 19. und 
20. Jahrhunderts], in: History Studies 15.2 (2023), S. 296–310.

26	 Kadıoğlu: »Yeni Osmanlılar ve Jön Türkler’de Meşveret Kav-
ramı« (Anm. 25), u. ö.

27	 Ahmet Şimşek (Hg.): Kavram Tarihi Çalışmaları [Arbeiten zur 
Begriffsgeschichte], İstanbul 2025.

28	 »Kavramları tarihyazımsal bir modelle incelemek«, so die Zwi-
schenüberschrift in Ahmet Şimşek: »Kavram Tarihi Çalışmalarına 
Giriş« [Einführung in die Arbeiten zur Begriffsgeschichte], in: ders. 
(Hg.): Kavram Tarihi Çalışmaları (Anm. 27), S. 15–39, hier S. 31.

Gestützt auf umfangreiche Sekundärliteratur zeichnet 
Daldeniz die Begriffsgeschichte von millet/ulus ange-
messen nach, jedoch wird an einigen Punkten deutlich, 
dass sie mit der osmanischen Geschichte nur oberfläch-
lich vertraut ist und eben keine osmanischen Original-
quellen eingesehen hat, um die beschriebenen Prozesse 
selbst zu untersuchen.24 So ist ihr nicht bewusst, dass 
es sich bei dem unter dem Pseudonym P. Risal schrei-
benden Autor einer 1912 auf Französisch erschienenen 
längeren Abhandlung zum türkischen Nationalismus, 
die in türkischer Übersetzung in mehreren Folgen in 
der erwähnten Zeitschrift Türk Yurdu veröffentlicht 
wurde, um Munis Tekinalp (1883–1961) handelt, einen 
unter dem Namen Moiz Kohen geborenen Juden, der 
sich in dieser Zeit der Ideologie des Panturkismus 
verschrieben hatte. Die Tatsache, dass der von Daldeniz 
als zentral ausgewiesene Artikel eben nicht von einem 
Franzosen, sondern von einem jüdischen Publizisten 
aus dem Osmanischen Reich stammt, der der Idee des 
Panturkismus anhing, schwächt natürlich das Argument 
vom Import französischer Ideen als zentraler Quelle 
für den türkischen Nationalismus und auch für den in 
der Begriffsgeschichte zu beschreibenden Bedeutungs-
wandel von millet. Nichtsdestotrotz stellt Daldeniz 
den Bedeutungswandel adäquat dar, und es bleibt ihr 
Verdienst, diese Entwicklung aus der Sicht der Überset-
zungswissenschaft beschrieben zu haben. Das Beispiel 
ihres Artikels zeigt aber, dass für eine türkische Begriffs-
geschichte die gute Kenntnis und die angemessene 
Berücksichtigung des osmanischen Kontextes unter 
Einbeziehung von Originalquellen unabdingbar ist.

Daldeniz’ Ansatz, den osmanischen Kontext zum Untersu-
chungsthema zu machen, wurde auch von anderen For-
scherinnen und Forschern verfolgt. So hat die Historikerin 
Büşra Kadıoğlu, derzeit Doktorandin an der Universität 
von Kocaeli, mittlerweile ihren Schwerpunkt auf die 
Erforschung des Bedeutungswandels zentraler Begriffe 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelegt und ihre 
Ergebnisse in bislang drei Veröffentlichungen vorgelegt.25 

24	 Die Zeitschrift Türk Yurdu wurde von Daldeniz nicht im arabisch-
schriftlichen osmanischen Original, sondern in der lateinschrift-
lichen Transkription aus den 1990er Jahren rezipiert.

25	 Büşra Savaş [= Kadıoğlu]: İbret ve Hürriyet Gazeteleri Bağlamında 
Namık Kemal’ın Kavram Dünyası: Fert, Cemiyet, Devlet, Millet, 
Vatan [Die Begriffswelt Namık Kemals im Zusammenhang der 
Zeitungen ›İbret‹ und ›Hürriyet‹: Individuum, Gemeinschaft, 
Staat, Nation, Vaterland; Abschlussarbeit (Yüksek Lisans Tezi) 
an der Kocaeli Üniversitesi], Kocaeli 2020; Büşra Kadıoğlu: »Yeni 
Osmanlılar ve Jön Türkler’de Meşveret Kavramı (Hürriyet ve 
Meşveret Gazeteleri Bağlamında)« [Der Begriff Meşveret (Bera-
tung) bei den Jungosmanen und den Jungtürken (im Zusam-
menhang der Zeitungen ›Hürriyet‹ und ›Meşveret‹)], in: FSM İlmî 
Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 22 (2023), S. 53–79; 
dies.: »On Dokuz Ve Yirminci Asır Osmanlı Ana Metinlerinde Ka-
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Schriften des nationalistischen Soziologen Ziya Gökalp 
in den frühen 1920er Jahren zu einem soziologischen 
Konzept avancierte und mithin zu einem Begriff wurde.33 
Auch der Beitrag zu millî eğitim (nationale Erziehung), 
einem Begriff, der vor den Sprachreformen der 1930er 
Jahre auch als millî terbiye oder millî maarif im Umlauf 
war, verfolgt den historischen Wandel, den der Begriff 
seit der Ersten Konstitutionellen Periode 1876 bis in die 
Zeit der Türkischen Republik erfahren hat.34 Deutlich 
wird, dass ›nationale Erziehung‹ im Laufe der Zeit sehr 
unterschiedliche Bedeutungen annehmen konnte, die 
von der Erziehung im nationalen Geiste bis zu einem 
radikalen Türkisierungsprogramm in einer Konzeption 
des Lehrers und radikalen Aktivisten Ali Haydar Taner 
(1883–1956) von 1926 reichen konnten.

Bei anderen Beiträgen des Sammelbandes wird jedoch 
schnell offenkundig, dass sie keine Begriffe im eigentli-
chen Sinne behandeln. So fragt sich, warum überhaupt 
die Notwendigkeit eines Beitrags zu Ortadoğu gesehen 
wurde, der eine direkte Übersetzung von Middle East 
darstellt und in der türkischen Sprache keinerlei eigene 
Bedeutung angenommen hat. Warum, so könnte weiter 
gefragt werden, gibt es in einem Sammelband zur türki-
schen Begriffsgeschichte einen Artikel zum Bedeutungs-
wandel des arabischen Wortes tarbiya (Erziehung) in den 
ersten sechs Jahrhunderten seit Beginn der islamischen 
Zeitrechnung 622? Mit osmanischer oder türkischer 
Geschichte hat dieser Artikel, der sich vollkommen auf 
arabische Quellen des genannten Zeitraums beschränkt, 
nichts zu tun. Die bloße Tatsache, dass das Wort auch im 
Osmanischen als terbiye existierte, kann die Beschäfti-
gung mit der rein arabischen Vorgeschichte des Wortes 
im gegebenen Rahmen jedenfalls nicht rechtfertigen.

VII. FAZIT

In den zehn Jahren seit dem Erscheinen meines ersten 
Überblicksartikels 2015 hat sich in der Begriffsgeschichte 
in der Türkei einiges getan. Mehrere Monographien und 
diverse Artikel sind erschienen, die sich in zwei deutlich 
voneinander unterscheidbare Gruppen einteilen lassen. 
Jede dieser beiden Gruppen birgt implizit und teilweise 
auch explizit ein jeweils eigenes Verständnis davon, was 
Begriffsgeschichte eigentlich sei. Für eine systematische 
Einteilung der Arbeiten zur Begriffsgeschichte in der 
Türkei seit 2015 ist es dabei sinnvoll, diejenigen Unter-

33	 Vgl. ebd., S. 374 f.
34	 Selçuk Uygun: »Meşrutiyet’ten Günümüze Millî Eğitim Kavramı« 

[Der Begriff Nationale Erziehung von der Ersten Konstitutionel-
len Periode bis heute], in: Şimşek (Hg.): Kavram Tarihi Çalışmal-
arı (Anm. 27), S. 625–651.

Die anschließend präsentierte Auswahl an Begriffen ist 
laut Şimşek in den Workshops des Projekts erarbeitet 
worden; die sie analysierenden 22 Einzelbeiträge werden 
in den vier Rubriken »Epochen und Orte«, »Staaten 
und Nationen«, »Politik und Bürokratie« sowie »Wis-
senschaft und Erziehung« präsentiert. Bei der Analyse 
der einzelnen Beiträge fällt zunächst auf, dass nicht 
alle Begriffe aus der türkischen Geschichtsschreibung 
stammen, sondern einige von ihnen Übersetzungen aus 
europäischen Sprachen darstellen und Phänomene der 
europäischen Geschichte beschreiben. Folgerichtig sind 
etwa im Beitrag zu Ortaçağ (Mittelalter), der die Genese 
und Entwicklung dieses europäischen Konzepts übrigens 
kenntnisreich behandelt, auch keinerlei Bezüge auf die 
türkische Geschichte zu finden.29 Ähnliches ist für Erken 
Modern (Early Modern/Frühe Neuzeit) zu konstatieren, 
mit dem Unterschied, dass Historikerinnen und Histo-
riker des Osmanischen Reiches seit etwa zehn Jahren 
diskutieren, ob der Begriff nicht auch für die osmanische 
Geschichte fruchtbar gemacht werden könne. Für den 
Bereich der osmanischen Geschichte kann jedoch auch 
bei Erken Modern nicht von einem Begriff im eigentlichen 
Sinne gesprochen werden.30

In dem Band sind also Beiträge zu sehr unterschiedlichen 
Schlagwörtern zu finden, bei denen im Einzelnen zu dis-
kutieren ist, ob es sich tatsächlich um begriffsgeschicht-
liche Analysen handelt oder nicht. Dass ein Beitrag zu 
›Nation‹ und verwandten Begriffen von der Zeit der 
osmanischen Tanzimat-Reformen ab 1839 bis zur Türki-
schen Republik im engeren Sinne begriffsgeschichtlich 
zu werten ist, wird bei einer genaueren Lektüre sofort 
deutlich.31 Ähnliches gilt auch für den Artikel zu den 
verschiedenen osmanischen Begriffen für ›Modernisie-
rung‹,32 anhand dessen deutlich wird, wie wichtig für die 
begriffsgeschichtliche Analyse die genaue Kenntnis der 
Literatur der jeweiligen Zeit ist. So zeigt der Autor Ufuk 
Özcan, dass muasırlaşmak (sich modernisieren) seit den 

29	 Fatih Durgun: »Ortaçağ. Bir Kavramın Anatomisi« [Mittelalter: 
die Anatomie eines Begriffs], in: Şimşek (Hg.): Kavram Tarihi 
Çalışmaları (Anm. 27), S. 43–67.

30	 Vgl. Özlem Çaykent: »Avrupa ve Osmanlı Tarihlerı İçin Bir Dö-
nemlendirme Olarak Erken Modern Kavramı« [Der Begriff Frühe 
Neuzeit als Periodisierung für die europäische und die osma-
nische Geschichte], in: Şimşek (Hg.): Kavram Tarihi Çalışmaları 
(Anm. 27), S. 111–131.

31	 Mehmet Kaan Çalen: »Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Millet (Üm-
met, Kavim, Irk, Cins)« [Nation (Gemeinschaft der Gläubigen, 
Stamm, Rasse, Geschlecht) von der Tanzimat-Zeit bis zur Tür-
kischen Republik], in: Şimşek (Hg.): Kavram Tarihi Çalışmaları 
(Anm. 27), S. 305–335.

32	 Ufuk Özcan: »Cedit, Tecdit, Teceddüt, Asrileşme, Muasırlaşma, 
Çağdaşlaşma ve Modernleşme Kavramlarının Tarihsel Dönüşü-
mü« [Der historische Wandel der Begriffe Neu, Erneuerung und 
Modernisierung], in: Şimşek (Hg.): Kavram Tarihi Çalışmaları 
(Anm. 27), S. 359–393.



53  DOI: 10.13151/FIB.2026.01.04

Sebastian Cwiklinski 

›osmanische Sattelzeit‹ als vorrangig zu erforschende 
Epoche wirklich ausreichend ist.35 Festzuhalten ist jedoch, 
dass wichtige Schritte in Richtung einer Begriffsgeschichte 
gemacht sind, die sich als historische Semantik versteht. 

Positiv hervorgehoben sei, dass einige der erwähnten 
Publikationen auch Überlegungen darüber anstellen, wie 
eine Methodologie einer osmanisch-türkischen Begriffs-
geschichte aussehen könnte. So zitiert Daldeniz in ihrem 
posthum erschienenen Artikel zu ›Nation‹ im osma-
nisch-türkischen Kontext die Überlegungen Kosellecks zu 
der Frage, welche Quellen in welchen Kontexten verwen-
det werden sollten, um dann anzumerken, dass für den 
türkischen Fall andere Gruppen von Quellen notwendig 
seien; auch der zweiteilige Anhang zu ihrem Artikel mit der 
Auflistung zentraler Quellen und Hilfsmittel kann als An-
leitung für die zukünftige Forschung angesehen werden.36 
Ähnliche Überlegungen wie die von Daldeniz dokumentiert 
auch Ahmet Şimşek in seiner Einleitung zum Band Arbeiten 
zur Begriffsgeschichte: Er beschreibt, dass die Empfehlun-
gen für die Beitragenden des geplanten Bandes vorsahen, 
bei der Untersuchung der einzelnen Begriffe Texte von 
Vertreterinnen und Vertretern der unterschiedlichsten poli-
tischen Richtungen miteinzubeziehen, um die unterschied-
lichen Deutungen der Begriffe erfassen zu können.37

Dass es in der Begriffsgeschichte in der Türkei keine ein-
deutig dominierende Forschungsrichtung gibt, ist bereits 
daran abzulesen, dass auch in den beiden Publikationen, 
die in der vorliegenden Untersuchung als beispielhaft für 
eine sich als historische Semantik verstehende Begriffs-
geschichte herausgestellt wurden, verschiedene Tenden-
zen vorzufinden sind. So gibt es in der posthum heraus-
gegebenen Anthologie von Texten von Daldeniz eben 
nicht nur die beiden beispielhaften Untersuchungen zu 
›Nation‹ und ›Kultur‹, zwei zentralen Begriffen der poli-
tischen Sphäre, sondern auch Artikel, die nicht in dieses 
Raster passen, und auch im von Şimşek edierten Band 
sind Beiträge zu finden, die sich nicht einer historischen 
Semantik verschreiben. Vorläufig bleibt festzuhalten, 
dass sich mit einer philosophiegeschichtlich orientierten 
Begriffsgeschichte und einer historischen Semantik im 

35	 So sei erwähnt, dass Alp Eren Topal und Einar Wigen den For-
schungshorizont weiten und in ihrer Studie zu Siyaset und Politika 
(Politik) auch das frühe 18. Jahrhundert in den Blick nehmen; vgl. 
Alp Eren Topal/Einar Wigen: »Siyaset or Politika? The Emergence 
of Modern Vocabulary of Rule in the Ottoman Empire«, in: Contri-
butions to the History of Concepts 19.2 (2024), S. 65–88.

36	 Daldeniz: »From an Empire to a Nation State« (Anm. 22), S. 79 f., 95 f.
37	 Vgl. Şimşek: »Kavram Tarihi Çalışmalarına Giriş« (Anm. 28), S. 12: In 

den Richtlinien wurde vorgeschlagen, in der Untersuchung jeweils 
mindestens einen türkisch-nationalistischen (Türkçü), einen islami-
schen/islamistischen (İslâmcı), einen osmanistischen (Osmanlıcı) 
und einen westlich orientierten (batıcı) Autor zu berücksichtigen. 

suchungen außen vor zu lassen, die zwar, teils unter 
explizitem Bezug auf Reinhart Koselleck, beanspruchen, 
Begriffsgeschichte zu betreiben, aber stattdessen eine 
Geschichte der Terminologie ihrer Disziplinen anbieten, 
sei es des Forstwesens oder der Stadtplanung.

Die erste systematisch abzugrenzende Gruppe von Studi-
en verfolgt unter Rückgriff auf die Tradition der europä-
ischen Kulturgeschichte und Philosophie die Geschichte 
zentraler Konzepte durch die Zeit, wobei sie explizit von 
sprachlichen Fragen abstrahiert: Wenn sich beispiels-
weise der Philosoph Doğan Özlem für die Geschichte des 
Konzepts Liebe interessiert, spielt es für ihn keinerlei 
Rolle, in welcher Sprache dieses Konzept ausgedrückt 
wird, und Ähnliches lässt sich auch allgemein vor allem 
für von Philosophen verfasste Texte sagen. Gemeinsames 
Kennzeichen der Texte ist, dass sie ohne Weiteres von dem 
sprachlichen Kontext gelöst werden könnten, in dem sie 
erschienen sind – die Texte Özlems oder die von Öztürk 
und Çevik herausgegebenen Bände zu ›Freiheit‹ und 
›Gerechtigkeit‹ hätten durchaus auch in anderen Sprachen 
als auf Türkisch erscheinen können. Dennoch beanspru-
chen die zur ersten Gruppe zu zählenden Autorinnen und 
Autoren explizit, Begriffsgeschichte zu betreiben. 

Die zweite Gruppe von Autorinnen und Autoren versteht 
Begriffsgeschichte explizit als historische Semantik, 
womit sie sich von den auf die Philosophiegeschichte 
konzentrierten Autorinnen und Autoren deutlich unter-
scheiden. Sie verfolgen nämlich – mit oder auch ohne 
Bezug auf Koselleck und seine Konzeption – den Wandel, 
den bestimmte Begriffe in der osmanischen Sprache im 
Verlauf des 19. und frühen 20. Jahrhunderts durchliefen. 
Wie aus den Untersuchungen dieser Gruppe deutlich wird, 
kristallisiert sich als zentrale Epoche für den beschleunig-
ten Wandel – analog zu der von Koselleck für Europa kons-
tatierten Sattelzeit – die Zeit seit den Tanzimat-Reformen 
ab den späten 1830er Jahren bis zum ersten Jahrzehnt 
der Türkischen Republik ab 1923 heraus. Anhänger der 
politischen Strömungen der Jungosmanen (letztes Drittel 
des 19. Jahrhunderts) und später der Jungtürken (die ers-
ten beiden Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts) verfolgten 
mit großer Aufmerksamkeit die politischen Diskussionen 
vor allem in Frankreich und versuchten, diese in ihren 
Publikationen durch Übersetzungen ins Osmanische zu 
verbreiten, wobei sich Fragen der Begrifflichkeit gewisser-
maßen automatisch stellten. Eine häufig gewählte Lösung 
bestand dabei darin, Begriffe aus der religiösen Sphäre 
umzudeuten und ins Politische zu übertragen, so dass bei-
spielsweise meşveret in der Konzeption der Jungosmanen 
nun nicht mehr ein juristisches Beratergremium für islami-
sche Herrscher, sondern das Parlament bezeichnete. Zwar 
gibt es auch in dieser Forschungsrichtung noch viel zu tun, 
beispielsweise wäre zu diskutieren, ob die vorgeschlagene 
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osmanischen Kontext zwei Strömungen herauskristal-
lisiert haben, die unterschiedliche Ziele verfolgen und 
zwischen denen es kaum Berührungspunkte gibt.
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schaftliche Forschung das Versprechen antiker theōría 
nicht einlösen kann. Am »Ende einer über Jahrhunderte 
sich erstreckenden theoretischen Anstrengung« steht 
mit Blumenberg eine Variation einer der vier Kantischen 
Fragen: »Was war es, was wir hatten wissen wollen?«3 
Der Ruptur zwischen institutionalisierter ›theoretischer 
Einstellung‹ und ›lebensweltlichem Probleminteresse‹ 
gilt es ihm zufolge anhand der Philosophiegeschichte als 
»diachrone[m] Leitfaden«4 ihrer synchronen Zusammen-
hänge genetisch nachzuforschen.

Folgerichtig setzt der Band zum einen bei Blumenbergs 
Auseinandersetzung mit Ernst Cassirer an, dessen 
Überwindung des teleologischen Erkenntnisideals der 
Marburger Schule in der Philosophie der symbolischen 
Formen die Einleitung ausführlich behandelt (vgl. 10 f.). 
Zum anderen bilden Blumenbergs Revision von Husserls 
transzendentaler Phänomenologie und die Entwicklung 
einer phänomenologischen Anthropologie im Nachlass 
den Hintergrund der meisten daran anschließenden 
Aufsätze: Im ersten Teil werden als Einführung in 
Blumenbergs Wissenschaftsgeschichtsschreibung seine 
Überlegungen zur Astronomie (Fragio) sowie, anhand 
seiner Rezeption Wittgensteins, zur Mathematik (Michael 
Friedman) vorgestellt. Der mit »Phänomenologie als Anth-
ropologie« betitelte zweite Teil untersucht die Bedeutung 
phänomenologischer Beschreibung für Blumenbergs 
Historizitätsbegriff (Pedro García-Durán), Blumenbergs 
Weiterentwicklung von Husserls genetischer Phänomeno-
logie (José Luis Villacañas Berlanga) und seinen Beitrag zu 
einer Philosophie der Langeweile (Ros Velasco). Der dritte 
Teil schließlich nimmt Blumenbergs Technikphilosophie, 
genauer: die genuin technische Dimension seines Theo-

3	  	 Ebd., S. 478, 482.
4	  	 Ebd., S. 498.

Im Juli 2020 wäre Hans Blumenberg 100 Jahre alt gewor-
den. Aus der zu diesem Jubiläum in Lübeck veranstalte-
ten internationalen Konferenz »How to Do History and 
Philosophy of Science with Hans Blumenberg?« ist nun 
ein gleichnamiger Sammelband hervorgegangen, der den 
Beitrag des Philosophen zur Wissenschaftstheorie und 
-geschichtsschreibung auslotet. Die von den Herausge-
ber:innen Cornelius Borck, Alberto Fragio, Martina Phil-
ippi und Josefa Ros Velasco versammelten Beiträge be-
ziehen sich nicht zuletzt auf Blumenbergs umfangreichen 
Nachlass, um – so Fragio und Ros Velasco in der Einleitung 
– die von ihm gebrauchten methodischen Instrumente zu 
explizieren und insbesondere für die von der analytischen 
Tradition verdeckte ›kontinentale‹ Wissenschaftstheorie 
und -geschichte fruchtbar zu machen (vgl. 3). Zentrale Re-
ferenz ist dabei der 2019 verstorbene US-amerikanische 
Philosoph Gary Gutting, der den Bruch zwischen beiden 
Traditionen zu historisieren sowie zu überbrücken suche.1 
Blumenbergs wissenschaftstheoretischer Ansatz wird 
dabei in die Nähe des Kantischen gerückt, ohne dass er in 
der von Gutting entwickelten Taxonomie aufgehe – denn 
weder verfolge Blumenberg das Husserl’sche Ideal einer 
Philosophie als ›strenger Wissenschaft‹ noch vertrete er 
die neukantianische Vorstellung einer Explikation der 
Möglichkeitsbedingungen wissenschaftlichen Wissens 
durch eine ihm gleichsam übergeordnete Philosophie 
(vgl. 4 f.). Ausgangspunkt des Bandes ist damit das von 
Blumenberg festgestellte »Unbehagen am Zustand und 
Resultat des wissenschaftlichen Prozesses«:2 die Tatsa-
che, dass die beschleunigte und eigengesetzliche wissen-

1	  	 Vgl. zum Bemühen um Historisierung der Wissenschafts-
geschichte auch Cornelius Borck: »Der Einsatz der Wissen-
schaftsgeschichte (Editorial)«, in: ders. (Hg.): Berichte zur 
Wissenschaftsgeschichte 41 (2018), S. 325–328.

2	  	 Hans Blumenberg: Beschreibung des Menschen, aus dem Nach-
lass hg. von Manfred Sommer, Frankfurt a. M. 2006, S. 478.



56  FORUM INTERDISZIPLINÄRE BEGRIFFSGESCHICHTE  1 / 15. JG. / 2026

Rezension: »Hans Blumenberg’s History and Philosophy of Science«

niederschlage (vgl. 25–27). Fragio zufolge lässt sich an 
der journalistischen Rezeption, die Blumenberg doku-
mentiert, ein auf das Aufkommen der new astronomies 
zurückzuführender »epochal threshold« (26) erkennen: Die 
durch neue Methoden ermöglichte »sudden ›transparen-
cy‹ of the sky« werde zu »an object of experience previous-
ly completely inaccessible« (ebd.) – eine Verschiebung, die 
in den »Glossen« verarbeitet werde.

Villacañas Berlangas kenntnisreicher Aufsatz wendet 
sich anlässlich der spanischen Übersetzung von Anthony 
J. Steinbocks erstmals 1995 erschienener Monographie 
Home and Beyond: Generative Phenomenology after 
Husserl eingehender Blumenbergs Husserl-Rezeption zu. 
Sein Beitrag resümiert die rezente phänomenologische 
Forschung und markiert eine mögliche Einsatzstelle für 
Blumenbergs kritische Weiterentwicklung Husserls zu 
einer ›phänomenologischen Anthropologie‹, die den pre-
kären ›Übergang‹ von der als »Sphäre der ›Natürlichkeit‹« 
postulierten ›Lebenswelt‹ »zur theoretischen Einstellung 
und schließlich zur Wissenschaft«10 zu erklären sucht: 
die von Husserl ab 1931 entwickelte ›genetische Phäno-
menologie‹, die laut Villacañas Berlanga jedoch nicht zu 
einer Lösung dieses Problems gelangt ist. Das zentrale 
Verdienst Blumenbergs liege mithin in der Entwicklung 
eines genetisch-phänomenologischen Historizitätsbe-
griffs (vgl. 86–91). Damit ist der Kern von Blumenbergs 
Husserl-Kritik erfasst. Die Phänomenologie steht bezüg-
lich der ›Lebenswelt‹ vor einem elementaren Beschrei-
bungsproblem, denn als vortheoretische Sphäre lässt sie 
sich nur als bereits verlassene erfassen: »[E]verything is 
generated from a situation in which we were never there« 
(88). Den Ausgang aus dieser wesentlich ahistorischen 
und, nach Blumenberg, selbstverständlichen Sphäre 
erklärt Husserls Spätphilosophie mit dem Postulat einer 
›Urstiftung der Vernunft‹, das Blumenberg als irrationalen 
»Dezisionismus« verwirft.11 Sein Gegenentwurf nimmt 
Rekurs auf das Theorem der Selbsterhaltung: Diversen 
Nachlasstexten zufolge sei die Wendung zur ›theoreti-
schen Einstellung‹ als »immanente Konsequenz« aus der 
»bestandsunfähig[en]«, da dem sie umgebenden »Unbe-
kannten« nicht gewachsenen ›Lebenswelt‹ zu begreifen.12 
Demnach wäre Theorie, wie Villacañas Berlanga richtig 
schreibt, »a way of achieving self-preservation by other 
means« (89). Die dem zugrunde liegenden anthropologi-
schen Überlegungen entwickelt Blumenberg in expliziter 
Absetzung von Husserl, der sich vom ›Anthropologismus‹ 
in einem Zuge mit Psychologismus und Naturalismus dis-
tanziert habe.13 Relevant für die Frage nach Blumenbergs 

10	  Blumenberg: Theorie der Lebenswelt (Anm. 5), S. 23.
11	 Ebd., S. 39.
12	 Ebd., S. 77, 54, 55.
13	 Vgl. Blumenberg: Beschreibung des Menschen (Anm. 2), S. 21 f.

riebegriffs (Christine Blättler), das Verhältnis von Techni-
sierung und Wirklichkeitsbegriff (Gonzalo Forsberg) sowie 
ein ›Welt-Simulatoren‹ imaginierendes ›futurologisches‹ 
Nachlassfragment des Philosophen (Philippi) in den Blick.

Diese Neuperspektivierung Blumenbergs als Vertreter 
einer kontinentalphilosophischen Wissenschaftstheorie 
ist zweifellos lohnend. Konsequenterweise jedoch muss 
an einem solchen Unterfangen das problematische 
Verhältnis von Philosophie und akademischem Betrieb, 
der »Resultatzwang«5 der ›theoretischen Einstellung‹, 
als inhärente Spannung thematisch werden. Denn nach 
Blumenberg ist Voraussetzung dafür, dass »die Philoso-
phie etwas von ihrem lebensweltlichen Ursprung […] 
bewahren, wenn nicht […] erneuern« kann, dass keine be-
stimmte »Art ihres Ertrages« von ihr erwartet, ihr Fragen 
nicht vorab an Beantwortbarkeit gebunden werde.6 Den 
methodischen Verfahren Blumenbergs kommt am besten 
auf die Spur, wer sie ungetrennt von ihren Gegenständen 
sichtet, ohne sie auf Anwendbarkeit abzuklopfen. So ist 
der Band da am aufschlussreichsten, wo er in genauen 
Lektüren der intrikaten Verschränkung von Wissen-
schaftstheorie und -geschichte in Blumenbergs Werk 
nachgeht und, gestützt auf umfassende Sachkenntnis, 
das seine Fragestellung fundierende Problem reflektiert.

Sehr informativ ist Fragios Überblick über Blumenbergs 
zahlreiche Schriften zur Astronomie, von frühen Vorträgen 
und Beiträgen zur Zeitschrift Studium Generale über die 
umfangreichen Texte zu Kopernikus bis zum nachgelasse-
nen Konvolut Die Vollzähligkeit der Sterne (1997). Deutlich 
wird dabei, dass die Astronomie, die – lange vor der neu-
zeitlichen Legitimation der ›theoretischen Neugierde‹ – 
bereits den ›Protophilosophen‹ Thales von Milet in der von 
Blumenberg als »Urgeschichte der Theorie«7 forterzählten 
Anekdote beschäftigt, eine paradigmatische Rolle für 
Blumenbergs wissenschaftsgeschichtliches Projekt spielt. 
Besonders interessant ist Fragios Darstellung von Blumen-
bergs Rezeption der zeitgenössischen Astronomie, die sich 
im Nachlass in zahlreichen Exzerpten von Zeitungsartikeln 
sowie namentlich den – freilich humoristischen oder, mit 
Blumenberg: »heitere[n]«8 – »[a]stronoetische[n] Glossen«9 

5	  	 Hans Blumenberg: Theorie der Lebenswelt, hg. von Manfred 
Sommer, Berlin 2010, S. 62.

6	  	 Hans Blumenberg: »Nachdenklichkeit«, in: Deutsche Akademie 
für Sprache und Dichtung 2 (1980), S. 57–61, hier S. 61.

7	  	 Hans Blumenberg: Das Lachen der Thrakerin. Eine Urgeschichte 
der Theorie, Frankfurt a. M. 1987.

8	  	 Hans Blumenberg: Die Vollzähligkeit der Sterne, Frankfurt a. M. 
1997, S. 548.

9	  	 So der Titel des Konvoluts, das der Textsammlung Die Vollzäh-
ligkeit der Sterne zugrunde liegt. Hans Blumenberg: »Astronoe-
tische Glossen [Prosa]«, A: Blumenberg, Hans, Mediennummer: 
HS005194640, Deutsches Literaturarchiv Marbach.
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Wissenschaftstheorie und -geschichtsschreibung ist diese 
Weiterentwicklung Husserls insofern, als Blumenbergs 
Thesen zum »Problem der Produktion der Möglichkeit von 
Philosophie aus den Bedingungen ihrer Unmöglichkeit« 
der Legitimation des wissenschaftlichen Prozesses (nicht 
aber archaisierender Kulturkritik) dienen: »Der Anschluss 
nach hinten sichert die Rechtfertigung des Blicks nach 
vorne ab.«14 Villacañas Berlanga erhofft sich von einer bei 
Blumenberg ansetzenden genetischen Phänomenologie 
im Anschluss an Steinbock zudem eine »self-explication« 
(86) der Phänomenologie, die mit dem Problem des 
›Übergangs‹ zur theoretischen Einstellung auf ihre eigene 
Genese reflektiere. Die »situational phenomenology« (91), 
die er daraus zu entwickeln gedenkt, verspricht auch für 
an Blumenberg anknüpfende Entwürfe einer ›Anthropolo-
gie der Theorie‹15 Relevantes zu leisten.

In eine ähnliche Richtung weist auch Christine Blättlers 
Beitrag, der einen bereits in deutscher Sprache veröf-
fentlichten Aufsatz weiterentwickelt.16 Im Ausgang von 
den postum erschienenen Bänden Geistesgeschichte der 
Technik (2009) und Schriften zur Technik (2015) kann Blättler 
zeigen, dass Blumenbergs Theoriebegriff eine genuin 
technische Dimension besitzt. Nicht erst seit der von Blu-
menberg als ›Technisierung‹ bezeichneten »Verdichtung« 
der »Dingwelt«,17 sondern bereits für die Antike kontras-
tiere der Philosoph der vermeintlich rein kontemplativen 
theōría ein technisch geprägtes Theorieverständnis, für 
das abermals die Astronomie als epistemologisches Modell 
diene: Der Blick in den Himmel zeuge von einer theoreti-
schen Neugierde, »that makes use of technical instruments 
in addition to speculation and mathematics« (122). In Blu-
menbergs Texten zur neuzeitlichen Astronomie manifestie-
re sich diese Spannung von Technik und Theorie, Tun und 
Anschauen in der Figur Galileis (vgl. 125). Davon ausgehend 
entwirft Blättler einen weitgefassten Begriff von Technik 
als nicht in der ›Anwendung‹ von Wissenschaft aufgehen-
der, sondern selbst poietischer »cultural form« (128). Wenn 
Blumenberg die ›Technikfähigkeit‹ des Menschen an die 
anthropologische These vom Menschen als Mängelwesen 
knüpfe, sei dies mithin weder definitorisch18 noch ahisto-

14	 Blumenberg: Theorie der Lebenswelt (Anm. 5), S. 122, 26.
15	 Vgl. Oliver Müller: »Auf dem Weg zu einer Anthropologie der 

Theorie«, in: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie (2023), Bei-
heft 2, Theoretische Neugierde. Horizonte Hans Blumenbergs. Mit 
einem unveröffentlichten Manuskript von Blumenberg, hg. von 
Christine Blättler/Ralf Köhne/Angelika Messner, S. 217–241.

16	 Vgl. Christine Blättler: »Technik der Theorie. Kulturphilosophi-
sche Perspektiven nach Blumenberg«, in: Allgemeine Zeitschrift 
für Philosophie (2023) (Anm. 15), S. 195–216.

17	 Blumenberg: Theorie der Lebenswelt (Anm. 5), S. 185.
18	 Blumenberg bietet in Beschreibung des Menschen, wie Blättler 

feststellt (vgl. 128), stattdessen eine Reihe konstitutiv unzurei-
chender »Definitionsessays« (Blumenberg: Beschreibung des 
Menschen [Anm. 2], S. 511) an. Zu einer ›negativen Anthropo-

risch, sondern gerade als Ausweis der Geschichtlichkeit 
seines Technikbegriffs zu verstehen: Denn mit Blumenberg 
reflektiert und »ergreift« der Mensch, so zitiert Blättler, je 
situativ seine Technizität »als Thema und Signatur seiner 
Selbstdeutung und Selbstverwirklichung«.19 Basierend auf 
Blättlers Feststellung, Theorie habe seit jeher »operated 
via instruments« (126), lassen sich dann auch »describing, 
imagining, questioning, or methodically proceeding« (128) 
als technische Verfahren charakterisieren. Diese Erkennt-
nis wendet Blättler auf Blumenberg selbst an, wenn sie den 
Umweg als »explorative procedure« (131) und, die »Formel 
vom Theoretiker als Täter«20 beim Wort nehmend, seine 
eigene Praxis theoretischer Intervention beschreibt: »[B]y 
means of various descriptions« sowie durch Reaktivierung 
von »pre-modern references to techne and ars« verändere 
der Philosoph »the understanding of theory, and above all 
hostility towards technology, that was widespread in the 
philosophy of his time« (129).

Nicht nur dieser letzte Beitrag zeigt, dass eine Neulek-
türe Blumenbergs als Wissenschaftstheoretiker und 
-historiker in der ›kontinentalphilosophischen‹ Tradition 
hochinteressante Perspektiven unter anderem auf seinen 
vielschichtigen Theoriebegriff eröffnet. Der vorliegende 
Sammelband verspricht, Blumenbergs Werk auch jenseits 
der üblicherweise engen sprachlichen und disziplinären 
Grenzen neue Leser:innen zu erschließen. Mit Blick auf 
ihren erhofften ›Ertrag‹ ist den hier präsentierten Lek-
türen somit eine rege Rezeption zu wünschen, die sich 
der daran anschließenden, produktiv offenbleibenden 
Fragen annimmt. Schließlich besteht eine der wichtigsten 
Funktionen von Philosophie Blumenberg zufolge darin, als 
»Erinnerungsposten« zu agieren: »zu reklamieren, daß die 
Summe wissenschaftlicher Antworten nicht die Antwort 
auf die einstmals gestellte Frage ausmacht«.21

logie‹ Blumenbergs vgl. auch Robert Buch: »Phänomenologie 
und Negative Anthropologie bei Hans Blumenberg«, in: Hannes 
Bajohr/Sebastian Edinger (Hg.): Negative Anthropologie. Ideen-
geschichte und Systematik einer unausgeschöpften Denkfigur, 
Berlin/Boston 2021, S. 275–298.

19	 Hans Blumenberg: »Ordnungsschwund und Selbstbehauptung. 
Über Weltverstehen und Weltverhalten im Werden der technischen 
Epoche« (1962), in: ders.: Schriften zur Technik, hg. von Alexander 
Schmitz/Bernd Stiegler, Berlin 2015, S. 138–162, hier S. 138.

20	 Hans Blumenberg: Die Genesis der kopernikanischen Welt, 
Frankfurt a. M. 1975, S. 312.

21	  Blumenberg: Beschreibung des Menschen (Anm. 2), S. 481, 498.


